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Probleme des Erstvollzuges 

Von OherregierungsTat Dietrich Hollbu rg. Strafanstalt Münster LW. 

Nadl der im Lande Nordrhein-Wcstfalen geltenden Regelung ist Erst
bestrafter, wer nicht öfter als 2mal mit Freiheitsstrafe bestraft worden ist 
und sim nidlt länger als 3 Monate im Strafvollzug befunden hat Das 
stellt eine Anderung der Vorläufigen Strafvollzugsordnung für das Land 
Nordrhein-Wesdalen vom 11. 8. 1948 insofern daT, als nacll ihrer Nr. 3 
als I3rstbeslrafter derjenige galt, der nirnl öfter als Zmal und insgesamt zu 
nidl! mehr als 6 Monaten Freiheitsstrafe bestraft war. Der letzte Entwurf 
zu einer Rundcscinheitlirnen StrafvoUzugsordnung, der wohl als Vorläufer 
eines Vollzugsgeselzes angesehen werden darf, hält an der ursprünglirnen 
Fassu ng der Vorläufigen Strafvollzugsordnung fest, läßt also als Erstbe5lrafte 
diejenigen gelten, die /lidlt öffer als 2mal mit insgesamt 6 Monaten Frei
heifsslfIlfe bestraft worden sind. Der Erstvollzug soll crwarnsene Gefangene, 
deren Tat nicht der Ausdrudc einer zum Verbrechen neigenden Dauer
haltung is t, davorbewahren, in d.ls Verbrechertum abzugleiten. Nach Nr. 157 
VSI~. VollzO. for(l",rt diese Aufgabe eine Slörkung des Ehrgefühls, der 
Widerstandskraft gegen Versudlungen. des Vcrllntwortungsbewußtseins 
gegenüber der Volksgemeinschaft und des Seihstvertrauens der Gefangenen, 
sdlließlich die Hilfe beim AufbAu eines neuen Lebens. Diese Forderungen 
setzen vor lilien Dingen voraus. daß negative Einflüsse seitens Mitgefun 
gener vom Erslbestraften fern gehalten werden. Steht dem nimt die Tat
sache entgegen, daß es skh bei (Ien hstbestrilften der beiden oben ge
nannten Uegriffsbcstimmungen nicht um edlle Erstbestrafte hamlelt? In 
heiden fälle n lJefinden sidl die dem Vollzug Oberan/worteten nidlt erst
malig im Strafvollzug. Sie kennen den Betrieb in einem Gefängnis und 
können sich auf ihn einstellen. Bedenkt man, daß die Kur?slrafcn bis zu 
3 MOlhlten, nadl den gegebenen örtlichen Verhältnissen auch bis zu 6 
Monaten, in kleinen und kleinsten Geridltsgefiingnissen vollzogen werden, 
die Anstalten lIes Regclvollzuges sind, und die in allen Fii1len gleirnzeitlg 
dem Vollzug der Unlersuchungshllft dienen, wird klar, daß darin eine 
Gefährdung (Ies Hestraf1cn und damit spüter zugleich eine Gefährdung 
der Arbeit in den Anstaltcn dl'S F.rstvollzuges liegt. In diesen kleinen An
stalten ist es llllmöglidl, eine ungünstige Beeinflussung durdl Mi/gefangene 
auszuschließen. Jede r Vollzugspraktiker weiß. daß eine Fühlungnahme der 
Gefangenen untereinander !lid1t ausgeschlossen werden kann, selbst im 
günstigsten Falle nidlt. wo die Strllfen in Einzelhaft vollzogen werden. 
Audl Vorbestrafte uml Kriminelle haben gelegentlich nur kurl:frislige Strafen 
zu verbüßen und unter den Untersuchungsgefangenen sind häufig eben· 
falls srnwer kriminelle zu finden oder dodl soldlC, die einen ungünstigen 
Einfluß auf Milgefangene .111süben. Daß eine individuelle Behandlung in 
diesen Anstalten nirnt möglich ist, ergibt sidl aus dem fehlen der geeig-
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neten Erziehungskräfte, die auch bei besten Verhältnissen in solchen An
stalten nie zu finden sein werden. 

Gleimwohl wi rd man den gering Vorbestraften nimt vom Anfangs
vollzug ausschließen dürfen, weil die Resozialisierungsbemühungen bei ihm, 
selbst wenn er im fr üheren Vollzug ungünstig beeinllußt worden sein 
soUte, in den Anstalten des ErstvoUzuges noch Eriolg haben können. Es 
darf nimt übersehen werden, daß oum unter den ernten Ersthestraflen 
Mensdlen sind, die auf tiefstem moralisdJen, Silllidll:"o und elhisdlen Stand 
stehen und die nidlt sofort 8US dem Erstvoll 'mg ausgeschlossen werden 
können, weil sie als soldlc mcistens crst im Lauft! des Vollzuges erkannt 
werden und bis dahin sehr viel Unheil an ihren Mitgefangenen ange
richtet haben können. Wenn sich das Land Nordrhein-Westfah~n entsmlossen 
hot, als Erstbeslrafte nur solme Gefangenen gelten zu lassen, die sich bis
her nldlt länger als 3 Monate im Strafvollzug befunden haben, so war 
dafür simer der Gedanke maßgebend, daß derjenige, der vorher länger 
als 3 Monate im Strafvollzug war, nicht mehr als in ' dem Maße durch 
den Erstvollzug beeinflußbar erscheint als der Erstbestrafte oder der gering
fügig Vorbestrafte. Aus dieser Sicht bedeutet die Regelung des Entwurfs 
der Bundescinhelt!irnen Strafvollzugsordnung wohl einen Rückschritt. 

Die erste Allfgnhe fiir die Anstalt des P.rstvolb!uges ist es, festzustellen , 
ob sidl derdelU ErstvollztlK ztlgewiescneGe{ungene ,'oraussidltlidl für den 
Erslvollzug cignen wird. Oie Vollstre<kungsbehördcn weisen rein sdlema
tisch Iladl den Vollslrlrl;lIogsplänen ein , wenn die iiußeren VOTllllssct
zungen für den Erslvollzug gegeben sind. Sie wären aud! überfordert, 
wenn man VOll ihnen verlangen wollte, Feststellungen hinsichtlich der per
sönlimen Eignung des einzelnen Verurteilten zu treffen. Solche feststel
lungen könnlen jedodl die Gerichte in vielen Fällen treffen und dem
entllpredlende Hinweise im Urteil gehen. Ich denke 8n die Föne, in denen 
in der Hauptverhandlung offenkundig wird, daß es sich um asoziale Men
!!dIen handelt, die AUS asozialem Milieu stammen und deren bisherige 
Lebensführung zeigt, d'IS ihre Erziehbarkeit oder Becinflußbarkeit zum 
sozialen Verhalten kaum zu erwarten ist, oder bei denen die Straftat 110 

sdlwere verbredlerisme Energie zeigt, daß von ihr aUII auf erheblidJe 
Charakterfehler g{·sdllosscn werden kann, (He durdl einen Hesozialisie
rungsversurn im Hrslvollzug nirnt behoben werdlm können und bei dellen 
man mit Sidlerheit davon ausgehen kann, d.1ß sie eine Gefahr für die 
Anstalt und vor allen Dirigen für die Mitgefangenen darstellen. 

SOU auch der erstbestrafte Mörder, der zu lebenslanger Strafe verurteilt 
ist, in einer Anstalt für Ersthestrafte Aufnahme finden? Man sagt, der zu 
lebenslanger Strafe Verurteilte stelle eine große Gefahr für die Erstbestraften
anstalt dar, er sei aus der Gemeinschaft für immer ausgesdJlossen und 
deshalb eines Resozialisierungsversuches nicht würdig, aum sei es anderen 
Verurteilten, insbesonder Fahrlässigkeitstätern, nicht zuzumuten, mit ihm 
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gemeinsam in einer Anstalt untergebramt zu werden, weil es in der Praxis 
nimt ausgesmiossen werden könne, daß beide gemeinsam innerhalb der 
Anstalt an einem Arbeitsplatz arbeiten. Im teile diese Auffassung nimt. 
Mord braumt nimt Ausdruck einer zum Verbremen neigenden Dauer
haltung zu sein, ist es sogar in den wenigsten Fällen. In der von mir ge
leiteten Anstalt des Erstvollzuges befinden sim zur Zeit 55 zu lebenslanger 
Strafe verurteilte Gefangene. Sie werden bei uns nicht anders behandelt 
als alle Gefangenen, und sie sind uns dafür dankbar. Selbstverständlich 
habe im auch lebensliinglimc Gefangene wie andere als ungeeignet aus 
dem &stvollzug aussffiließcn müssen. Im kann VOll den Lebenslänglimen, 
die sim in meiner Anstalt lingere Zeit befinden, behaupten, daß sie ihre 
Taten tief bereuen, ihre Strafe mit ernster Sühnebereitsmafi tragen, an 
sich arbeiten und durm einwandfreie Haltung bemüht slnd, ihr Wollen 
unter Beweis zu stellen. Ein ungünstiger Einfluß auf Mitgefangene geht 
nimt von ihnen aus. Zum großen Teil kann man sie als resoz.ialisiert be
tramlen und man könnte sie ohne Bedenken in die Freiheit entlassen, 
wenn dem nicht der Vergeltungs-·und Sühnegedanke und generalpräventive 
Erwägungen entgegenstehen würden. Im verkenne nicht, daß ihr Ver
halten auch von der Hoffnung diktiert wird, eines Tages die Freiheit wie
der zu erlangen. Ich bin der Oberzeugung, daß sich im Laufe der Zeit 
eine Gnadenprllxis für die Lebenslänglkhen ergeben wird. Ich möchte 
feststellen. dllß die VerwirklidlUng eines bestimmten Straftatbcstandes einen 
Aussdlluß vom I!rstvollzug nidJt zur Folge haben sollte, sondern daß es 
immer auf die Täterpersönlichkeit ankommt und auf die Art, wie der Straf
tatbestand verwirklicht worden ist. 

Es ist also für die Anstalt des ErstvoUzuges bedeutsam, möglichst friih
zeitig diejenigen zu erkennen, die für den Erstvollzug ungeeignet sind. Ich. 
sagte sch.on, daß die Anstalten bei dieser Auslese in den Vollstreckungs
behörden und leider auch. in den Gerich.ten keine bzw. nur eine geringe 
Stütze haben. Hinzu kommt. daß die Anstalt die Urteilsabschrillen häufig 
erst sehr viel später bekommt, als die Einlieferung des VerurieUlen erfolgt, 
Die Anstalt ist also In jedem Fall gezwungen, sich ihr UrieU über den 
Cefangenen selbst zu bilden. Das geschieht neben dem Studium des Ur
teils durch. das Zugangsgesprach., das mit jedem Gefangenen geführt wird. 
In diesem Cespriidl werden die gesamten Lebensumstiinde des Gefange-
nen erörlert, die Verhältnisse seines Elternhauses, der Gcsch.wister, Straf
fälligkeit in der Familie, Schulbildung, Berufswahl, dabei insbesondere, ob 
der Beruf seinen Wünschen entspricht, warum nicht, warum er den er
strebten Beruf nicht erlernen konnte usw., die Stetigkeit im Berufsleben, 
UJ'Bache der Unstetigkeit, das Verhältnis zu BItern und Geschwistern, 
sch.ließUdt die Verhältnisse In der eigenen Familie, nämlic;h die Beziehungen 
zur Ehefrau und zu den Kindern, außerberufliche Interessen, Freizeit
besmäßigung, schließlich gerimthch.e Erziehungsrnaßnahmen und endlidt 
die Straftat, derentwegen der Gefangene jetzt seine Strafe verbüßt. Bel 
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diesem Zugangsgespräch kommt es darauf an, eine Atmosphäre des Ver
trauens zu schaffen und darauf hfnzuwirken, daß der Gefangene sich 
wirklich aufschließt. Das ist sehr IIChwer und oft im ersten Gespräch über
haupt nimt möglith. Es darf nieilt vergessen werden, daß der Gefangene, 
insbesondere der echte Erstbestrafte, sim in einer völlig ungewohnten 
Umgebung befindet, daß die ersten Tage auf viele von ihnen eine Schad:
wirkung ausüben, daß sie sidl völlig in sich zurückzuziehen. Das sind die 
sdtlechteslcn Gefangenen gewöhnJich nimt. Aber aum da gibt es eine 
Fulle von Ausnahmen, bei denen die Zumckhaltung nicht aus. dieser völlig 
ungewohnten Umgebung und aus der SdlOckwirkung entspringt, sondern 
Wesenszug ist. In den Fällen, in denen eine Unsicherheit des ersten UrteUs 
besteht, ist es erforderlich, den ersten Eindrud: durm nachfolgende Ge
spräche und B'eobachtungen zu vertiefen, um zu einem sicheren Urteil zu 
gelangen. Aus dem so gebildeten Urteil muß sich ergeben, ob der Gefan
gene reBozialisierbar erscheint oder ob es angebradtt ist, ihn aW dem 
Emvollzug sofort auszunehmen. Fehler, die darin liegen, daß man irrig die 
Resozialisierbarkeit bejaht, müssen leider in Kauf genommen werden. Sie 
lassen sidl spiiter ausgleidten. 

Erstbestraflenanstalten sollten keine größere Aufnahmefähigkeit alB für 
300 Gefangene besitzen oderfalls dll!l nimt möglich isl, sollten wenigstens 
genügend Kräfte vorhanden sein, die sich der Aufgabe am Erstbeslraßen 
widmen, d. h. für je' 300 Gefangene 1 Abteilungsleiter, j erzieherisdl be
fähigte und ausgebildete Beilmte, I Fürsorger und I Psychologe. 

Die Vorläufige Strafvollzugsordnung schreibt in Ne. 155 vor, daß jeder 
Gefangene einem Anfangsvollzug unterworfen wird, d. h. daß der Gefäng
nisgefongene 3 und der Zuchthawgefangene 6 Monate in Einzelhaft 
bleibt. Der Gefangene befindet sim während dieser Zeit ständig in seiner 
Zelle. Mit anderen Gefa ngenen kommt er nicht zusammen, außer bei den 
täglimen Spaziergängen und beim Gottesdienst. Es ist du eine wohldurm
dachte Maßnahme. Dureil sie soU der Gefangene die Strafe als Obel emp
finden, soll erkennen, daß er aim dieses Obel selbst zuzuadueiben hat 
und soU sd,ließlidl aufnahmebereit werden für das Resozialisierungsbe
mühen der Anstalt. Das wird in diesem Falle durch das Ausgeschlossen
sein allein nidl! erreicht. Der Gefangene bnlUcht dazu der Hilfe, die ihm 
vornehmlidl durch das ßetreuungspersonal gegeben werden muß. 

Es ergibt sidl die Frage, ob dieser Anfangsvollzug audl in eincr Erst
bcstraftenanstalt erforderlich ist. Die Frage kann generell weder bejaht DOm 
verneint werden. Man kann dabei nicht auf einzelne Tiitergruppen ab
stellen, sie etwa bei Dieben und Betrügern bejahen und .bei Fahrlässig
keitstiitern verneinen. Es kommt jeweUs auf den einzelnen Menechen an. 
Nam meinen Erfahrungen ist der Anfangsvollzug für viele Gefangene 
durchaus am Platze, ein nicht geringer Teil hat ihn nlm! nötig. SoUen nun 
diejenigen, bei denen man die Oberzeugung gewonnen hat, daß sie des An-
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fangsvollzuges nicht bedürfen, davon versmont bleiben 1 Das wäre 
möglich, wenn wir über besondere Anstalten für den Vollzug an salmen 
Verurteilten verfügen würden, Jedoch muß man sich in einer Anstalt, die 
alle Erstbestraften aufnehmen muß, davor hüten, einzelne oder eine Gruppe 
von Gefangenen von vorneherein anders zu behandeln als die Masse 
der Gefangenen. Man kommt zu schnell und zu leicht in den Verdacht, 
ungerecht zu sein und vor allen Dingen erschwert man den .bevorzugten" 
Gefangenen das ZuslImmenleben mit den Mitgefangenen. Die Gefangenen 
haben für alles, was sie in der Anstalt als Ungeremligkeit bezeidmen 
und auch empfinden , einen feinen Sinn und reagieren auf venneintlime 
Ungerechtigkeiten sehr stark. Im Zusammenleben der Gefangenen gibt es 
unendlich viele Möglidlkeiten, Mitgefangenen das Leben schwer zu ma
chen, was. auch die Anstalt nirn! verhindern kann. ldl habe mim deshalb 
bisher nidl! entschließen können, die Gefangenen, bei denen ich der 
Ubel7.eugung bin, daß sie den Anfangsvollzug nicht nötig haben, von ihm 
zu versmonen. Ausnahmen marne icll insofern, als ich den Anfangsvoll
zug notgedrungen verkürze, d. h. wenn nicht genügend Zellenarbeif vor
handen ist. 

Sollten im Brstvol1:r.U!! wie im Jugendvollzug Stulen eingeführt werden, 
d. h. soU man dem Gefangenen nach Führung, Arbeitsleistung und narn 
venneintliclu!n Erfolgen dl's Rcsm,.illlisierungsbemiihens die Miiglichkeil 
gehen, Vollzugsstufl;'n zu crreidlcn, die eine Lockerung des strengen Voll
Z UgL'S darstellen mit cntsprcmender Kennzeichnung. So bcredlligl ein 
solcher Stufenstrafvollzug im Jugendvollzug sein mag, für ebenso gefähr
lich halte ich ihn im Erwachsenenvollzug. Der junge Mensm ist im allge
meinen offener, impulsiver und noch nicht darin geübt, sein wahres Ge
sicht 7.U verhüllen. Bei ihm ist leichter zu erkennen, ob ein vorteilhaftes 
Verhalten zwedbedingt und Ausdruck einer Augendienerei ist. Das ist beim 
Erwachsenen sehr viel schwieriger. Ich habe oft erlebt, daß es erwachsenen 
Gefangenen gelungen ist, das AnstaJtsperaonal über ihren wahren Charakter 
auf lange Zeit zu täuschen, oft uuf 2 bis 3 lahre, bis dann die Willens
anspannung, die ja zu jI.,·der Täuschung eines Menschen erforderlich ist, 
erlahmte. Ein typisches Beispiel dafür sind die Betrüger. Sie sind in der 
überwiegenden Mehrzahl mil Ausnahme der querulatorismen Typen die
jenigen, die sich reibungslos in den Anstaltsbetrieb einfügen, sich eifrig 
bemühen. vor allen Dingen bei den Aufsichtskräfien einen tadellosen 
Eindrudt zu madlen. ihnen in allen möglidlen Dingen zur Hand gehen 
und sich durch An gebereien lieb Kind madlen. Und doch sind gerade sie 
es, die fast immer ihre Hand im Spiel haben, wenn in der Anstalt irgend
etwas getrieben wird, was verboten ist und gegen die Hausordnung ver
stößt. Ich lehne l'inen Stufenvollzug im Erwachsenenvollzug ab. Auch 
ohne solche sichtbaren Einstufungen ist es möglidJ , Gefangene, die dessen 
würdig sind, in den Genuß von Vergünstigungen und Lockerungen kom
men zu lassen, ohne Klassen unter den Gefangenen zu schaffen. 
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Resozialisieren heißt, den verurteilten Rechtsbrecher, der skb durch 
aeine Tat außerholb des sozialen Gefüges der Volksgemeinschaft geateUt 
hat, dahin zu bringen, daß er willens und in der Lage ist, sich nam. Ver
büßen seiner Strafe wieder in die Gemeinschaft einzugliedern. Dazu ist 
erforderlich, daß man die Ursache des sozialwidrigen Verhaltens erkennt. 
Diese Ursachen sind so vieUältig wie das Leben, und doch lassen sich 
große Gruppen herausstellen, von denen hier einige genannt seien, Zu
nächst diejenigen, die bewußt oder gewollt als Folge ihrer Anlage und 
Erziehung den Weg des Verbrechens beschreiten, die das Verbrechen als 
Beruf betreiben. Diese Gruppe ist klein. Sie zu resozialisieren ist ein fast 
aussichtsloses Unterfangen. Sie gehÖren nicht in den Erstvollzug, denn alle 
moralischen, ethischen und religiösen Werte, die die Grundlage eines ge
ordneten Gemeinsroaftslebens sind, sind ihnen zwar meist nicht fremd, aber 
sie lehnen sie ols für sich unverbindlich ab. Rein venitandesmäßigen Er
wägungen sind sie unzugänglich. 

Anders Ist es bei denjenigen, bei denen die Straffälligkeit auf Erziehungs
fehler zurückzuführen ist, auf Arbeitsunlust, Arbeitsscheu, Verführung, Al
koholmißbrauch, Neigung zu Gewalttaten, Unbeherrschtheit. Großmanns
sucht, Mangel an Besmeidung, Triebhaftigkeit und schließlich auf Not. 
Bei ihnen allen besteht die Ausslmt, daß das Resozialisierungs~mühen 
.Aussicht auf Erfolg hat. Skeptisch bin im heiden edltcn Betrügern, d. h. bei 
denen, die aus charakterlicher Veranlagung herllus Betrügereien begehen. 
und bei Sittlichkeitsverbrechern, die gegen § 175 StGH. verstoßt~n . 

Eine ResozialIsierung wird durdl eine Beeinflussung des ZU Resoziali· 
sierenden erreldlt. Zweifellos gibt es Fälle, in denen allein die Strafe, d. h. 
der Sirafausspruch, diese gewünsente Wirkung hat. Das wird oft bei Fahr
lässigkeitstälem, manchmal auen bei Gelegenheitstätem der Fall sein. In 
der Mehrzahl der Fälle isl jedoch eine peraönlime Beeinflussung von Mensch 
zu Mensch erforderlich. Das ist, wenn vielleicht aum nlmt d,ie einzige, so 
jedoch die Methode, die den größten Erfolg verspricht. Eine salme indi
viduelle Behandlung setzt aber ein Vertrauensverhältnis voraus, das zwischen 
Gefang~nen und Betreuer von letzterem geschaffen werden muß. Um ein 
solmes Vertrauensvcrhiiltnis herzustellen, ist Zeit erforderlim und selbst
verstiindlim audl eine genügende Anzllhl hetrcueriscner Kräfte. Daraus 
folgt, daß ein wirklidler Hesozialisierungserfolg am Gefangenen, der einer 
individuellen Behandlung bedarf, wofur wiederum nidlt Art und Schwere 
der Straftat maßgebend ist, nur bei einer längeren Strafdauer möglidl ist. 
Das ist der Grund, weshalb aUe, die sich. ernsthaft mit den Problemen des 
Strafvollzuges beschäftigt haben, die Beseitigung der Kurzstrafen fordern. 
Ich habe smon erwähnt, welrne Zahl von betreuerischen Kräften im 
Verhältnis zu den Gefangenenzahlen erforderlim ist. Es gibt jedoch. kaum 
Anstalten des Erwamsenenvollzuges, in denen die Zahl der erforderlichen 
Betreuungsk:räfte audl nur annähernd vorhanden ist. Einige Anstalten 
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versumen sich dadurm zu 1'!eUen, daß sie in die Betreuungsarbeit die 
Verwaltungsbeamten der Anstalt einspannen, denen sie Betreuungsgruppen 
anvertrauen, Im halte davon nimts, denn nam meiner Erfahrung sind 
die Verwaltungsbeumten mit ihrer Verwaltungsarbeit völlig ausgelastet und 
oft fehlt ihnen auch die entsprernende Eignung für die BetreuungsarbeIt, 
denn ein tüdlliger und guter Verwaltungsbeamter ist keineswegs immer 
ein tümtiger Betreuer. Oft smließt sogar eins das andere aus. 

Die Belreuung in einer Anstalt wird stets eine Betreuung innerhalb 
einer Gmppc sein müssen. Das ist smon aus ZweckmiißigkcilSerwägungen 
erforderlim. Eine wahllose Zusammensetzung, wie wir sie bei einer rein 
alphabetisrnen Einteilung hätten, würde für den Betreuer sirner nicht un
interessant sein, weil er dann die versmiedensten Erscbeinungsfonnen 
menschlimen fehlverhaltens mit seinen Ursachen zu bearbeiten hätte. Diese 
Einteilung verbietet aber der ralioneUe Kräfl:eeinsatz der Betreuer. Eine 
möglimst große Spezialisierung des einzelnen Betreuers verbürgt auch hier 
nicht nur den besten Erfolg, sondern gestattet auch eine größtmöglime 
Zahl der zu ·Betreuenden. 

Oie zwedmäßigsle form der Zusammensetzung der Betreuungsgruppen 
dürfte die nndl den Ursnrn en des Fehlverhaltens der einzelnen Gefangenen 
sein. Man darf annehmen, daß gleidle oder ähnlidle Ausfallsersc::heinun
Ren audl alll zwcdmäßigsten durdl gleidlC Behandlungsmethoden korri
giert werden können. lJem llelreuer bleibt dabei genügend Spielraum in 
seiner Arbeit, denn ieder Gefangene einer solchen Gruppe hat seine Eigen
heiten und verlangt wieder ein differenziertes Eingehen auf seine mensdt
liche Eigenart. Eine solche Zusammensetzung der Betreuungsgruppen selzt 
allerdings eine eingehende Persönlichkeitsdiagnose bei jedem einzelnen 
Gefangenen voraus. Ich spram bereits von der Exploration, die vorgenom
men wird, um sidl ein Urteil darüber zu versmaffen, ob der nach dem 
Vollstredmngsplan als Erstbestrafler Eingewiesene resorialisierbar ersc::heint. 
Der Erstvollzug, der wirklim einen Erfolg im Sinne einer Reaozialisierung 
haben soll, verlangt eine eingehende Exploration, die möglidJst durch ein 
Gremium erarbeitet werden muß. Dabei kann m. E. auf die Mitwirlrung 
einL'S 11adlpsydlologen lind anderer psymologisdl gebit!eler Organe nicht 
ver-.lidltet werden. In manchen 11ällen wird aum der F<lrnpsydliater nidll 
zu entbehren sein. Ist die Persönlimkeitsdiagnose erarbeitet, muS die 
Therapie einsel7.en, die Behandlung des Gefangenen nam seiner psyc!d. 
sehen Eigenart. Eine solche Behandlung, die eine psychotherapeutische 
sein müßte, wird in den Vollzugsanstalten immer St ückwerk bleiben, Das 
lemntet jedem ein, der die Intensive, aim über einen langen Zeitraum 
erstredtende Arbeit des PsydlOtherapeuten in jedem einzelnen Fall kennt 
Im glaube nkht, daß der Staat jemals die Mittel bereitstellt, die für eine 
salme Arbeit in personeller Hinsimt erforderlim Bind. Es wird also bei einer 
Gruppenbehandlung bleiben müssen. Der Entwurf der neuen Bundesein-
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heitlichen Vollzugsordnung sieht die Aufstellung eines Behandlungsplanes 
für jeden Gefangenen vor. Es kann sim dabei nur um Behandlungspläne 
handeln, die ihre Schranken in den Möglichkeiten der Vollzugsanstalten 
finden. Ein individueller, für den einzelnen bestimmter Behandlungs
plan ist kaum möglidl. Es bleibt deshalb nichts anderes übrig, als die 
Grundformen psyrnologismen Fehlverhaltens der Remtsbredter zu erar
beiten und für diese Grundformen Behandlungsmethoden nam den in 
den Anstalten gegebenen Möglidlkeiten aufzusteUen . In eine dieser Grund
fonnen muß donn jeweils der Gefangene eingruppiert werden. Die Auf
stellung solcher Grundformen ist z. B. in den Fällen möglidl, in denen 
die StraffiiUigkeit zurüd:zuführen ist auf mangelnden Ordnungssinn, man
gelnden Sinn für Sauberkeit, Arbeitsunlust, mangelnde Fähigkeit, sim zu 
bescheiden, sirll der Gemeinsmafi anzupassen und die Freizeit sinnvoll 
auszufüllen, überhaupt bei der mangelnden Fähigkeit ein geregeltes Leben 
zu führen. In allen anderen Fällen mit wenigen Ausnahmen werden uns 
die Hände gebunden bleiben. 

Im Grunde genommen sind die gruppentherapeutismen Maßnahmen 
der Vollzugsanstalten, auen die des Erslvollzuges, so wie sie jetzt möglim 
sind, nur für die Behandlung derjenigen Redltsbremer geeignet, die sim 
gegen das Eigentum rimten. Diese Gruppe steUt in den Anstalten des 
Hegclvollzuges (He grüßle Aoz.o.hl der Gefangenen dAr. Audl in den An
slo]len des Erslvollzuges überwiegen sie. Dan ehen bilden aber aum die 
Siulidlkeilsverbr{'dler und diejenigen , die sidl Rohcilsdclikte haben zu· 
schulden kommen lassen, einen remt erheblimen Anteil der Belegung. 
Idl bin der Ansicht, daß die gruppentherapeutischen Maßnahmen bei ihnen 
durchaus erfolgreich sein können. Zu den EigentumsdeUkten gehört aber 
aber aum der Betrug. Ob Gruppentherapien bei editen Betrügern, d. h. 
bei salmen, bei denen der Hang zum Betrug auf eiDer edlten, fest ver
wurzelten Fehlentwicklung oder Veranlagung beruht, von Brfolg sind, muß 
im als mindestens fraglich bezeimnen. 

Die cinfame heiheitsentziehung genügt also für einen Resozla1isierungs
versum nicht. Das wird oft verkannt. Der intel!ektuelle, freiheitsliebende 
Mensch ist geneigt, in dem einfamen Entzug der Freiheit ein nachhaltiges 
Dbel zu sehen. Man bcrücisidltigl dabei nimt, doß der Freiheitsentzug, 
der als Sühnemllßnahme seinen Sinn hai, dem Sinn der Strafe allein nid.t 
geredll wird. 

Ordnung, Sauberkeit und zurückhaltendes Lehen sind in einer Vollzugs
anstalt Notwendigkeiten, die einfach durch das Zusammenleben vieler 
Menschen auf engem Raum diktiert sind. Sie haben gleichzeitig auch 
therapeutischen Sinn. 

Nach § 15 StGB. ist der Zumthausgefangene zur Arbeit auch außerhalb 
der Vollzugsanstalt verpflimtet, nach § 16 StGB. hat der Gefängnisgefan
gene ein Remt auf Arbeit. Es heißt: .Die zur Gefängnisstrafe Verurteilten 
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können in einer Vollzugsanstalt auf eine ihren Fähigkeiten und Verhält
nissen angemessene Weise beschäftigt werden, auf ihr Verlangen sind sie 
in dieser Weise zu beschäftigen. Eine Beschäftigung außerhalb der Anstalt 
ist nur mit ihrer Zustimmung zuJässig: Diese Bestimmung bereitet den 
Vollzugsanstalten manche Schwierigkeiten. Es erhebt sich die Frage, ob 
für den Gefängnisgefangenen Arbeitszwang besteht oder ob er die Arbeit 
verweigerrn kann. Wenn der Gesetzgeber von Können spricht, so ist 
darin wohl eine Anweisu ng an die Vollzugsanstalten dahin zu sehen, daß 
sic beremtigt sind, einen Gcfiingnisgefangenen zu beschöftigcn, ohne daß 
dem Gefangenen das Hecht zusteht. die Arbeit zu vel"\veigern. Wäre das 
oimt der Fall, so würde dem Vollzug ein wichtiges Resozialisierungsmittel 
entzogen. Schon aus diesem Grunde kann es nimt der Entscheidung des 
Gefangenen überlassen bleiben, ob er arbeiten will. Die Vorläufige Straf
vollzugsordnung sagt dAZU in ihrer Nr. 67, , Jeder Gefangene ist verpflichtet 
zu arbeiten und hat zu leisten, was er bei Fleiß und Sorgfalt leisten kann." 

Die Gefangenen sollen in einer ihren Fähigkeiten und Verhältnissen 
angemessenen Weise beschäftigt werden, ja sie können sogar verlangen, 
80 beschäftigt zu werden. Die Vorläufige Strafvollzugsordnung kommentiert 
diese Bestimmung in Nr. 74 dahin, daß bei der Arbeitszuweisung die Kennt
nisse. Körperkräfte und Fertigkeiten des Gefangenen verwertet werden. 
soweit sein Gt:sllndheitszustand, sein Cesrnlcdtt, sein Lebensalter es zu
lassen. Audl auf die Dauer der Strafe soU Bedacht genommen werden. 
Soweit angängig, sollen die Gefangenen in ihren erlernten Berufen be
schiifligt und weitergebildet, ungelernte Gefangene in einem Beruf ange
lernt werden, der ihren Fähigkeiten entsprimt. 

Die Möglichkeiten, Gefangene in ihren erlernten Berufen zu besmäftigen, 
sind in den VollzugSAnstalten gering. Sie kommen fast aussdlließlich 
für Handwerker der Grundhandwerksarten wie Maurer, Sdtlosser, Tism
ler, Sdtneider, Schuhmacher und in einzelnen Fällen auch als BIektriker in 
Frage. Und auch dabei handelt es sim dann nur um besmränkte Beschäfii
gungsmöglimkeiten. Die Arbeitsbetriebe in den Vollzugsanstalten, soweit 
sie handwerklidlen Charakter tragen, haben sim immer mehr zu indu
striellen Betrieben mit Spt'"l:ialarbcit an einzelnen Teilwcrkstlicken entwik
kelt. Während einige Sch!iissdfunktonen in diL"Scn Betrieben den hand
werklidl vorgebildeten Gefa ngenen und solchen vorbehalten bleiben, die 
sich im Laufe der Zeit die entspremenden Fertigkeiten angeeignet haben, 
finden die anderen Gefangenen in den Betrieben etwa die gleichen Ver
hältnisse, wie ungelernte Arbeiter in einem Industriebetrieb. Der Zwang, 
solme Arbeiten zu verrichten, bringt, wenn er sich nicht über einen zu 
langen Zeitraum ausdehnt, nimt etwa eine Abneigung gegen jede Arbeit 
mit sim, sondern weckt in dem Gefangenen den Wunsrn, wieder mit 
einer Arbeit besrnäfiigt zu sein, die seine Fähigkeit und seinen ganzen 
Einsatz verlongt. Dieser Wunsdl wirkt auch über die Haftzeit hinaus. Der 
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Zwang zur ungewohnten und unbeliebten Arbeit lehrt den Gefangenen 
darüber hinaus, daß es im Leben auch Situationen gibt, in denen es nicht 
nam den Wünschen des einzelnen geht und daß man auch solc:ile Situ
ationen durchstehen muß. Aum darin sehe ich die Möglimkeit zu einem 
Erziehungscrfolg. 

Wir müssen audl darauf amten, daß der Gefangene in der Vollzugs
anstalt seinen Arbeitsplatz nid'lt häufig wemseit. Es sind immer die Ge
fangenen, den'n Leben in der Freiheit einen Hang zur Unstetheil nicht 
nur in der Arbeit. sondern überhaupt zeigt, die am.tl in der Anstalt einen 
häufigen Arbeilsplatzwcdlscl anstreben. Dem muß aus erzieherismen 
Gründen entgegengearbeitet werden. 

Leider gibt es aber in der Anstalt aum noch Flecht-, Papierarbeiten 
usw., Arbeiten, die in der Freiheit hömslens als Heimarbeiten ausgeführt 
werden. Auf solche Arbeiten sind wIr angewiesen, wenn wir Gefangene 
In der Zelle beschäftigen. 

Im Vollzug soll eine Progression liegen, der Gefangene soll gerade im 
Erstvollzug seiner fortsm reitenden Entwicklung entspremend auch Erleim
lemns gewällTI bekommen. Nur solche fortsdut'1tenden Lockerungen geben 
die MöglidJkeit, den Gefangenen langsam an die Verhältnisse in der Frei
heit zu gewiihnen. Sie geben uns auch die MöglidJkeil, zu prüfen, ob 
ein Cefangener die Heife besitzt. die solche Lockerungen verlangen. Durch 
das Aufheben der Lockerungen im einzelnen l;all haben wir zuglcim ein 
drastisches Erziehung~mittel. Wird der Gefangene während des Anfangs
vollzuges in ~trel1ger Einzelhaft gehalten, ist die erste l.odl:erung sein Ar
beitseinsatz in Geml.'insmaft. in den Betrieben. Der Gefangene ist nun
mehr während der Arbeitszeit nicht mehr allein, sondern muß gemein
smafllim mit ondeoren Gefangenen arbeiten. Er wird ein Teil eines Betriebes 
und erlebt, wie er und seine Arbeit zur Erreichung eines Zweckes wichtig 
und erforderlich sind. Während seiner arbeitsfreien Zeit bleibt der Gefan
gene in der Einzelzelle. Diese Haßform, also Einzelzelle mit Gemeinschafl 
während der Arbeoitszeit, darf als das Ideal des Strafvollzuges gelten. Diese 
Form läßt dem Gefangenen die erforderliche Ruhe und Besinnlichkeit und 
sdllleßt die IIAdlteiligen BegleiterscheinungeIl AUS, die vor allem eine ge
meinsame Unterbringung zur Nadl17.eit mit sich bringt. Eine weilere Lok
kenm~ sielli sm llllln der Einsatz der Gefungenen auf Außenarbcilsstellen 
dar. Zuerst erfol~t deor Eiusatz tier Gefangenen in Arbcitskolonnen in der 
näheren Umgebung <ler Anstalt. Auch hier ist der Einsatz für Gefängnis
gefangene freiwillig. Sie müssen sim sduifUkn dazu bereit erkliiren. Wäh
rend des Arbeitseinstltzes stehen die Gefangenen unter Bewachung. Die 
Lockerung besteht darin, daß 8ie nicht mehr ständig unter dem festen 
Mauerabschluß der Anstalt liegen. Sie sind der Freiheit smon einen er
heblimen Sduitl niihergekommen, arbeiten unter den gleichen Verhiilt
nissen wie freie Arbeiter. Gleichzeitig müssen sie jedoch auch den Lok-
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kungen widerstehen, die während dieses freien, gelod:erten Vollzuges an 
sie henmtreten. Dieser Einsatz ist bei den Gefangenen sehr begehrt. Es 
folgt dann der Einsatz auf ständigen Außenarbeitsstellen. Die Gefangenen 
verbleiben ständig auf der Außen arbeitsstelle. Es besteht eine Unterkunft, 
in der sie ihre freizeit und die Närote verbringen. Sie arheiten im Kolon
neneinsatz, in der Lnndw irtsd:Jaß oder sind mit Kulturarbeilen besdtäfligl. 
Audl diesen EinsAb; empfinden die Gefangenen als erhebliroe Lockerung 
des Vnllwges und drängen sirll dtlnadl. Da die Plätze auf diesen Außen
arbeitsstellen iedodl nidll ausre.dlen, um allen Gefangenen im Zuge der 
Progression dit~C Mijglidlkcil zu geben, ist die Anstalt in der Lage, eine 
strenge Auslese zu treffen. Die Gefangenen sind sich bewußt, daß sie diese 
Vollzugsform nur durch völlig einwandfreie Führung und überdurrosronitt
lirne Arbeitsleistu ngen in der Anstalt erreimen können. Sie wissen sud!, 
daß dafür ihr Gesamtverhalten und ihre Einstellung zu ihrer Straftat aus
smlaggebend ist. 

Sdlließlidt bildet die äußerliro erkennbare letzle Form der Lodt-erung 
der Einsatz der Gefangenen als sogenannte Einzelgänger. Diesen Status 
können nur soldle Gefangenen erreiwen, die sich im Kolonneneinsatz 
auf ständigen AuBenllrbeitssteUen bewährt hoben. Der Arbeitgeber holt die 
Gefangenen morgens ill1 I.ager ab lind hrin!l;t ~ ic nadl Arheitsdluß dorl
Ilin zurüdc Wii.hrend d~r ArllI~it§7.cit stehen sie unter der Inr;Xeren Auf
sidlt des Arheit gehers oder eines seiner Angestellten. Der Eihrer der 
Außenarbcitsslellen nimlllt häufig Itevisionen vor. Dieser Uinsatz unter
smeidet sim wenig von dem eines freien Arbeiters. Der Gefangene lebt 
also weitgehend unter den gleimen Verhältnissen wie in der Freiheit. 
Allerdings bietet dieser Einsatz aum gewisse Gefahren für den Gefange
nen, denn er bleibt Beschränkungen unterworfen, die nicht nam außen in 
Er..dleinuug treten. Sie zu übertreten, stellt eine ständige Verlockung dar, 
und ihnen 7:U widerstehen erfordert ein groBes Maß von Selbstdisziplin 
und trii.gt dumit dazu bei. den erstrebten Erfolg zu erreimen. 8s ist nun 
nicht so, daß ieder Gefa.ngene alle Stufen dieser geschilderten Lmxerungen 
durmlaufen muß oder kann, um schließlich zur letzten Form der I.odce
rung zu gelangen. Es ist dunnauB möglich, doß z. B. ein Gefangener un
mittelbar nadl Beendigung des Anfangsvollzuges auf t'incr ständi!l;en 
Außenarbeitsstelle eingesetzt werden ktlnn. Das ridltet sidl ga nz nam dem 
Gefangtmen sdl>st und dem Crad seines ltesozialisicrungscrfordemisscs 
und seiner Resozialisierungsbereitschaft. 

Im Grunde genommen handelt es sich bei dem Einsatz auf Außenar
beitsstellen um einen offenen oder halboffenen Strafvollzug und stellt einen 
Ersotz für die fehlenden offenen Vollzugsanstalten für Erwamsene dar. 
Wie id} schon eingangs sllglc, haben keinCllwegs alle Gefangenen den 
strengen Anfangsvollzug nötig. Es gibt eine Anzllhl von Gefangenen, die 
ihre Strafen zur ErreidlUng des Strafzwedts überhaupt nirnt in geschlog.. 
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senen Anstalten verbüßen müssen. Für sie und für diejenigen, die im 
Laufe des Vollzuges in der gesmlossenen Anstalt eine Entwidtlung zeigen, 
die den weiteren Vollzug in gelO<ierter Form möglim ersmeinen lassen, 
wären offene oder halboffene Anstalten angemessen. Unsere ständigen 
AußenarbeitssteUcn müssen an ihre Stelle treten, solange wir solme An
stalten nirnt besitzen. Ich halte diese Lösung aurn nicht für schlecht, denn 
gerade die Verbindung der geschlossenen Anstalt mit den Lägern gibt 
eine gute Auslesemöglichkeil und gestattet bei Fehlentscheidungen oder 
einer mangelnden Bewährung, den Gefangenen ohne große formalitäten 
und olme erheblirne Koslen in die gesdllossene Ansta lt zurückzuverlegen. 

Mit dem Einsatz Gefangener in Gemeinschaftsarbeit und auf Außen
arbeitsstellen im Zuge eines progressiven Vollzuges sind jedodl die Formen 
der Lod:erung des strengen Vollzuges niml erschöpft. Die möglimen 
Vergünstigungen sind vielfältig. Ich nenne hier als die wichtigsten und 
begehrtesten die Bewilligung zusätzlimen westoffs, die Möglichkeit der 
theorethisc:hen beruflichen Fortbildung, die SchreiberIaubnis, die Möglich
keit ein Musikinstrument zu spielen, das Halten von Blumen, Fischen und 
Vögeln auf der Zelle und sdlließlidJ die Teilnahme an sogenannten Frei
zel1gruppen. Audl diese Vergünstigungen werden gewährt je nach d"'T 
fortsdueilenden Enlwiddung des Gefangenen im Vollzuge. Im habe mir 
oft überlegt, ob die vielen Vergünstigungen, die nidlt auf rein materielle 
Dinge gerichtet sind, nidll jL-dem Gefangenen im Erstvollzug gewährt wer
den sollten ohne Riicksidlt auf fortschreitende Elllwiddung im Vollzug, ob 
im sie nirnt nur denjenigen Gefangenen entziehen sollte, die mit diesen 
Vergünstigungen Mißbrauch treiben. Nr. 159 Vorläufige Strafvollzugsord
nung sagt, daß einem Gefangenen des Erstvollzuges, der einer besonderen 
Förderung würdig ist, aus Gründen der Erziehung oder der Fürsorge auf 
Widerruf verständige Wünsroe erfü11t werden können, die siro auf die 
Lebensführung in der Anstalt beziehen und mit den sonstigen Belangen 
des Vollzuges vereinbar sind. Die Vorsrnrift will diese Vergünstigungen 
Illso nur in Einzelfällen gewährt wissen. Ein Nachteil hegt darin, daß 
häufig Gefangene, die scheu und zurückhaltend sind und die den Sühne
gedanken dahin auffassen, daß sie in der Anstalt bewußt ein bescheidenes 
und enlbehrungsreichcs Leben führen wollen , soldIe Vergünstigungen nicht 
erbitten. Nutznießer dieser Vergünstigungsmöglidlkcilen sind immer dieje
nigen, die wenig Ilcmmungen besitzen und von dem Streben beseelt sind, 
die Zeit ihrer JJaft gO angenehm wie möglidl zu gestalten. Ein Namteil 
ist aber aum der, daß viele Gefangene, die zu stumpf sind und den 
Wert einer sinnvollen Freizeitbesrnäftigung nicht kennen, aurn nicht den 
Versuch unternehmen, soidIe Vergünstigungen, insbesondere die Teilnahme 
an Freizeitgruppen zu erbitten. Im bin der Ansidlt, daß den Preizeitgrup
pen in den Anstalten des Erstvollzuges erheblidl mehr Bedeutung beige
messen werden muß und daß diese Einridltungen mehr ausgebaut werden 
müssen, was bislang aber an der Personalfrage scheiterte. 
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Hier sei noch kurz auf den Unterrimt in den Vollzugsanstalten einge
gangen. Nam Nr. 158 Vorläufige Strafvollzugsordnung sollen alle Gefan
genen im Erstvollzug zum Unterrimt herangezogen werden. Uber Ziel und 
Zweck des Unterrichts sagt Nr. 86 VStr.VollzO.: .Der Unterricht soll die 
Bereitscbaft des Gefangenen zu einwandfreier Lebensführung und zur 
Einordnung in die Vo!ksgemeinsmaft wecken und stärken, seine allgemeinen 
und beruflimen Kenntnisse auffrisrnen und erweitern und seinen Geist 
regsam erholten: Der Unterridlt besieht aus freien Lehrgängen, die je
weils in sidl abgesdllossen sein müssen und dem gestellten Ziel geremt 
werden. Da nadl Nr. 87 Abs. 2 VStr.VoUzO. om Untcrrimt ieweiL~ nicht 
mehr als 30 Gefa ngene zugleich teilnehmen. sollen, ergillt sich, daß eine 
größere Zahl VOll LehrkräRen in den Anstalten vorhanden sein müßte. 

Eine uns im Erslvollzug immer wieder begegnende Frage ist die der Auf
remterhaltung der Bindung derGefangenen an ihre Angehörigen, d. h. an ihre 
Ehegatten, Bräute, Kinder, Eltern und Geschwister. Es sollte auf jeden Pali ver
mieden werden, daß diese Bindungen durm den Strafvollzug zerstört, amn 
nur über ein unumglingliches Maß hinaus beschränkt werden, wie es eine lange 
Trennung leicht zur Folge hat. Wir beobachten immer wieder, daß die fami
Wiren Bindullgen ilUcn dort, wo man es auf G rund der Straftat nimt 
anzunehmen geneigt ist, sehr fest sind. Gerade die Haft ist oft gut ge· 
e ignet, den Gefangenen in rlieser Hinsidlt zur Besinnung zu bringen und 
ihn den Wert der familiären Bindung erkennen zu lassen und sein Ver
antwortungsbewußtsC"in zu stärken. Der Aufrechterhaltung dieser Bindung 
dient der ßesuchs- und Schriftverkehr, den die Vorläufige Strafvollzugs
ordnung in den Nrn.121 bis 143 regelt. Die Fe.'itsetzung der Besuchs-und 
Schreibfristen ist in das Ermessen des Anstaltsvorslandes gestellt. In der von 
mir geleiteten Anstalt können Cefängnisgefangene regelmäßig alle 2 Mo
nate, Zumthausgefangene alle 3 Monate Besume empfangen, alle können 
im Monat einen Brief schreiben. Besume und Schreiben aus besonderen 
Anlii.ssen werden 'Zusätzlich vorn Anstaltsvorstnnd genehmigt. Briefe von 
Angehörigen können Gefangene wöchentlich einmal empfangen. Im hätte 
keine Bedenken, kürzere Besums- und smreibfristen einzuführen, wenn 
darin nicht eine untragbare Belastung des Anstaltspersonals läge. Es muß 
nämlich jeder Besuch iiberwacht und jeder Brief zensiert werden. Zweifel
los gibt es Gefangelle, deren Besudls- und Sdniflverkehr keiner lJber
wadmng bedürfte. \Vo ahcr soll die Grenze ge7:ogen werden'~ Idl spram 
eingangs davon, daß wir uns !rn Strafvolb·.ug davor hüten müssen, Klassen 
zu schaffen. Das Problem wäre m. E. nur durch die Schaffung besonderer 
Anstalten für bestimmte Täterkreise zu lösen. Ich bin der Ansicht, daß in 
offenen Vollzugsanstalten und in Außenatbeitsstellen des Erstvollzuges eine 
Briefzensur enthehrt und daß aum dort ein häufiger Brief- und Besuchs
verkehr, letzterer unbeaufsimtigt, gestattet werden könnte. 

Die Vorläufige Strafvollzugsordnung läßt auch die Beurlaubung 'Straf
gefangener aus der Strafhaft zu. Narn ihrer Nr. 147 kann der Anstalts-
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vorstand einen Gefangenen bis zu 7 Tagen aus der Strafhafi beurlauben, 
wenn wh:ntige Angelegenheiten des Gefangenen seine persönlidle Anwe
senheit außerhalb der Vollzugsanstalt erfordern. Vor der Beurlaubung 
soll tunUchst die Zustimmung der VoUstredmngsbehörde eingeholt werden. 
Die Frage ist nun, welches wichtige Angelegenheiten des Gefangenen 
sind, die seine Beurlaubung rechtfertigen. Ich sehe als wichtige Angele
genheiten an, wenn z. B. der Gefangene persönliche Fühlung wegen 
seine!l späteren Fortkoromcns aufnehmen muß, was immer nur gegen Ende 
eier StraOl/IR erforderlich werden kann. Audl in Fällen, in denen der Ge
fangene einen Gesd'Jäfls- oder Handwerksbetrieb unterhält, der während 
seiner Abwesenheit fortgefiihrt wird, können eidl Situationen ergeben, die 
existenzltefährdend sind und bei denen die kurzfristige Anwesenheit im 
Betrieb crforclerlich ist. Ein strenger Maßstab ist aber in solchen Fällen am 
Plal7.e. Es dorf nidlt außer adlt gelassen werden, daß viele Gefangene, die 
!lidl vor ihrer Inhafiierung in abhängigen Stellungen befunden haben, 
durdl die Strafe und die Inhaftierung ihre Stellungen verloren haben und 
keine Aussicht haben, oam der Strafentlassung eine gleime Stellung wie
derzufinden. DE'! ridllige Satz, daß durch den Strafvollzug niemand seine 
Existenz verlieren soll. findet seine Gre'17:e in der Forderung nach gleich
mäßiger BehandlUIl g aller Gefangenen. Als widl1igen Grund für eine 
ßeurlauhung sehe idl einen T{KI{'_~flll1 oder eine sehr ernste ' Erkrankung 
innerhalb Iier ('ng('ren Familie an. Audl wenn ein widltiger Grund für 
eine Bl'urlilllhung vorliegt, kann ein soldler nidll erfolgen, wenn die 
Gewähr filr frelwilige Riitkkehr des Gefangenen in die Strafhaft nimt 
gegC!ben ist. Ein Kriterium für die fehlende Gewilhr freiwilliger Rückkehr 
ist immer ('in zu lallger Strafrest. 

Je<len Cefangenen bewegt naturgemäß die Frage des Gnadenerweiscs 
oder der bedingten Entlassung nach § 26 StGB. Aus der Sicht des Gefan
genen ist sie während seines Aufenthalts in der Vollzugsanstltlt die Lebens
frage. Schon bei dem ZlIgonssgespräch versudlen viele Gefangene diese 
Frage onzusdmeidl'n. Sie behaupten dann oft, daß ihnen der Spruchrichter 
oder der Slaatsunwllit gewisse Zusidlerungen gemacht habe oder ihnen 
dodl gellag' hahe, daß sie nam einiger Zeit und zwar regelmäßig nam 
einer Zeil, ,]je zur gesamte!) Strafe in keinem Verhältnis steht, ein Gesuch 
cinft'id,en können. ldl versuche den Gefangenen dtlnn klarzumachen. daß 
eine bt..'(lingte I:ntl as~llllg nadl §26 51GB. überhaupt erst nach Verbüßung von 
~/~ der Sirafe möglich ist und daß einen Gnadenerweis der Sprumrimter 
nicht gewährt. Auch führe idl ihnen vor Augen , daß die Anstalt Dei beiden 
Entscheidungen ein gewimtiges Wort mitzuspn.·chen hat, daß gute Führung 
und fleißige Arbeit während der Haß erste Vorbedingungen sind, daß 
es auf sie allein jedoch nicht ankommt, sondern daß die Anstalt, wenn 
sie ein Gesuch befürworten 1>011, aum der Oberzeugung sein muß, daß 
der Gefangene eInes Gna<il'nerweises oder einer bedingten Entlassung 
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der Gefangene sim innerlim mit seiner Straita.t auseinandergesetzt hat und 
von ihr abgerückt sein, daß er den festen Entsmluß gefaßt haben muß, 
keine Straftaten mehr zu begehen und sim als ordentliches Mitglied der 
mensmlimen Gesellsmüft zu führen bereit und auch dazu In der Lage 
ist. Ich bin mir dabei darüber klar, daß im im Einzelfalle solme Gefan
genen überfordere, die behaupten, unsmuldig verurteilt zu sein, oder die' 
aus Oberzeugung zu einer Straftat gekommen sind. Würde ich jedodl 
gleich zu Beginn in dieser Hinsiml Zugeständnisse machen, so würde im 
dam"il auf die Möglichkeit der positiven Beeinflussung des Gefangenen 
durch den Vollzug verzichten. Ich habe es häufig erlebt, daß Gefangene, 
die anfangs behaupteten, daß sie unschuldig verurteilt worden seien, im 
Laufe der Haft zu echter Schuldeinsicht gekommen und sich auch rück
haltlos zu ihrer Straftat bekannt haben. Und nicht jeder lJherzeugungs
täter oder derjenige, der sich den Anschein gibt, aus Oberzeugung gehandelt 
zu haben, ist e<hter Uberzeugungstäter oder schließt es aus, im Laufe 
der Haft seine Uberzeugung zu revidieren. 

Für jeden Gefangenen kommt der Zeitpunkt, an dem die Frage der 
Begnadigung einer ernsthaften Prüfung bedarf. Ein Gnadengesum ist im 
Sinne der Vorschriften der Vollzugsordnung ein Sonderbrief. der ihm von 
der Anstalt genehmigt werden muß. Ich bin der Ansicht, daß die Anstalt 
nicht bere<:hligt isl, dem Gefangenen dllS Schreiben eines Gnadengesuchs 
zu verwehren. M. E. kann ein Gefangener zu jeder Zeit seiner Slrafver
büßung Gnade begehren. Gleichwohl muß sich jeder Gefangene, der ein 
Gesuch um bedingte Entlassung sdueiben will, Dei mir In der Spredlstunde 
melden. Ich lehne es dem Gefangenen niemals ab, ein ' solches Gesum 
zu schreiben, aber ich mache Ihn darauf aufmerksam, wenn im ein solmes 
Gesuch für verfrüht oder aus anderen Gründen für ausskDtslo.!l halte. Ich 
bespreche dann sehr offen mit ihm, welchen Eindruck die Anstalt bisher 
von ihm gewonnen hat nderwelcheGründe nam meiner Ansidd einem Erfolg 
seines Gesuchs entgegenstehen. Ich muß allerdings bekennen. daS ich mit 
meinen Versuchen in den meisten Fällen wenig Erfolg habe. Die Gefan
genen reagieren darauf fast immer mit den Worten, daß sie es wenigstens 
versumen wollten. " 

Während die bedin gte Strafaussetzung nach § 26 ' StGB. den Vollzug 
von mindeslens ~/~ der Strafe verlangt, ist bei der Begnadigung nam der 
Gnodenordnuog die V crbüßung eines bestimmten Teils der Strafe nicht 
erforderlich. Die Möglichkeiten der Gnadenordnung sind also In dieser 
Hinslc:ht weitgehender. Sie sind es auch sonst, denn sie umfassen die Be
fugnis, Strafen zu erlassen, zu ennäßigen, umzuwandeln oder eine Voll
streckung ohne Rücksimt auf den Strafrest auszusetzen. Im bin der An-· 
slmt, daß diese weitgehenden Möglichkeiten auch vom Gefangenen M;e
genüber der bedingten Strafaussetzung nach § 26 StGB. ein Mehr ver
langen. § 26 StGB. setzt die Erwartung voraus, daß der Verurteilte in Zu-
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kunft· ein gesetzmäßiges und geordnetes Leben führen wird. Das ist aum . 
bei der Begnadigung Voraussetzung. Das Mehr liegt m. B. darin, daß von 
dem Gefangenen bei dem Gnadenerweis daneben Schuldbekenntnis und 
Sühnebereitsdtaft verlangt werden müssen. Der juristische Begriff der 
Gnade ist m. E. nicht von den Begriffen Sdiuld und Sühne zu trennen. 
Ich hin mir klar darüber, daß diese strenge Auffassung die Gefangenen, 
die sich als nidlt schuldig bekennen, sei es nun, daß sie behaupten, die 
Tat nicht began gen zu haben, oder daß sie aus Oher.r.eugung den Straf
tatbestand erfiillt hilben, eines Gnadenerweises nicht teilhaftig werden 
können. Demgegenüber verlangt m. E. die bedingte Strafaussetzung nadl 
§ 26 StGB. Sdiuldbekenntnis und Sühnebereitschaft nicht. Es ist durchaus 
denkbar, daß ein Verurteilter, der sich unschuldig verurteilt glaubt, in 
Zukunft ein gesetzmäßiges und geordnetes Leben führen wird. Ob das 
bei Uberzeugungstätern der Fall sein kann, ist zweHelhaft. Theoretisch 
möglich. ist es. Es wird darauf ankommen, ob man solchen Gefangenen 
glauben kann, wenn sie versichern, sich nicht mehr auf dem· Gebiet, auf 
dem sie straffällig geworden sind, betätigen zu wollen. 

Die Anslalt muß sic:h also beim Vorliegen eines Gnadengesuches oder 
eines Gesuches Ilach § 26 StGB. ein Urteß über den Gefangenen und 
seinen Bntwiddungszu!ltand madlen. Bei der Frage der bedingten Entlas
sung nadl Vcrbüßung von :/:1 eier Strafe scheint sidl nidJt nur in den 
Anstalten des Erstvollzuges, sondern ßu<n bei den Geridllen die Ubung 
heruuszubUden, das Gesud, dann zu befürworten bzw. ihm staltzugebcn, 
wenn keine Anholtspunkte dafür gegeben sind, dJe darauf schließen lassen, 
daß derGefangene nach seiner Entla!!sung ein gesetzmäßiges und geordnetes 
Leben nichtführen wird. In den Anstalten istfiir diese Handhabung das Fehlen 
ausreichender Erziehungsorgane maßgebend. Man hat also ein gewisses 
Vertrauen in die Wirkung des Strafvollzuges und auch Vertrauen in die 
guten Kräfte, die in einem erstbestraften Gefongenen vorhanden sind. 
Wir prüfen also die Verhaltensweise des Gefangenen während des Straf
vollzuges. Er muß sich einwandfrei geführt und fleißig gearbeitet haben, 
muß gezeigt haben, daß er einordnungs bereit ist, daß er vertriiglldl. iri. 
und daß er auch die ihm gebotenen Möglichkeiten zur Fortbildung und 
sinnvollen Freizeitgestaltung wahrgenommen hat. Ich sehe in diesem Ver
fahren auch keine Gefahr, wenn es sim um echte Erstbestrafte handelt. 
Anders ist es SdlOll, wenn die Gefangenen mehrfadl einschlägig oder auf 
verwandlen Gebieten strafrechtlidt in Erscheinung getreten sind, und idl 
weiß nicht, ob man der Ansicht der Gerlch.te, der ich häufig begegne, 
beitreten kann, daß man auc:h dann eine Strafaussetzung bewilligt, wenn 
zwar einschlägige Vorstrafen vorliegen, der Verurteilte aber bislang noch 
keine Strafe verbüßt hatte. Im allgemeinen schließen Vorstrafen und an
dere Erziehungsrnaßnahmen auc:h augenfällige Fehlentwicklungen, die bis
her Anlaß zu durchgreifenden richterlichen Maßnahmen waren, "Strafaus
setzungen im frühestmöglimen Zeitpunkt aus. 
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Die Grunde, die die Gerichte zu einer gleimen Handhabung des Io~ 
stitufB der bedingten Strafaussetzung führen, sind wahrscheinlich 'ähnliche. 
Die Entscheidungen der Gerichte erfolgen in allen Fällen nach Lage der 
Akten. Das Gericht ist also auf den Inhalt der Strafakten und die Stel
lungnahme der Vollzugsanstalt sowie der sonst zu hören9'en Stellen an
gewiesen. Im habe es bisher in keinem Falle erlebt, daß ein Gericht sim 
zur Entscheidung der Frage der bedingten Entlassung Gefangene hat vor
führen lassen oder sonst versumt hat, sich einen persönlichen Eindruck 
von dem Gefangenen zu verschaffen. Bei den Gerichten kommt. noch 
ersrnwerend hinzu, daß oft die Besetzung, insbesond~re bei Kollegial
gerichten, gewedtselt hat, so daß auch die Richter, die auf den Antrag 
auf bedingte Entlassun g entscheiden müssen, aus der Erinnerung an die 
Hauptverhandlung keinen persönlichen Eindruck von dem Verurteilten 
haben. Auch wenn man die Entscheidung solcher Gesuche Vollstredmngs
gerichten übertragen würde, würde der Erfolg weitgehend von ihrer Or
ganisation abhängen. 

Schließen wir bei der Frage der bedingten Entlassung vornehmlich auf 
äußeres Verhalten im Strafvollzug, auf die Fähigkeit und auf den Willen 
eines Gefangenen zu gesetzmäßigem und geordnetem Leben in der Frei
heit und damit auf Gegebenheit der Voraussetzung für eine bedingte 
Strafaussetzung, so reidlt das für die Begnadigung nadl der Gnadenord
Dung nicht IIUS. Hicr ist es c'rforderlidl, psydlische Vorgänge und seelisdle 

" Wandlungcn festzustellen. Selbstverständlim müs.sen audl hier Fähigkeit 
und Wille zu gesetzmäßigem und geordnetem Leben vorhanden sein. Es 
muß aber darüber hinaus festgestellt werden, ob bei dem Gefangenen 
"eine grundlegende Charakterwandlung erfolgt ist. Es muß also wiederum 
eine PersönlidlkeitStliagnose vorgenommen werden , die die entsprechende 
Kenntnis und Fähigkeiten verlangt. Es muß also gewissermaßen eine ver
g1eichendc Diagnose zn der Anfangsdiagnose erarbeitet werden. Dazu 
sind die Erziehungsorgane der Anstalt berufen. Eine sehr wichtige Stütze 
bei dieser Arbeit können die Anstaltsgeistlichen geben. Ihnen schließt 
sim ein Gefangener, der religiöse Bindungen besitzt, am leichtesten auf. 
Allerdings sind die Geistlichen durch ihren Beruf auch der Augen- und 
Ltebedienerei am meisten ausgesetzt, wenn dem Gefangenen bekannt ist, 
daß ihr Urteil bei der Gnadenstellungnll.hmc mitwirkt. Es gibt aus diesem 
Grunde AnslalfBgeistlidle. die die Mitwirkung bei Gnadenerweisen ab
lehnen. Sie siml der Ansicht, daß sie ihrer scelsorgcridlcn Aufgabe nidlt 
mehr unbefangen nadtkommen können, wenn rie verpflichtet sind, zur 
Gnadenfrage Stellung zu nehmen. Aum der fundamentale Unterschied 
zwismen göttlicher und juristischer Gnade ist Ursache für ihre ablehnende 
Haltung. Abschließend muß im zur Gnadenfrage feststellen, daß die 
Schwierigkeiten bei der einwandfreien Erforschung der Persönlichkeit und 
der Erkenntnis wirklicher, innerer Wandlung es sehr ersmweren, ein ge
rechtes Urteil über die Gnadenwürdigkeil eines Gefangenen abzugeben. 
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Ein falsdies Urteil über die Gnadenwürdigkeit ist für den "Gefangenen 
und für die Remtspflege nicht weniger smädlich als ein faisdles StrafurteU. 

Eine der wichtigsten Aufgaben des Strafvollzuges Ist die FÜtliorge, die 
ganz auf das Ziel der Wiedereingliederung des Gefangenen in die Ge
.meinsdutft abgestellt sein muß. Sie liegt vornf!hmlich in den Händen der 
Anstaltafürsorger. Zu ihren Aufgaben gehören auch die Maßnahmen, die 
bei Ehekrisen und zur Wiederherstellung zerbrochener Ehen unternommen 
werden, eine Tätigkeit, die fast immer die Zusammenarbeit mit den 'Zu
ständigen Anstaltsgeistlichen und oft auch mit dem Gemeindepfarrer er
forderlich maml. Die Hauptaufgabe der Fürsorger ist die Vermittlung von 
Arbeit und Unterkunft für die zur Entlassung kommenden Gefangenen, 
sofern sie eine Arbeitsstelle oder eine Unterkunft nimt haben. Im Zuge 
der Voll1?esmäftigung bestehen bei der Arbeitsvennittlung. Erstbestrafter 
erhebliche Sdtwierigkeiten nicht. wenn es sich um ungelernte oder an
gelernte Berufe handelt. Auch bei Handwerkern gelingt die Arbeitsver
mittlung fast immer. In vielen Fällen tat es richtig, den Gefangenen In 
eine andere Umgebung zu bringen. Das ist z. B. häufig bei jungen Men
schen der Fall, von denen wir wissen, daß die Großstadt mit ihren Ver
lodc:ungen erheblichen Anteil an der StraHiiUtgkelt hatte. Der Gefangene 
muß dann In eine ländliche Umgebung vermittelt werden. Es ist. dann 
dahin auf ihn einzuwirken, daß er sich diesem Vermiltlungsvorsd.lag ge
neigt zeigt. Oft genü gt schon Arbeit und Unterkunft in einem anderen 
Viertel einer Großstadt. Solche Umsetzungen bedürfen aber meistens der 
Kontrolle der ordentlichen mrsorgestellen und der ßewährungsheUcr. An
regungen der Anstalt, Auflagen in dieser Richtung zu erteilen, folgen die 
Gerimte nom meiner Erfahrung immer. In vielen Fällen zeigt sich aber 
auch die Notwendigkeit, einen Gefangenen einem neuen Beruf zuzuführen. 
Eine nicht unerhebliche Zahl von Gefangenen hat eine Lehre nimt be
endet oder ist aus Bonufgen Grunden gezwungen gewesen, einer Arbeit nach
zugehen, die nicht Ihren Wünsmen und Fähigkeiten entspram. Die Mög
lichkeit, eine handwerkliche Lehre zu beginnen oder fortzusetzen , haben 
wir in den Vollzugsanstalten desErwachsenenvollzugesnimt. Wohl haben 
wir mit gutem Erfolg in Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern und den 
Handwerkskammern Umschulungslehrgäoge für Schweißer und spanab
hebende Berufe durchgeführt. Die Leistungen und die Prüfungsergebnisse 
waren bisher durdHlUli befriedigend . . E;,! war dem Arbeitsamt in Zusammen
arbeit mit auswärtigen Arbeitsämtern auell möglich, aUe Umgeschulten in 
eine entspremende Stelle zu vermitteln. Naturgemäß werden für salme 
Umschulungslehrgänge Gefangene ausgerucht, die bereits In der Eisen
industrie tätig waren und damit ein Verhältn is zur Materj.e haben. In 
einigen Fällen haben wir jedoch aum Gefangene umgeschult. die aus 
völlig fremden Berufen kamen. Wenn von Ihnen auch die Lehrgänge mit 
Erfolg absolviert worden sind, so kann doch erst die Zukunft zeigen, ob 
sie dem Beruf auch tre'u bleiben werden. 
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Ein fast aussimtsloses Bemühen ist es, älteren kaufmännismen- oder 
Behördenangestellten, Beamten und Vertretern Stellungen zu vermitteln. 
Es fehlt dazu die Bereitsmaft der Arbeitgeber, den entlassenen Gefangenen 
Vertrauen entgegenzubringen und ein Risiko einzugehen, und der Wille 
der Betriebsangehörigen, mit Vorbestraften zusammenzuarbeiten. Alles 
Resozialisierungsbemiihen und alle wirklidten Erfolge der Erstbestraften
anstalten bleiben wirkungslos, wenn siro nicht auch in der Offentlichkeit 
die lirkenntnis Bahn bridll, daß der gestraudielte Mensm, der seine 
&:huld gebüßt hat, mehr als jeder andere verständnisvoller Hilfe und des 
Vertrauens seitens der Allgemeinheit bedarf. Andernfalls beginnt fü r den 
Verurteilten nam der Strafverbüßung eine zusätzliche, oft härtere Strafe, 
die kein Gesetz vorschreibt, die kein Richter will und die auch nimt im 
Interesse der Volksgemeinschaft liegt. 

Ober die Möglichkeiten der Erwachsenenbildung 
in Vollzugsanstalten *) 

Von Oberlehrer b. ,VA Gerhard Delmling, Wuppertal. 

I. 

Um die Situation der Erwachsenenbildung im Baume des Strafvollzugs 
genau zu kennzeidmen, ist es notwendig, einen geschichtlidten Rückblick 
über dos weite Gebiet der Andragogik innerhalb und ßußerhaJb der Straf
anslalt zu tun. 

Bedingt durch den gesellschaftlichen Umbruch und die Emanzipations
bestrebungen der Arbeiterklasse entwidtelte sich seit der Mitte des ver
gangenen Jahrhunderts das Brwamsenenbildungswesen .• Bildung" war bis 
dahin ein nahezu unanlastbares Privileg der gehobenen Volksachimten; 
der Arbelter stand von vornherein unter dem Makel der .Unbüdung". 
Dadurm, daß immer mehr Handwerker Arbeiter wurden, wurde das Heer 
der _Ungebildeten' immer größer. Die BüdungsUage wurde zu einer sozi
alen Frage ersten Ranges. Unter der rührung Perdinand Lassalles strebten 
die Arbeiter dalludl, SiLh in den ßcsit7. der Bildung zu setzen, die dem 
Biirgertum Madll und Vorrang zu geben schien. Das alte Wllrt dL'S Francis 
BSL'on, .Wissen ist Mache wurde den Arbeitern zur Parole, die mancher
lei Bildungsbemühungen auslöste. 

Die Volksbüdungsbewegung war urspfÜnglim politism und weltansmau
Iidt orientiert, sie war entweder sozialistism, liberal oder christlim. Heute 
nom existieren diese Richtungen, ohne sim aber feindlidl gegenüber zu 

I" UIIII!f Bt.rOoolmugun\ du Gulemtenl d .. Deutsdlen AUHdlun u IIlr dal Enlehul\&I' und 
BUduntllw ... "" vom 29. anuerl960 ••• aumden Be\rno, • • Zur S11U8!lon und Au/,abe d ... d .. ulKhen 
ErwadllenenbUdun,' h', ZlSI'VO. 1!I6O 19) S. S. Z84 
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stehen. Zu nennen sind hier auf der einen Seite die UnterrimtskUflle der 
Gewerksmaften, auf der anderen Seite die Gemeindeseminare der Kirmen, 
neben diesen beiden Rimtungen die Einrimtung der Ahendvolkshoch~ 
schule als weltanschaulich neutrale Institution. 

Welche Aufgabe hat sich nun die Erwachsenenbildung gestellt1 Es geht 
darum, den erwachsenen Menschen inmitten einer bedrohten und brü
mig gewordenen Wclt iiber sich selbst und ühc!r die Dinge, die da gesche
hen sind und die nodl geschehen, aufzuklären . Es geht darum, dem an 
sich selbst und an der Kultur und Zivilisation irregewordenen Mensrnen 
wieder ein Selbstvers tändnis zu geben, ihn aus der Passivität, dm Resig
nation und der Vermassung zu befreien. Es geht darum, den Menschen in 
echter Weise kritisch und selbstbewußt zu machen. Brwachsenenbildung 
will Aufklärung sein, wiU den verderblichen Mythos vom Ausgeliefertsein 
des Menschen an ein nihilistisches Schicksal zerstören, will den blinden 
Glauben an die Allmacht der Vernunft ·und den unaufhaltsamen Fort-
smritt überwinden. . 

Erwamsenenbildung hat letztlich den großen kulturellen Auftrag zu er
füllen, den gewaltigen Graben zwisdaen der Kultur der Väter und der 
Gegenwart zuzuschütten, dem Mensmen der Gegenwart das Bewußtsein 
der Cleidrl\citigkeit zu vermilteln und somit das Verständnis für die Dinge, 
die um ihn herum gesdtehen, zu fördern . 

I3ine wahrhafte I3rwadlscncnbildung muß sidl davor hüten, auf der 
einen Seite ein gefiihrlidles Spezialistentum zu entwidteln und auf der 
anderen Seite eine kulturleindlime Halbbildung zu fördern. Erwarosenen
bildung muß die Gesamtheit der mensmHmen Bedürfnisse fördern, die 
tedmismen und die musischen, die naturwissensdJafUichen und die lite
rarlsmen, die sozialen und die politismen. Die Erwadtsenenbildung ist ein 
wesentlimes Instrument zur Förderung der demokratischen Staatsordnung, 
weil sie in ganz bedeutendem Maße mit dazu beiträgt, den Menschen un
abhängig von einer tendenziösen Propaganda zu madt.en, und ihm hilft, 
seine Individualität vor dem Zugriff der Massenkommunikationsmittel zu 
bewahren. Weil heute mehr denn je die Existenz des Individuums inmitten 
einer Masscngesellschaft gefährdet ist, dashalb ist die Stärkung der Einzel
persönlidJkeit durch intensive ßildungsarbeit nötig. 

Erwamsenenbildung darf nidlt verstanden werden als eine notwendige 
Korrektur der Kinder- und Jugendbildung. Jeder Lebens- und Entwiddungs
absdtnitt des Menschen hat seine spezilisroen Problemel es geht in der 
Erwacruen~nbildung vielmehr darum, die für die Bildungsstufe des Erwaro
senen adäquaten Bildungsgüter zu vermitteln. 

Alle Bildung vollzieht sim in der Polarität von Anpassung und Wider
stand. Das rechte Verhalten des Menschen in der jeweiligen Situation, das 
Aufsmluß gibt über den Grad der erreimten Bildung, erhält seine Kraft 
aus der Freiheit des Individuums. Diese innere freiheit des Menschen zu 
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stärken und zu kräftigen, muß vornehmstes Ziel der Erwamsenenbildung 
sein. Es geht darum, dem in der Welt der ' verlorenen Maßstäbe lebenden 
Menschen wieder allgemeingültige ethische Normen und Kriterien für Wahr· 
heU und Illusion, Kultur und Barbarei, wissensmaftliche Erkenntnis und 
tendenziöse Popaganda zu vermitteln, dem Menschen Mut zu machen, 
Widerstand zu leisten gegen alle Mädlie, die zur Selbstentfremdung des 
Menschen beitragen, die das Eigenleben des Individuums Ignorieren und ihn 
in die Sklaverei tyrannischer Miirnte treiben. Die Gefahr der Versklavung 
des Mensdten durdl den verführerischen Einfluß extremistischer Partei
propaganda und der durdl die Wirtschaft propagierten materiaUstischen Le· 
bensweise ist so groß geworden, daß es endlim an der Zeit ist, den aus 
Verantwortung für Kultur lind Mensdilimkeit geborenen WideI1ltandswil
len durch intensive Bildungsarbeit zu aktivieren. 

So nötig, wie der Widerstand gegen die negativen Kräfte in der gegen
wärtigen GeseIlsdtaft ist, so nötig ist andererseits aber auch die Anpas
sung an die positiven Kräfte unserer Kultur. In der Erwachsenenbildung 
darf es nicht so sein, daß man sich in gegenwartsferne, illusionäre Räume 
begibt und somit aus der Verantwortung für die Gegenwart rueht, vielmehr 
muß der Akzent der Bildungsarbeit dort liegen, wo es darum geht, die 
Vergangenheit mit ihren unsterblichen Kulturgütern auf ihre Bedeutung 
für die Gegenwart hin zu untersuchen. Wir sind Mensd.en des XX. lahr· 
hunderts und haben mit den spe'.l.ifischen Problemen, die uns PIIli!ik und 
Gesdlicbte, Erken ntnisse der modernen NaturwissensdHlften und Tedmik 
aufgeben, fertig zu werden. Unter positiver Anpassung verstehe ich das 
verantwortungsvolle, kritische Auswählen und vorbildliche Vorleben von 
neuen, die Zukunft der Gesellschaft und des Individuums bejahenden Er
rungenschaften und Erkenntnissen der geseUsmafllichen Entwicklung und 
der daraus resultierenden ethiscben Normen. Praktism heißt das: aktive 
Mitarbeit an der Festigung und dem Ausbau der demokratischen Staats-, 
Gesellschafts- und Lebensordnung; Beherrsdlllng der Tech.nik dunn per
sönliche Verantwortungsbereitschaft; jasagen zu den neuen Möglichkeiten 
der Wissenschaft und Tecbnik, die Mensmen einander näherzubringen 
(Radio, Fernsehen, Film, Auto ete.), kurz, mitwirken an der Gestaltllng ei
nes neuen durdl l~rciheit der Person und Verantwortlln,.; für deli Mitmen
sdlen gckcnm .. cichneten Lebensgefühls. 

An dieser Stclle habcn wir nun auch einen möglidlen Ausgallgspunkt 
für die Erwachsenenbildung im Strafvollzug. Man kann ja das Verbremen 
oder Vergehen des straffällig gewordenen Melischen von vielen Seiten her 
definieren. Der Theologe wird das anders tun als der Jurist, der Psymo
loge wieder andeTs als der Pädagoge; dabei kann keiner sagen, er alleine 
hätte das wahre Wesen und die Ursache des Verbrechens erschöpfend ge· 
deutet und dargestellt. Erst in der Synopse aller möglimen Definitionen 
kommen wir annähernd an den Kern des Eigentlichen heran. 
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Das Verbrernen kann nun auch als ein kulturelles Fehlverhalten des 
Verurleilten definiert werden, indem man niimlidl dieses Fehl verhalte n 
als Ausdruck eines fal sdlen Widerstandes und einer negativen Anpassun g 
deutet. Dlis Kriterium edlter Bildu ng besteht ja gerade in Widerstand und 
Anpnssung, in der NütZlIng der großen Chance und der Abwehr der töd
lichen Gefahr, die die moderne Massengesellscha R mit ihren anonymen 
Erl.iehungsmürnten mit sidl bringt. Das Verbremen ist somit die Perver
sion der Bildung, also _Un-Bildung-, Der Kriminelle leistet Widerstand ge
gen die Einflüsse, die sei n Leben in geord nete, sich selbst und seine Um
welt be jahende Bahnen lenken wollen, und paßt sidl mit großer Aktivi
töt den negat iven Auswüchsen der genußsürnligen Welt an, Erwadlse
nenbildung im allgeme inen und im Gefä ngnis im besonderen will in erster 
Linie Lebenshilfe und Nothilfe sein, will dem Mensrnen das Rüstzeug in 
die Haud geben, mit sidl selbst und seiner ganz besonderen NOI ferti g zu 
werden, Hier II n diesem Punkt müssen wir ansetzen, die Erwadlsenenbil
dung im Strafvollzug in Theorie und Praxis ga nz neu und ernst zu über
denken. 

11 
Um die l'it:gcn wärtillc Si tuation lJer Erwamsenenbildung im Sttllfvolb:ug 

zu verslehen, ist es notwendig, ei nen ttückblick in die Gesdlidlle dieses 
beson<leren Zweiges der Pii<lagogik zu lun . 

Da sind z t/ll ii<. .. hst die . Bestimmungen über die Sdmle und den UnJer
ridlt in den Str,lf,1nstalten und größeren Gefängnissen im Ressort des Mi
ni st Nilllll.~ des Innem ' vom Jahre 1896. Dort heißt es gleidl zu Anfang : 
_Aufgahe der Strafo nstalts- und Gdii ngnissdlUle ist, die daran teilnehmen
den Gefllngenen sittlidl zu heben , geistig anzuregen und Lücken ihn,os 
\ Vissens auszufü llen -. 

Die Teilnahme l1n diesem Unterridl t war für alle GefiJ ngcne n bis zum 
vollendeten 29. l.eb<.'ßsjahr Pflid ll, vom 30. Lchensiilhr an konnten aus
nahmsweise auch andere Gefangene teilnehmen . Der Unterrirnt wurde in 
drei versdliedenen Klassen : der Unte rstufe, der Oberstufe und der Fort
bildungs!>tufe erteilt ; in Iier Unterstufe waren wörnendlich 6, in der Ober
stufe 4 und in der I"ortbildungsstufe 2 Stunden vorgeschrieben. Man ver
gleidlc hiermit (Ien Stlmd dt'T heutigen Erwachsenenbildung in den Straf
anstalten! Wir miissen bekennen, daß wir in den vergangenen 65 Jahren 
nicht weitergekommen sind, sondern Rücksduitte gem odlt haben. Einige 
Sätze aus den _Aphorismen über das lJnterridlL,>w esen in Strafa nstalte n
von Alexander Krel! aus dem lahre 1874 muten uns heute nodl sehr mo· 
dem um] für die Praxis fasl wie eine unerreichbare Utopie an. Dabei war 
Krell nidlt irgendein Theoretiker ohne praktisdle Erfahrung, sondern halte 
1l1s Direktor der Slrllf,lOstalt Görlitz die pädagogischen Anschauungen und 
Erkenntnisse seiner Zeit mit Nachdrudc praktiziert. KreJl hatte folgende 
Vorste llungen VOn Erw/ldlsenenbildu ng im Strafvollzug: 
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11 Die erste und wichtigste Aufgabe des Unterrichts in der Strafanstalt ist 
die AusJüllung der Bildungslücken und die Vervollständigung des AU
gemeinwissens. 

2) Es geht um die Beseitigung der gefährlichen Halbbildung bel solchen 
Gefangenen, die sich als .Künstler, Virtuosen, Schriftsteller u. ä.· verste
hen. (Diese Typen hat es also früher auch schon gegebenll 

3) Der Unterricht soll ein Gegengewicht zu den negativen Einflüssen der 
StrafbaR. bilden und das _aufgeregte Gemütsleben· der Gefangenenet
was besänftigen. 

4) Der Unterricht soll die geistige Friche und Spannkraft erhalten, den Ge
fangenen von unnützem, verwirrendem Grübeln ablenken, Ruhe und 
Nüchternheit fördern und der _Willenskraft wieder freie Bahn ver
schaffen· . 

Zusammenfassend sagt Krell, oDer Hauptzweck des Unterrichts lm Straf
hausem die Besserung'. 

In seiner Abhandlung .Schule und Kinne in den Strafanstalten der 
smweiz·, erschienen 1906, definiert Karl Hafner die Aufgabe der Brwachse
nenbildung in den Strafanstalten folgendennaßen , .Die GefängnissdlUle 
hat (Iic hohe und schwere Aufgabe. salme Mensdlen denken zu lehren, 
diL"Selben an geistige Arbeit zu gewöhnen. mit ihr vertraut zu lIladien. Es 
muS dies ihr Ziel bleiben. wenn es audl mit verhältnismäßig wenig 
Zöglingen erreicht wird. Diejenigen. weldle Freude an der Denkarbeit ge
winnen, werden dadurch mit einem höheren Lebensgenuß bekannt. Sie 
vermögen ihre Handlungen nun selbst zu ermessen. sle IllA8en sich von 
Trugsdllüssen anderer nimt so leicht täuschen und irreführen. Sie sind im
stande. nachzudenken über ihre Vergangenheit. Gegenwart und Zukunftl 
sie legen jetzt einen anderen, richtigen Maßstab an alle Dinge, auch an 
ihr eigenes Leben. Die bisherige träge Selbstzufriedenheit weicht. eine neue 
Welt tut sich vor ihnen auf 0 

• 

Was,so müssen wir fragen. hat dazu beigetragen, daß diese hoffnungsvollen 
Anfänge des vergangenen Jahrhunderts keine Fortsetzung in der Strafvoll
zugspädagogik der Gegenwart gefunden haben'? Daran sind nidtlnur die 
heiden verlorenen Kriege mit ihren verheerenden Folgen schuld, die Ur~ 
sachen zu diesem tragischen Niedergang sind viel tiefgründiger. Man spricht 
zwar heute nom von einem Erziehungsstrafvollzug, der aber praktisch gar 
nimt existiert und auch gar nidJ.t existieren kann angesicbts des ungeheu
ren Defizits an geeigneten Kräften, die diese Arbeit bewältigen sollen. Bin 
inkonsequenter Erziehungsstrafvollzug, wie er im Augenblidc: praktiziert 
wird, ist kein Fortschritt, sondern ein gefährlicher Atavismus. Aus den ehe
maligen Unterrichtsräumen der Strafanstalten sind z.T . Arbeltssäle gemacht 
worden, der Unterricht für erwachsene Gefangene wurde weitgehend ein
gesteUt. Man glaubt nun. in der Gewöhnung des Gefangenen aß Arbeit 
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ein Allheilmittel gegen Verbrechen und Rüddall gefunden zu habE>n, und 
übersieht geflissentlich. dabei, daß die oft geisttötenden Arbeiten auf den 
Sälen und gemeinsamen Hafuäumen ein für die ·Besserung und Resozi
alisierung giftiges Klima sdtaffen. Von der früheren systematisdten Er
wamsenenbildung ist nur nodJ. ein sehr kümmerlfmes und fragwürdiges 
Rudiment in der Gestalt der Freizeitbesdläfiigung jibriggeblieben. Erwam
senenbildung hat nur am Rande etwas mit Freizeitbeschiiftigung zu tun, sie 
will vielmehr verstanden werden als ein ernsthafles, konsequcntes und 
zielstrebiges Bcmühen des Menschen um die ihm eigelle individuelle Heile. 

Die Erwadlsenenbildung verhält sim zur Freizeilbesmäfugung etwa - um 
das vielgesmmähte Wort zu gebraumen - wie die Humanität zur .Huffia
nitötsduseler. 

Es gibt bestimmte Kreise im Strafvollzug, die ihren eigenen Mangel an 
Bildung dadurdJ unter Beweis stellen, daß sie bei allen möglidJen Neu
erungen und Reformen von einer ungerechtfertigten .Humanitätsduselei" 
spremen. Es ist nfmt anzunehmen, daß diese Leute jemals verstanden ha
ben, was edite Humanität ist. Ohne Humanität ist eine Kultur undenkbar, 
ohne sie versinkt die Menschheit in Barbarei und Chaos. Zur .humanitas· 
gehören die ganzheitlidte Bildung von Körper, Seele uD.d Geist. Zumt und 
Strenge. Hilfsbcreitsdlaß und üebe. Im Namen dieser .humanitas·, diesidt 
Bud} für den Mensdlcn hinter Ciltero verantworllim fühlt, muß die Er
wadlsenenbildung in den Strafanstalten gefordert werden. Der gegenwär
tige Zustand ist eines Kulturvolkes und einer jungen Demokratie unwürdig. 

Nimt erst heute. sondern schon seit Jahrzehnten geht im Strafvollzug 
der Kampf um die Vorranglgkeit von Arbeit und Erziehung. In der Gegen. 
wart ist zunächst rler Kampf zugunsten der Arbeit entschieden; Erziehung 
und Bildung sind in den Hintergrund getreten. Der materialistisme Zeit
geist hat aum vor den Mauem des Gefängnisses nim! haltgemamt, die 
Strafanstalten sind größtenteils nimt mehr Stätten ernsthafter und verant
wortlimer Bildungs- und Erziehungsarbeit, sondern Stätten der Produktion 
und des Konsums. Ganz gewiß ist die produktive Arbeit in den Anstalten 
notwendig, es ist aber nimt einzusehen, warum sie die Bildungsarbeit ver
drängcn soll uncl darf. Es ist durdl8us möglich, claß Arbeit und Erz.iellUng 
zusammengehen können, ohne sidl gegenseitig zu beeinfrädltigen. Erzie
hungsarbeit ist immer Arbeit auf weite Sicht, man kann Erfolge nidlt vor
ausberedmen; wenn es aber dem Pädagogen in der Strafanstalt in einem 
Jahr gelänge, durdl seine Bemühungen in Unterrimt und Einzelgespräch 
aum nur zehn Mensmen 80 weit zu beeinßussen, daß sie nicht wieder 
straffällig werden, dann hat er einerseits dem Steuerzahler - wenn man 
die neuerdings berechneten Unkosten für einen Gefangenen pro Jahr zu
grundelegt - ca. 2U 000 DM eingespart und andererseits der Gesellsmaft 
vollwertige Glieder zurückgegeben. 
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Woher rührt eigentlich die Skepsis in der Erwachsenenbildung im Raume 
des Strafvollzuges1 Man hat den Glauben an die Mamt der BUdung und 
Erziehung verloren j man redmet nicht mehr damit, daß der Mensm durch 
konsequente Erziehung positiv beeinfIußt werden kann. Diese Haltung 
wlrfl notwendigerweise die Frage nam dem Mensmen auf, es ist 'Zu fra
gen, was unter dem _Mensmen', aum unter dem straffälliggewordenen, 
'Zu verstehen isL Wir können die Frage je nam unserem weltanschaulichen 
Standpunkt bcanh'lorten, wir können aber nirgends glaubhaft namweisen, 
daß EI'7.iehung und Bildung überflüssig sind. Es zeugt von einem ganz ge
fährlidlen Defaitismus, von armseliger Gottlosigkeit und tristem Nihilismus, 
wenn man sich der Redensart bedient,. Was ist an dem Gefangenen, dem 
Kriminellen, denn schon nom zu bessern!" Wer so sprimt, der hat noch 
nimt erkannt, in welch tiefer Verstrickung von Sünde und Schuld er selbst 
liegt, daß er, mit den Augen Gottes gesehen, seihst einer von qenen ist, 
an denen nimts mehr zu bessern ist, der hoffnungslos verloren wäre, 
wenn nicht Gott sim selber seiner erbarmt -hätte. Wer die Notwendigkeit 
der Bildungsarbeit an diesen Mensmen in Abrede stellt und von der 
Zwecklosigkeit all dieser Bemühungen überzeugt ist, der maßt sim ein 
Urteil über den Mensmen an, das nur einem Höheren 'Zusteht. Es ist uns 
sdtlechtermngs nicht erlaubt, von der Vergangenheit und der Gegenwart 
eines Gefangenen her auf seine Zukunft zu sdlließcn. Zwtsmen dem Heute 
und dem Morgen liegt die Unberechenbarkeit des Eingreifens Gottes, der 
aus dem, was in Verantwortung und PflichterfülJung in der Erziehungs
und Bildungsarbeit getan wurde, nam seinem Ratsd-tluß Segen wirken kann. 

lß. 

Die Intensivierung und Systemotisierung des Envomsenenbildungswe
sens im Strafvollzu~ ist eine Forderung, die aus dem Geiste der .humani
tas' und der mristlimen Verantwortung und Liebe geboren wurde. Wir 
stehen heute wieder vor einem Anfang. Es geht darum, alte Wege auf 
ihre Brauchbarkeit hin zu untersumen und neue Wege experimentell zu 
erproben. Folgende Aufgaben müssen m.E. in näduter Zukunft gelöst 
werden: 
1) Es geht um eine gmndlegendc Analyse der gegenwärtigen Situation der 

Envomsenenbildung im Strafvollzug, um die Schaffung organisatorischer 
Voraussetzungen, um dos konsequente Fortschreiten in dieser Rimtung. 
Unter den organislltorisdlen Voraussetzungen verstehe [dl z.B. die zeit
lime Abstimmung und den Wechsel von Arbeit und Unterricht im Tages
ablauf in der Anstalt. Zu diesem Problem zitiere im nom einmal Alex
under Krell in seinen .Aphorismen-, .Unmöglim können die Lehr
stunden vor den Beginn der Arbeit gelegt, oder aum erst nam Been
digung derselben eingerichtet werden. Tm Strafhause muß die Arbeit 
so frühe beginnen, daß den Lehrern nicht ohne Nachtheil fÜr ihre Wirk
samkeit zugemuthet werden könnte, wenigstens zu gleicher Zeit mit der 
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Arbeit ihre Lehrstunden zu beginnen, nom weniger sie sogar bis dahin 
sdlon ab80lvirt zu haben. Ebenso wenig dürRe es gerathsam ersmeinen, 
den Werth des Unterrimts 80 tief herabzusetzen, daß man die Zeit nam 
Feierabend, wenn der Gefangene durch die Arbeit ermüdet ist, noch 
für gut genug hielte zur Brtheilung des Unterrichts·. 

Wir müssen wieder den Mut haben, die Gleichberechtigung von 
Bildung und Arbeit als wirksame Eniehungsmittel zu fordern. In ande
ren europäismen Ländern, z.B. in Spanien und Dänemark, hat man 
dieses Problem, ansrneinend sogar zufriedenstellend, gelöst. Im moder
nen spanismen Strafvollzug gilt die Teilnahme arn Unterrimt und an 
otllgemeinbildenden Arbeitskreisen für den Strafgefangenen als &trafab
lösend. <Wefers: .Strafablösung durch Arbeit im spanischen Strafvollzug
in, Jg. 9 HeR 3 ZfStrVo). 

2) Eine sehr wichtige und nirnt zu unterschätzende Aufgabe ist die Wer
bung für die Idee des ErwachsenenbUdungswesens in den Strafanstalten 
in der Olientlichkeit und bel den hieran intereSliierten Kreisen. Der Straf
vollzug ist ja seit jeher ,mon eine unpopuläre Angelegenheit gewesen. 
Die Offentlichkeit interessiert sim für den Straffälligen nur so lange, 
wie er nom nimt verurteilt ist. Wenn er dann für einige Zeit hinter 
den Mauem einer Anstalt versmwundeo ist, ist er für sie uninteressant. 
Eine sensationsliisferne Presse hat zudem die Vorslellungen der Offent
Hmkeit vom heuligen Strafvollzug irregeleitet und ein falsches Bild ent
stehen lassen, das in keiner Weise der Wirklichkeit entspriml. Hs gilt, 
ganz nüchtern und bt!hutBam dort zu werben, wo man mit Verständ
nts und Wohlwollen rechnen kann. 

3) Zur prakttschen Durchführung dieser Aufgabe ist eine gründlidle Erfor-. 
schung der besonderen pädagogischen, psrologischen und soziologisch.en 
Higenarf der Erwachsenenbildung in den Strafanstalten' erforderlich. Wir 
stehen hier auf nahezu unbetretenem Neuland. Alle Sonderschulen ha
ben .ihre eigene pä.dagogism-wissensmaftliche Grundlegung, auf der sie 
Ihre ganze Arbeit aufbauen. Man kann nun nicht mehr länger so wie 
bisher weitermamen. Wir müssen eine pädagogische Methode finden, die 
den besonderen Eigenarten des Unterrimts in der Strafanstalt, dem Ge
fangenen in sei ner Uinmaligkeil und dem Siraf- und ErzieIJungszwedc 
geremt wiro. Eine griindlkhe Besinnung tut hier nol. 

11 Die Ausarbeitung eint.'S verbindlichen Rahmenplanes bezüglim des le
sestoffes ist von großer Wimtigkeit. Die zu vermittelnden Bildunssgü
ter sind allerdings wiederum abhä.ngig vom Grad der Reife des einzu
schulenden Gefangenen. Der Gefangene soll grundsätzlim nimt in den 
Kursen unterrichtet werden, an denen er teilzunehmen wünscht, son
dem In solchen, die das Wissen vennitteln, das ihm fehlt und du für 
seine Resozialisierung unbedingt nötig ist. In diesem Punkt muß sim 
die Erwachsenenbildungsarbelt In der Strafanstalt von der Volkshom-
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S<buJarbeit unterscheiden. Während sich ,draußen ' jeder Mensch nach 
freiem Ennessen das ihm zusagende Fach- und Interessensgebiet aus
wählen kann, sollte der Gefangene Dach eingehender Prüfung seiner 
Persönlichkeit und seines Bildungsgrades in die ihm gemäSe Unterrichs· 
gruppe eingewiesen werden. Natürlich wäre es nicht ratsam, hier Ge
walt anzuwenden; vielmehr muß darauf hingewirkt werden, daß der 
Gefangene die Notwendigkeit seiner EinsmuJung in die für ihn bestimmte 
Unterrimlsgruppe einsieht. - Der Lehrstoft wird sim dann nam den 
Unterrichtsgruppen und ihren speziellen Bildungszielen zu rimten haben. 

5) So wie jede Schulaet ihre dem jeweiligen Bildungszweck entspredien
den Lehrbümer hat, so muß auch die .Gefängnisschule" ihre ganz be
stimmten, der Eigenart des Gefangenen und seiner besonderen Situation 
gerechtwerdenden Lehr- und Unterrimtsbücher haben. Es ist absurd, 
einfam Lesebücher, Rechenbücher und Gesmichtsbücher von Hilfs-, 
Volks- oder MlttelschuJen zu übernehmen. Das Lehr- und Lernbuch 
hat die Aufga~e, dem Gefangenen zu heUen, in der Freizeit den: be
reils behandelten Unterrimts8toff nom einmal ernsthaft durchzuarbeiten. 
Diese vom Pädagogen ,ferngelenkte· Selbstbildungsarbeit halte Im für 
die sinnvollste Art der Freizeitbesmäfiigung. 

6) Die Erwachsenenbilclungsarbeil .draußen" ist ohne die Unterstützung 
der volksbüdlerei undenkbar. Gerade im Gefängnis ist die Bümcrei 
besonders widllig, wenn man bedenkt, daß der Gefangene läglidl zwei 
bis drei Stunden Zeit hat, sim einer Lektüre zu widmen. Oft ist es so, 
daS der Gefangene zum ersten Mal überhaupt ein gutes Rum in die 
Hand bekommt. Wenn man sich bei den Neuanschaffungen für die 
Rümerei nam den Buchwünschen der Gefangenen rlmten würde, dann 
wäre von vornherein alle emsthafie Bildungsarbeit iHusorisch. Die Bü
dJerei hat mit ihren Bümem die systematisme Bildungsarbeit innerhalb 
der Anstalt zu unterstützen und zu vertiefen. Literarische ICritikfähigkeit, 
guter Geschmad: und IUEItbetonte Aufnahme und Aneignung von Ge
lesenem sind bei den wenigsten Gefangenen vorauszusetzen. Die mei
sten Gefangenen lesen nicht, sondern .schmökern· J selten vermag ein 
Gefangener nllch der Beendigung seiner Lektüre auch nur annähernd 
den Inhalt eines Bumes anzugeben; "on einem echKn Verständnis des 
Buches kann nirnt die Rede sein. Wieviel Gutes aber könnte durdl eine 
gelenkte, die individuellen Bedürfnisse und Nöte des Gefangenen 00-
lÜdOOchtigende Buchausgabe getan werden. Das Lesen von Bümem 
darf ebenfalls wie die Unterrimtsarbeit nicht als eine Art Freizeitbe-
däftigung verstanden werden, das Lesen soU weniger als·Unterhaltung, 
sondern mehr als .Arbeit" verstanden werden. So, wie man d~n ar
beitsscheuen Menschen durm Arbeit und Arbeitsbelohnung an die Ar
beit gewöhnen will, 50 muß auch dafür gesorgt werden, daß durch Un
terricht und Selbstbild!,lng der Gefangene an .geistige Arbeit' gewöhnt 

153 

S<buJarbeit unterscheiden. Während sich ,draußen ' jeder Mensch nach 
freiem Ennessen das ihm zusagende Fach- und Interessensgebiet aus
wählen kann, sollte der Gefangene Dach eingehender Prüfung seiner 
Persönlichkeit und seines Bildungsgrades in die ihm gemäSe Unterrichs· 
gruppe eingewiesen werden. Natürlich wäre es nicht ratsam, hier Ge
walt anzuwenden; vielmehr muß darauf hingewirkt werden, daß der 
Gefangene die Notwendigkeit seiner EinsmuJung in die für ihn bestimmte 
Unterrimlsgruppe einsieht. - Der Lehrstoft wird sim dann nam den 
Unterrichtsgruppen und ihren speziellen Bildungszielen zu rimten haben. 

5) So wie jede Schulaet ihre dem jeweiligen Bildungszweck entspredien
den Lehrbümer hat, so muß auch die .Gefängnisschule" ihre ganz be
stimmten, der Eigenart des Gefangenen und seiner besonderen Situation 
gerechtwerdenden Lehr- und Unterrimtsbücher haben. Es ist absurd, 
einfam Lesebücher, Rechenbücher und Gesmichtsbücher von Hilfs-, 
Volks- oder MlttelschuJen zu übernehmen. Das Lehr- und Lernbuch 
hat die Aufga~e, dem Gefangenen zu heUen, in der Freizeit den: be
reils behandelten Unterrimts8toff nom einmal ernsthaft durchzuarbeiten. 
Diese vom Pädagogen ,ferngelenkte· Selbstbildungsarbeit halte Im für 
die sinnvollste Art der Freizeitbesmäfiigung. 

6) Die Erwachsenenbilclungsarbeil .draußen" ist ohne die Unterstützung 
der volksbüdlerei undenkbar. Gerade im Gefängnis ist die Bümcrei 
besonders widllig, wenn man bedenkt, daß der Gefangene läglidl zwei 
bis drei Stunden Zeit hat, sim einer Lektüre zu widmen. Oft ist es so, 
daS der Gefangene zum ersten Mal überhaupt ein gutes Rum in die 
Hand bekommt. Wenn man sich bei den Neuanschaffungen für die 
Rümerei nam den Buchwünschen der Gefangenen rlmten würde, dann 
wäre von vornherein alle emsthafie Bildungsarbeit iHusorisch. Die Bü
dJerei hat mit ihren Bümem die systematisme Bildungsarbeit innerhalb 
der Anstalt zu unterstützen und zu vertiefen. Literarische ICritikfähigkeit, 
guter Geschmad: und IUEItbetonte Aufnahme und Aneignung von Ge
lesenem sind bei den wenigsten Gefangenen vorauszusetzen. Die mei
sten Gefangenen lesen nicht, sondern .schmökern· J selten vermag ein 
Gefangener nllch der Beendigung seiner Lektüre auch nur annähernd 
den Inhalt eines Bumes anzugeben; "on einem echKn Verständnis des 
Buches kann nirnt die Rede sein. Wieviel Gutes aber könnte durdl eine 
gelenkte, die individuellen Bedürfnisse und Nöte des Gefangenen 00-
lÜdOOchtigende Buchausgabe getan werden. Das Lesen von Bümem 
darf ebenfalls wie die Unterrimtsarbeit nicht als eine Art Freizeitbe-
däftigung verstanden werden, das Lesen soU weniger als·Unterhaltung, 
sondern mehr als .Arbeit" verstanden werden. So, wie man d~n ar
beitsscheuen Menschen durm Arbeit und Arbeitsbelohnung an die Ar
beit gewöhnen will, 50 muß auch dafür gesorgt werden, daß durch Un
terricht und Selbstbild!,lng der Gefangene an .geistige Arbeit' gewöhnt 

153 



wird. Nur so kann man wirksam dazu beitragen, daß die oft anzutreffende 
materialistische Lebensweise des Straffälligen zugunsten einer lebenshal
tung überwunden wird, die höhere geistige und sittliroe Werte als ver
bindlich anerkennt. Die Uberwindung der materialistischen Grundhal
tung ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine wirksame und 
nachhaltige Resozialisierung. - Es ist klar, daß die Buchausgabe nicht 
medlanisch gehandhabt oder durch die Bümereiarbeiter getätigt werden 
kann. Nur der Lehrer, der siro im täglimen Umgang mit den Sdtiilcrn 
ein Bild von deren Bildungsstand machen kann, ist letztlim allein befä
higt dazu. die Budlauswahl verantwortlich zu treffen. Das Bum, das in 
der l!insamkeit der Zelle zum Gefangenen spricht, muß wie ein Abgesandter 
oder Vertreter des Lehrers in der Zelleneinsamkeit gelten. Nur dann, 
wenn die Anstaltsbibliothek systematisch eingespannt wird in das große 
Werk der ErwamsenenbUdung, verzinst sich das in sie investierte Kapital. 

7) Als letzte, aber ebenso wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Er
wamsenenbildung ist die Neuformung des Berufsbildes des Lehrers ao 
Strafanstalten zu nennen. Die Qualität aller ernsthaften Bildungsarbeit 
hängt entscheidend von den Mensdten ab, die sie leisten. Die Eigen
schaften, die das vorliegende Gutamten vom Volksbildner, dem Dozen
ten an VolkshodlsdlUlen fordert. müssen auch vom Lehrer an Strafan
stalten gefordert werden. Das Gutachten sagt hicr7.u: _Allgemein ist vom 
Volksbildner 7. U wünsdten, daß er pädagogismcs Gesc:hid und fadlli
dIes Wissen und Können mit selbständigem Urteil und Weitblick, pcr
sönlime Entschlossenheit mit Sachlichkeit und WeltoHenheit verbindet". 
Vom Lehrer IIn den Strafanstalten wird mehr nom als vom Volksbildner 
verlangt: er muß In der Lage sein, sowohl ganz primitiven als IIUd.. in
telligenten Gefangenen Bildung zu vennitteln. er muß die verschieden
sten Unterridttsformen beherrsmen, den Unterrimt für die verschieden
sten Intelligenzgruppen gleidt interessant gestalten und viel Geduld 
haben. Seine Tätigkeit setzt voraus, daß er viel Zeit haben muß, um 
sich in jeder Weise gründlidt vorzubereiten und Im Einzelgespräch. mit 
dem Gefangenen den persönlidten Kontakt zu vertiefen. Der Lehrer 
muß daher weitestgehend von allen berufsfremden Aufgaben entbun
den werden, die ihm in nicht zu verantwortender Weise Zeit und KIaß 
für wesentlichere Aufgaben rauben. Außerdem muß die Aus- und Fort
bildung des Lehres ganz neu durrndacht werden. 

Zum Sdlluß sei zusammenfassend gesagt: Die Erwamsenenbildung im 
Strafvollzug steUt in ihrer Konsequenz eine qualitative Wandlung des bis
herigen Vollzuges dar. Wenn wir aus der Sackgasse der gegenwärtigen 
Situation heraus kommen wollen. müssen wir den Mut haben, ganz neue 
Wege zu besdtrelten. Es wird dabei gut sein, Umschau zu halten in der 
Gesmichte der Erwadtsenenbildung und hinzusehen auf das, was auf die
sem Gebiet schon in Dammmenswerter Weise in den Nadtbarländern ge-
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leistet worden Ist. Es gilt, der Andragogik (und Pädagogik) im Raume des 
Strafvollzuges die Geltung zu versdlaffen, die ihr gebührt, sie autonom zu 
machen und sie wieder gleichrangig und SIeidtwertig als dienendes Glied 
am slraffäUiggewordenen Mensdlen neben die Seelsorge und Fürsorge zu 
stellen, denn Erziehung und Bildung sind in letzter Konsequenz Seelsorge 
und Fürsorge in einem. Wir fühlen uns als Lehrer zu der einen gemein
samen, großen Aufgabe berufen, mit unserer KraR und unseren Fähigkei
ten mit dazu beizutragen, daß die Kriminalität in der redtten Weise be
kämpft, die Rückfälligkeit des Straffälligen vermindert, die Resozialisierung 
gefördert, Hoffnungslosigkeit und Leid gemildert und den Hoffnungslosen, 
Verzweifelten und Abgesc:hriebenen ein gangbarer Weg in eine hellere 
Zukunft gewiesen werde. Pestalozzi sagt, .Gefängnis, Zucht- und Arbeits
haus ist nichts anderes und soll nimlB anderes sein als rüddührende Sdtule 
des verirrten Menschen in die Bahn und den Zustand, in welchem er ge
wesen wäre ohne seine Verirrung; deshalb müssen diese Häuser alle den 
allgemeinen Bedürfnissen des Mensdienherzens, wenn selbiges zu allem 
Guten zurückgeführt werden soll, angemessen sein und im ganzen ihres 
Tons den Bedürfnissen dieses wesentlimen Endzweckes der Same selber 
entsprechen -. 

Kritische Betrachtungen zu den Eignungsprüfungen 
für Oberwachtmeisteranwärter im Strafvollzugsdienst 

Von Aufseher FrlE'drlm Siebert, Straf- und Untersud!ungshaft&nstalt Kassel 

Wieder einmal fanden Eignungsprüfungen, sogenannte TeslB, statt, die 
die aus den Bewerbern zum Vorbereitungsdienst fü r Oberwachtmeister
anwärter die geeigneten Anwärter herausfinden sollten . 

Ober die Vor- und Nachteile dieser Art von Prüfungen kann man ge
teilter Meinung sein. Ich will hier aum keine Prognose stellen, ob diese 
Prüfungen in der Art, wie sie durchgeführt werden, zu reladven Ergeb
nissen führen - aber über eines hin ich mir und sind mit mir viele meiner 
Kollegen einig - eine gerC(:hte Auswahl unter den Bewerbern wird 
dadurch nidlt erzielt. Die nervlidJe Belastung bei diesem Test ist der
art groß, daß viele Kollegen, die bisher im Dienst in den ein:t.elnen 
Anstalten, teilweise bereits seit 'ahren gute und überdurchsmnittliroe Ar
beit geleistet haben, bei dem Test vollkommen versagen. Diesen Kollegen 
wird jeder Mut für eine weitere frumtbringende Arbeit genommen. 

Ich bin der Meinung, daß Kollegen, die bereits drei ' ahre im Aufsimts
dienst des Strafvollzuges gearbeitet haben, von ihrem AnstallBleiter in Ver
bindung mit dem Aufsimtsdienstleiler und dem Personalrat der Anstalt so 
beurteilt werden können, daß die Höhere Vollzugsbehörde an Hand die· 
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ser Beurtef1ungen in der Lage wäre, eine Amwahl der Bewerber für die 
jeweils stattfindenden Lehrgänge vorzunehmen. Sind mehr gleichermaßen 
geeignete Bewerber als Lehrgangsplätze vorhanden. müßte das Dienst
alter Berudtsichtigung finden. 

AIs Leistungsmaßslab, wie sich der KoUege in seiner Dienstzeit als Auf
seher usw. entwickelt hat, müßte das Ergebnis der EinsteUungsprüfung 
herangezogen und mit den Beurteilungen der Anstalt vergUchen werden. 

Wenn außerdem noch während der dreijährigen praktischen Dienstzeit 
der Bewerber ein frutntbringender Unterricht erfolgt. der das Ziel hat, das 
AlJgemeinwissen der Bewerber zu vervollständigen, so bin ich der Mei
nung, daß dieses alles im Zusammenhang gesehen, ausreichen würde, ge
eigneten Namwums für die Beamtenschaft im Strafvollzug heranzubilden. 

Eignungsprüfungen für Aufsichtsbeamte 
Von Frau Dr. Susanne K·riebe)' Regietungsriitin. Wiesbaden, Landespersonalamt 

Die vorstehenden kritischen Betrachtungen des Herrn Aufsehers Fried
nch Stebert, Straf- und Untersuchungshaftanstalt Kassel. Leipziger Str. 11, zu 
den im Janullr dieses Jahres durchgeführten Eignungsprüfungen von Be
werbern für den Aufsimtsd.ienst im Strafvollzugsdienst. geben Veranlas
sung zu einer kurzen Stellungnahme. 

I. Allgemeines 

Die gesetzlime GrundJage für die Durchführung von Eignungsprüfungen 
lWettbewerbsprüfungen) von Bewerbern fü r die versdtledenen Beam
tenlaufbahnen im öffentlimen Dienst ist im § 2 Ab9. 2 der _Verordnung 
über die Beamtenlaufbahn im Lande Hessen· vom 23. März 1949 (GVBl 
S. 33) gegeben. Die hierzu erforderlichen Ausführungsbestimmungen sind 
in den .Ritndlnien für die Durchführung von Eignungsprüfungen" vom 10. 
Mai 1955 zUBammengefaßt. 

Hiemam fat die Ablegung einer Elgnung9prüfung für den Zugang zum 
öffentlichen Dienst als Beamtenanwärter zwingend vorgesduieben. Gleich
wohl schließt ein<! solche Prüfung. so(<!rn sie nidlt nur der gcsetzlimen 
Auflage genügen. sondern ihrem eigentlimen Sinn. hestgeeigneten Nadl
wums zu gewinnen. entspredum soll. zwei Voraussetzungen ein. für 
deren Erfüllung die Verwaltung Sorge zu tragen hst. 

Einmal muß die Anzahl der Bewerbungen größer sein als die Anzahl 
der zur Verfügung stehenden Stellen. Ist dies nimt der Fall, so erübrigt 
Bim eine Eignungsprüfung dann, wenn die Einstellung aller Bewerber zu 
einem bestimmten Zeitpunkt für die Aufredlterhaltung des Dienstbetrle
bes dringend erforderlim ist. Dieser Notstand läßt sich jedoch in der Re
gel vermeiden. 
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Eine weitere Voraussetzung betrifft die Möglichkeit, die Eignung eines 
Bewerbers für die betreffende Laufbahn festzustellen. Als Maßstab für diese 
Eignung wird das sogenannte Berufsbild der betreffenden Laufbahn zu
grundegelegt. Dieses BerufsbUd beantwortet die Frage, welche geistigen 
und charakterlichen Anlagen einen Bewerber geeignet ersdteinen lassen, 
um die ihm in der betreffenden Laufbahn gestellten Aufgaben voll, d. h. 
senau: nicht weniger und nicht mehr, erfüllen zu können. 

Jede Eignungsprüfung wird daher einmal die Feststellung der Eignung 
für den öffentlichen Dienst im aUgemeinen und die der spe71eUen mgnung 
und Befähigung für die vorgesehene Laufbahn umfassen. 

Während nun die Voraussetzungen für den öffentlidten Dienst sich in 
recht weiten Grenzen halten, erweist sich die zunächst ebenfalls einfad! 
anmutende Frage nach dem Berufsbild bei genauerem Einblidt: als eine 
nicht leicht zu beantwortende, weil das Berufsbild einer Laufbahn nur in 
der Praxis und aus der praktischen Erfahrung gewonnen werden kann, 
das, trotz der vorgegebenen Schranken einer Laufbahn, die ganze Vielfalt 
und Variationsmöglichkeit der menschlichen Natur umfaßt 

U, Strafvollzug 

Während Eignungsprüfungen für die Laufbahn des mitlleren und geho
benen Dienstes aller Vewaltungs'J:wcige bei den s!aatlidlen Verwaliungen 
des Landes Hessen Sch.OIl seit vielen Jahren durdlgeführt werden, ergab 
sich die Notwendigkeit zur Ablegung von Eignungsprüfungen für Bewer
ber für den Aufsimtsdienst im Strafvollzugsclienst erstmalig im März 1960. 
Die besonderen Erfahrungen auf dem Gebiete des Strafvollzugs sind da_ 
her jüngeren Datums. Anderel'1leits kam diesem Aufgabenbereich im Rah

. men des Ministeriums der Justiz der Umstand zugute, daß, soweit die 
Eignungsprüfungen allgemeine Voraussetzungen feststellen, man die Erfah
rungen mit Bewerbern anderer Laufbahnen verwenden konnte. 

Die Prüfungen für den Aufsichtsdienst werden nach folgenden Grund~ 
/lätzen durchgeführt : 

Einmal sollen die allgemeine Intelligenz, gewisse sdlUlisme Kenntnisse 
und die Leistungsfähigkeit des Bewerbers fcstg_cstellt, darüber hinaus ein Ein
druck von der Gesamtpersönlidlkeit gewonnen werden. Zum anderen soll 
die für den Aufsid!tsdlenst im Strafvollzug erforderliche besondere Eignung 
festgestellt werden. 

Es steht nun außer Zweifel, daß hierbei nur Verfahren zur Anwendung 
gelangen, die auf Grund tausendfacher Erprobung einen sicheren Ver
gleichsmaßstab liefern und daß dieser Vergleimsmaßstab wiederum, ohne 
überhöhte Anforderungen an den Bewerber zu stellen, auf die ganz ßpezI
ellen Erfordernisse der Tätigkeit eines Aufsehers in Strafanstalten ausge-
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richtet ist, einer Tätigkeit, die schon nach dem Ablauf der Tagesarbeit, aber 
vor allem nach der Art der Verantwortlichkeit und der menschlichen Belas
tung von anderen Verwaltungstätigkeiten erheblidt abweicht. 

Die Frage, wie weit die Eignungsprüfung wegen des unterschiedlichen 
Reagierens einzelner Bewerber auf eine solche nervliche Belastungsprobe 
die Objektivität des Urteils des Prüfungsausschusses zu beeinträchtigen 
vennag. kann ohne Umschweife dahin beantwortet wer~eo. daß genügend 
Sidlerungen in den zweitägigen Ablauf der Prüfung eingebaut sind, um 
diese Fehlerquelle weitgehend auszuschalten . Um nur ein Beispiel für viele 
zu setzen: 

Die Feststellung, ob es sich etwa bei einem Ordnungstest mit Zeitkontrolle 
um effektiv mangelnde Ubersicht oder um einen typischen Erregungseffekt 
handelt. kann mit großer Sicherheit aus der Art und dem Verlauf der Feh
ler, aus ihrer Anhäufung zum Anfang oder auch gegen Ende oder gerade aus 
ihrer gleichmäßigen Verteilung getroffen werden. Außerdem werden alle 
für diese Laufbahn interessierenden Eigenschaften tunlichst durch minde
stens zwei versmiedene Prüfungsaufgaben untersumt. 

Selbstverständlich bedingen starke Erregungszustände - aber noch welt 
mehr eine innere Auflehnung g~gen das Prüfungsverfahren - eine ge
wisse Beeinträchtigun g der Urteilssidlerung. Dafür besteht durd! die per
sönliche Vllrstellung der Bewerber in dem cin- bis eineinhalbslündigen 
Rundgespräch die Möglimkeit, sidl, insbesondere auch in Zweifelsfällen. ein 
Bild von dem Bewerber und seiner Qualifikation zu machen. 

Die von dem AuIsatzsdueiber erwähnten, nam seiner Auffassung ge
eigneteren Beurteilungsmöglichkeiten auf Grund dreijihriger praktlsmer 
Beobachtung im Strafvollzugsdienst sind als Beurteilungsquelle keineswegs 
ausgeschaltet, sondern im Gegenteil. die Begründung dafür, daß Vllr einer 
Entsmeiduog über seine Zulassung zur Beamtenlaufbahn dem Bewerber 
mindestens drei Jahre Zeit für die Anpassung an diese Arbeitssituatilln und 
für die Einarbeitung in diese über Jahre gleichbleibende Aufgabe gegeben 
werden. Aber diese Beurteilungsquelle wird entscheidend von der Tatsache 
beeinträdlligt. daß unterschiedliche innerbetriebliche Verhältnisse. unter 
Umstanden stark vo neinander abweichende Grundkonzeptionen der be
urteilenden Persönlichkeiten und nimt zuletzt die inzwisdlen entstandene 
menschliche Beziehung zwi!IdJ.en Beurteiler und Beurteilten zu unsicheren. 
zumindest keinesfalls nach eillheitlichen Maßstäben festgelegten Beurtei
lungen der Bewerber führen. 

Die Maßnahme des Ministeriums der Justiz, für eine absolut einheitlirne, 
neutrale und zugleich allen persönlichen Umständen Rechnung tragende 
Beurteilung Sorge zu tragen, kann daher unter allen diesen Gesimtspunk
ten nur bejaht werden. 
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Der Beamtenanwärter in der lugendstrafanstalt 
Von Hauptwadümeister Bruno Weiß, Jugendstrafanstalt Ebrach 

Wie ein Wirbelwind gingen vor einiger Zeit die Berichte über den 
.ZumthausprozeS- von Celle durm die deutsche Presse. Die Ubersdlliften 
in den Zeitungen verrieten ganz eindeutig die Schadenfreude der Sdlrei
her. Hatten sie dodl wieder einmal die seltene Gelegenheit, aus einem 
der Offentlichkeit sonst kaum zugiinglichen Gebiet sensationell zu berichten. 

Der im vorgcnannten Prozeß u. a. verurteilte Aufsichtsbeamte war ein 
erst verhältnismäßig kur.le Zeit im Strafvollzugsdienst tätiger junger Mann, 
der wegen seiner falsch angewandten Gutmütigkeit das Opfer von Berufs
verbredlem wurde. Sie halten an ihm eine .weiche" Stelle gefunden und 
ihre gemeinsamen Angriffe fortgesetzt darauf gerichtet, bis der Beamte 
ihnen schließlim erlag und sim selbst zu strafbaren Handlungen hinreißen 
ließ. 

Die Begebenheiten von Celle zeigen typisch eine der Gefahren, denen 
ein Beamter, insbellondere ein junger Beamter, in einer Erwamsenenstraf
anstalt durm gerissene und gewissenlose Kriminelle ausgesetzt ist. 

Aber aum in den Jugendstrafanstalten haben die Beamten Sdtwledg
keiten zu meistern, die denen einer Anstalt mit erwachsenen Gefangenen 
nicht Dodlslehen. Zwar sind die Absichten meistens nicht ganz so raffi
niert ausgeklügelt und oogelegl, wie bei den Vorgängen in Celle, kommen 
dafür aber um so überrasdlender und trogen sehr 011. Gewalttiiligkeiten im 
Gefolge. 

Da steht der Beamtenanwärter in der lugendstrafanstalt. Sein Lebens
alter und seine Lebenllerfahrung liegen kaum über denen der Gefangenen. 
Der Anwärter gibt sich Mühe, den Dienst entsprechend seinen Vorschriften 
und seinen Kenntnissen gut zu verrichten. Seine Befangenheit, besonders 
in der ersten Zeit seiner Tätigkeit, kann er jedom nicht ganz verbergen. 
Meistens ist er noch unsicher und unbeholfen in seinen Handlungen und 
im Umgang mit den Gefangenen. Hier entdecken diese bald mit triebhaftem 
Instinkt die _schwachen Stellen-des angehenden Beamten. Die Gefangenen 
versuchen, ihn zu überfahren und die Initiative des Handelns an sich zu 
reißen. Die Unwis.<;enheit des Anwärters in manrnen dienstlidien Ver
richtungen, die den Gefangenen aus täglich erlebter Erfahnmg bisweilen 
besser bekannt sind, versuchen sie auszunützen und sind bestrebt, ihm 
ihren Willen aufzuzwingen. Dazu kommt noch der Versuch, den unerfah
renen jungen Mann über Sachen auszufragen, die der Gefangene nor
malerweise sonst nirnt erfährt, aber auswerten will. Das sind z. B. die Be
lange der Anstalt, Meinungen des Gefragten über andere Kollegen oder 
über deren Familienangelegenheiten usw. Läßt sidl der junge Beamte in 
diesen Dingen mit den Gefangenen ein, so glauben diese bald, sie könnten 
sich ihm gegenüber so benehmen, wie die Gefangenen es unter sich ge
wohnt sind. Bei ihnen hat der Wortführer stets recht und dieser unter-
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drüdtt gewa1tsam alle, dIe nicht der gleichen Meinung sind. Die Tonangeber 
und Wortführer sind jedoch fast ausnahmslos die schlechtesten und schon 
mehrmals vorbestraflen Gefangenen. Schließlich kann es noch zu Wort
streitigkeiten zwischen dem jungen Beamten und dem Gefangenen kom· 
men, die letztlich die Gefahr von Tiitlidikeiten in sich bergen, weil der 
Gefangene siro oflmals gar nidlt beherrschen will, sondern die Gelegen
heiten sucht und provoziert, um ausfällig zu werden. Ist es aber schon so 
weit gekommen . dann kann von der Autorität des jungen Beamten nicht 
mehr viel gerettet werden. Er kann sich bei den Gefangenen nirnt mehr 
durdlselzen und bildet ein schwarnes Glied in der Kette der Beamten
schaft, die zu sprengen die Gefangenen immer bestrebt und bereit sind. 

Wichtig für den jungen Beamten ist daher die Art, wie er von seinen 
älteren Kollegen dienstlich unterstützt wird. Er soll von ihnen nicht auf 
die Seite geschoben oder als nicht anwesend betrachtet werden. Eine 
Zurechtweisung oder eine abfällige Bemerkung über ihn vor den Gefangenen 
untergräbt seine Autorität erheblich. Der ältere Kollege muß siro ihm be
sonders widmen und ihm mit Rat und Tat beistehen. Der Gefangene 
soU dabei gar niebt merken, daS der junge Beamte selbst nom .Lehrling" 
in seinem Berufe ist. Wenn dem Anwärter trotzdem einmal ein Mißl(esroid: 
unterläuft, so ist es die Pfljmt des älteren Kollegen, ihn vor den Gefange
nen in Schutz zu nehmen, so daß der Gefangene erkennt, daß die Be-
8.lDten zusarnmenlHllten lind der ältere auf der Seite des jüngeren steht. Der 
Begriff ,Anwiirter' hat vor den Gefangenen keine Gebraudlsberedltigung. 
Für sie ist der ältere und der jüngere Beamte die gleiche Autoritätspel'8On. 

Der Anwärter handelt richtig, wenn er Hilfe bei dem älteren Kollegen 
sucht. Während des täglichen Dienstablaufes kann es vorkommen, daß 
bei der derzeitigen Oberbelastung der Beamten In den Anstalten mancher 
nützliche Hinweis dem Anwärter gegenüber übersehen wird. Hier sich von 
dem älteren Kollegen Auskunft und Rat zu holen, wird von den jungen 
Beamten meist viel zu wenig ausgenützt. Der einfache kurze Rat, die 
Mitteilung einer Erfahrung des älteren Beamten, kann oft vor unangeneh
men Fehltritten und unzwedtmäßigen Handlungen schützen. 

Aufträge an den Beamtenanwärter müssen smarf umrissen und streng 
begrenzt sein. Es hat keinen Zwcd:, illrn viele Aufträge auf einmal zu 
erteilen, die er mangels praktischer Erfahrung gar nicht übersehen kann. 
Audl hier liegt in dcr Kürze die Würze. Erst wenn er mit der Ausführung 
des einen Auftrags fertig ist, soll er den nädlsten erhalten. So wächst er 
langsam und stetig in seinen Aufgaben, und Pflidltenkreis hinein und 
lernt ihn beherrschen. Es ist für den Anwärter auch wichtig zu wissen, 
warum eine bestimmte DienstverrIchtung 80 und nicht anders auszuführen 
ist Er soU sich von der Rldltigkeit und dem Zwedc: einer Anordnung 
überzeugen. 

Neben der praktischen Ausbildung läuft die theoretisroe einher. Anhand 
von Beispielen, in denen die verkehrte und falsche Handlungsweise deutlidl 
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wird, ist das .Ridttig- vor Augen :tu stellen und zu erklären. Beispiele 
aus der eigenen Anstalt sind dabei am anspredtendsten, weil der Anwärter 
hier Ortlidtkeit und Personen kennt. Er wird angeregt, siro auch nach 
dem Unterrimt Gedanken über die Gesroehnisse zu machen und kann 
nach einer Ortsbesimiigung das Gehörte viel besser behalten. An Beispielen, 
selbst wenn sie noch so unsmeinbar ersmeinen, wird es in einer Anstalt 
nie mangeln und immer ist aus ihnen etwas zu lernen. 

Mehr nom als beim älteren Beamten heißt der entsdleidende Faktor 
zur Wahrung der Autorität des Anwiirlcrs .Abstand halten'! -Der Anwärter 
darf trotz allen menschlimen Verslchens nie vergessen, daß er es mit Ge
fangenen zu tun hat, die mit manmerlei Sdlliroen bestens vertraut sind 
und nur darauf sinnen, wie sie sic:h Vorteile usw. versc:haffen können. 
Vertrauensseligkeiten mit Gefangenen darf es nlmt geben, Unterhaltungen 
sind auf das äußerste Maß zu besduänken bzw. ganz zu unterlassen. Es 
sollen nur Fragen erörtert werden,: die für den Dienstbetrieb nötig sind 
und dies nur in kürzester Form. 

Das Auftreten des Beamten dem Gefangenen gegenüber sei stets ruhig, 
überlegt und bestimmt. Es giht kein Verhandeln. Vor1K"hläge eines Gefangenen 
über arheitstedmische Verbesserungen prüft der Beamte gewissenhaft und 
lriffl in jedem Falle selbst die Entscheidung über die Endausführung. Bei 
der F.int<'ilung lIlehrerer Gefangener zur Arbeit darf es nichllauten: .Einer 
milcht di~!·, sondern: . Miiller, Sie madlen dies!'. Immer ist der einzu
teilende Gefangene mit Namen zu bestimmen. Dadurch werden Unklarheiten 
von vorneherein ausgesrnaltet und der benannte Gefangene veranlaßt, die 
.Weisung des Beamten auszuführen. 

Durch alizuviel Reden, Rufen oder .Brüllen· des Beamten im Arbeits
betrieh und auf der Abteilung macht eich der Beamte lächerlich und 
erreicht damit nur das Gegenteil von dem, was er errelmen will. Nie 
darf er den Gefangenen mit einem Schimpfnamen bedenken. Die Auto
rität leidet dadurm großen Schaden, und der Gefangene erhält damil so
gleich die Handhabe zu einer Beschwerde. Nodt schlimmer ist es, wenn 
der Hellrote sich zu Handgreiflichkeiten hinreiBen läßt, es sei denn, ein 
Widerstand muB gebrochen oder ein tötlimer Angriff abgewehrt werder •. 
Dabei darf das zur Erreichung des Zieles notwendige MaB auf keinen 
Fall übersmrilten werden. 

Die Haltung, die persönliche Disziplin und die Genauigkeit eines Be
amten in der Verrichtung seines Dienstes sind für den Gefangenen ein 
geradezu notwendiges Vorbild für die eigene Orientierung. Der Gefangene 
ist für eine geremte Behandlung dankbar. Er~weiß sehr genau, was er zu 
beansprumen hat. Durch die Eillsperrung ist er in vielen Dingen hilflos 
und auf die Betreuung durm den Beamten angewiesen. Hier darf ein 
beremtigter Wunsch eines Gefangenen nicht ~it: .Ich habe jetzt keine 
Zeit' oder ähnlichen Redensarten abgetan werden. Der Beamte muß UD-
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bedingt zu seinem Worte stehen. Kann dem Wunsme nimt entsprochen 
werden, 80 ist dies zu begründen und der Gefangene aufzuklären, wann 
und wo er seine Bitte der Vorsmrifl: entsprechend vorbringen kann. 

Bei der aufgezeigten Handlungsweise wird es auch dem jungen Beamten 
in der Regel gelingen, aUe Schwierigkeiten mit den Gefangenen zu mei
stern, seine Autorität zu wahren, durm seine Haltung enieherisdl auf die 
Gefangenen einzuwirken und bei einem Teil von ihnen Vertrauen zu 
erlangen. Es wird der fall eintreten, daß Gefangene ihn um Rat in per
sönlichen Angelegenheiten fragen oder ihm ihre Nöte anvertrauen. Die 
richtige Antwort mit dem richtigen Ton wird hier ihre gute Wirkung nicht 
verfehlen. Der Anwärter muß aber auch wissen, wo die Grenze seiner 
Befugnis liegt und wann er den Gefangenen an den Vorgesetzten zu 
verweisen hat. Ein gediegenes Berufs- und Allgemeinwissen gehört zur 
Ausrüstung des Stfllfvollzugsbeamten. 

Das Gefühl. von den Gefangenen beachtet 7.U werden, mag den jungen 
Beamten zunächst etwas irritieren und beunruhigen. Diese anfänglime 
Krise muß er aber durm Selbsterziehung und laufende Fortbildung im 
Beruf überwinden lernen. Dadurch erlangt er Selbstsidlerheit und Uber
legenheit den Gefangenen gegenüber und wird seine Aufgaben audl 
mit Interesse und Aufmerksamkeit erfüllen. Die WlIdlheit der Sinne ist das 
Crundclcmcnt eines jeden Beamten des AufsidltS- lind Werkdienstes. Der 
lJcamte muß die Gda ngenen beobachten und dilrf sidl durch frcundlidle 
Mienen nicht täuschen Ia.ssen. Nur zu oft steckt der GehIlIgene, dem um 
meisten Vertrauen entgegengebradlt wird, mit anderen Gefangenen unter 
einer Dedte und hiUt mit, bestimmte Absidlten zu verwirklimen. 

Wenn der Anwärter dIes alles beachtet, wird er aum in zunehmendem 
Maße die für sein Handeln und sein Auftreten notwendige Sicherheit und 
Unbefangenheit, IIber auch Wachsamkeit erlangen, durdl die er fähig 
wird, verfänglichen oder gefährlichen Situationen standhaft, korrekt und 
sauber zu begegnen. Er wird nie befürchten müssen, in einen .Zuchthaus
prozeß· verwfd:elt zu werden. 

Die geschichtliche Entwicklung des Jiu-Jitsu und Judo 
Von: Arno Kleinke. HWM~l r. b. d. lugendstrafanstIllt in Rod:cnbcrg 

Wenn aurn die Kunst der waffenlosen Selbstverteidigung nur durch das 
praktische Oben zum Erfolg führen wird. so erscheint dod! zur Einführung 
in diese nicht leicht zu erlernende Kunst ein geschichtlicher Uberblick durch
aus lehrreim und erforderlidt. Denn gerade die gesmichtlime Entwiddung 
des Jiu-Jitsu ist geeignet. den Obenden näher IIn die unbekannte Materie 
.heranzubringen. Erst dann sollte mit der vielseitigen und umfangreimen 
Ausbildung begonnen werden. 
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in diese nicht leicht zu erlernende Kunst ein geschichtlicher Uberblick durch
aus lehrreim und erforderlidt. Denn gerade die gesmichtlime Entwiddung 
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Die Kunst der waflenlosen Selbstverteidigung ist sicherlich schon 80 alt 
wie die Mensmheit selbst. Denn mit dem Menschen wurde auch der ewige 
Kampf geboren. Aufzeidmungen, wie die Wandgravierungen 'in den alten 
ägyptismen Königsgräbern, zeigen, daß nicht nur die Chinesen und Japa
ner versd:liedene Tricks kannten, um ihre GeRner und Feinde ohne Waffen 
zu' besiegen. Von unseren deutschen Voriahren wird berichtet, daß diese 
den ZWE"ikampf oder Allkampf, wie dieser damals auch nom genannt 
wurde, sehr intensiv pflegten. Einige Kupferstime von Albrcdlt Dürer und 
Schrillen von Berthold Auerbam bestätigen die Rimtigkeit dieser Angaben. 

Es wird vermutet, daß Jiu-Jitsu chinesischen Ursprungs und relativ neu
eren Datums is!. Aber die Japaner waren es, und das können sie voU für 
sim in Anspruch nehmen, die das Jujilsu der Frühzeit durch ständige Ver
besserungen und Erweiterungen zu der heutigen Höhe erhoben haben. 
Das höchste Ziel der Japaner, das alte Jujitsu, heute Judo genannt, salon
fähig und in aller Welt populär zu machen, steht kurz vor der Verwirk
lichung. Wie vor kunem bekannt wurde, hat das Olympische Komitee 
beschlossen, die Sportart Judo in das Wettkampfprogramm der Olympisdaen 
Spiele aufzunehmen. Judo wird somit erstmalig im Jahre 19&4 bei der Olym
piade in Tokio, zur Austragung kommen. 

Wie gesagt, die genauc Kenntnis von der Entstehung des Jiu-Jitsu ist 
im Nebel der Vor ... eil verloren gegangen. Inzwischen ist sdlOn sehr viel 
über die gesdlidltlidlt~ Entwicklung des Jiu-Jitsu und des Judo gesmriebell 
worden. Es ist smwer, selbst für Japaner aus dem Wirrwarr der Oberliefe
rungen und Legenden das Wesentlime zu erfassen und zu verwerten. Fest 
steht, daS es mehrere voneinander abwelmende Versionen über die Ent
stehung des Jiu-Jitsu gibt. 

In einer der ältesten japenischen Smriften, dem Takanogawy, die in einem 
tibetanisdIen KJoster gefunden wurde, wird erstmalig über den Zweikampf 
benmtet. Hier sollen die Götter Kashima und Kadori einige Kunstgriffe 
benutzt heben, um ihre Untergebenen fügsam zu madlen oder zu strafen. 
Im Nihon Shoki, der Chronik von Japan, lindet eine Ceschidlte, die dunn 
einen kaiserlimen Befehl im Jahre 720' n. Chr. zusammengestellt wurde, 
besondere ßeamtung. ~fan beruft sich hier auf ein Turnament von Ou
kam Kurabe. Es stellt einen Vergleim von Kraft und Stärke dar, der im 7. Jahre 
des Kaiser Suinin, 230 v. e hr., gehalten wurde. Von den Japanem wird die
ser Zeitpunkt als der Anfang von Sumo, dem japanischen Ringkampf be
zeichnet Dlls Smno soll sehr eng mit dem Jujitsu verbunden sein und 
viele gemeinsame Kennzeichen heben. Diese Vorgänge wurden ala wim
tige authentisch-historische Tatsamen aufgezeichnet. Trotzdem ersd:lelnt es 
heute als fraglich, ob der besagte Chikarll Kurabe mit dem Jujitsu der spä
teren Zeit in Verbindung gebram! werden kann. 

In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts wird das Wort. Y aWllra· in 
einer Erzählung erwähnt, die mit den Worten beginnt: Es war einmal eine 
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Zeit. pas gleiche Wort wird später in einem Buch mehrfach verwendet, in 
dem eine ausführlime und umfassende Geschichte über das Sumo geschrie
ben wurde. Die liu-Htsu-Historiker schenken dieser Verbindung immerhin 
einige Beachtung und erklären den Zusammenhang etwa so: Lange Zelt, 
bevor das Iujitsu entstand, war die Selbstverteidigung unt~r einem Dutzend 
versmiedener Namen bekannt. Auch hier tritt das besagte Wort .Yawara. 
neben vielen anderen, wie Taijutsu, Wajulsu, Torite, Kogusoku, Kempo, 
Hakuda, Kumiuchi, Shubaku UM., als eine Methode der Verteidigung 
und des Angriffes ohne Waffen in Erscheinung. Aus der Uberlieferung läßt 
sich erkennen, daß es viele Schulen der Selbstverteidigung gab und jede 
einzelne unterschied sich von der anderen durch ihre eigenen, individu
ellen Vorteile. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Selbstvertei
digungssystemen wird hauptsächlich in der Spezialisierung der einzelnen 
Techniken gesehen, welche die Lehrer bei der Verbreitung des Iujitsu an
wandten. Zu einigen Zeiten erweckt es allerdings den Anschein, daß die 
Jujitsu-Meister nur deshalb neue Sdnl1en gründeten, um sich durdt eine 
neue Namensgebung selbst Publizität zu verschaffen. Diese Schulen waren 
dann zwar dem Namen nach anders, nicht aber in der praktismen Sub
.tllnz,. olso den tJbungen leibst. 

Was waren nun eigenllidl die besonderen Urnstäm:l.e, die den Auflltieg 
des Jujib;u kenm;eidIßelen lind seine EnlwiddunK vorantriehcn'l Lange 
bevor die Feuerwaffen in Iapan zur Anwendung kamen, wurden, wie auch 
in anderen Kulturstaaten, für die Jagd und im Kriegsfall Schwert, Speer, 
und Schild, ferner pfeil und Bogen benutzt. Heute betreibt der Iapaner 
das Bogenschießen, Kyudo genaont, nur noch als Sport. Zur größten Uber
raschungder siegesbewußten Relterscharen verteidigten sich die Samura1"s 
nach dem Verlust ihrer Waffen im Nahkampf mit einer geradezu ,vollen
deten Geschiddichkeit und ausgewogenen Körperkraft. Der Iapaner nennt 
diese Art der Verteidigung Kumiuchi. Diese entwickelte Pausttechnik war 
damals smon weit verbreitet und hat viel zur Entwidclung des Jujitsu bei
getragen. Seit zwei Jahrhunderten waren es die Japaner gewöhnt, zwei 
Sdlwerter zu tragen, ein langes und ein kurzes. Doch während des Feudal
zeitalters wurde im Jahre 1871 das Schwerttrllgen allgemein verboten, und 
nur wenige Adelsklassen blieben von dem kaiserlidIen Erlaß ausgenom 
men. Was für die so geachtete Kriegerkaste ein Leben ohne St;hwert be
deutet, läßI sich deutlich aus dem nachstehenden Lcitsprudl erkennen: 
_Da8 SdJwert ist die Seele und die Treue ist die Ehre des Sumura!.· 

Red!t interessant für den heutigen Strafvollzugsbeamten ist die Uber
lieferung, daß die derzeitigen Cefängnisbewacher ebenfalls von diesem 
Verbotserlaß betroffen wurden. Ihre Berufsgruppe traf dieses Verbot be-' 
sonders hart, denn ohne Waflen den Dienst in dieser turbulenten Zelt 
zu versehen, war nicht ganz einfach und ungefährlich. In der Uberliefe
rung wird nun besonders herausgestellt, daß es die Gefängniswiirter wa-

164 

Zeit. pas gleiche Wort wird später in einem Buch mehrfach verwendet, in 
dem eine ausführlime und umfassende Geschichte über das Sumo geschrie
ben wurde. Die liu-Htsu-Historiker schenken dieser Verbindung immerhin 
einige Beachtung und erklären den Zusammenhang etwa so: Lange Zelt, 
bevor das Iujitsu entstand, war die Selbstverteidigung unt~r einem Dutzend 
versmiedener Namen bekannt. Auch hier tritt das besagte Wort .Yawara. 
neben vielen anderen, wie Taijutsu, Wajulsu, Torite, Kogusoku, Kempo, 
Hakuda, Kumiuchi, Shubaku UM., als eine Methode der Verteidigung 
und des Angriffes ohne Waffen in Erscheinung. Aus der Uberlieferung läßt 
sich erkennen, daß es viele Schulen der Selbstverteidigung gab und jede 
einzelne unterschied sich von der anderen durch ihre eigenen, individu
ellen Vorteile. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Selbstvertei
digungssystemen wird hauptsächlich in der Spezialisierung der einzelnen 
Techniken gesehen, welche die Lehrer bei der Verbreitung des Iujitsu an
wandten. Zu einigen Zeiten erweckt es allerdings den Anschein, daß die 
Jujitsu-Meister nur deshalb neue Sdnl1en gründeten, um sich durdt eine 
neue Namensgebung selbst Publizität zu verschaffen. Diese Schulen waren 
dann zwar dem Namen nach anders, nicht aber in der praktismen Sub
.tllnz,. olso den tJbungen leibst. 

Was waren nun eigenllidl die besonderen Urnstäm:l.e, die den Auflltieg 
des Jujib;u kenm;eidIßelen lind seine EnlwiddunK vorantriehcn'l Lange 
bevor die Feuerwaffen in Iapan zur Anwendung kamen, wurden, wie auch 
in anderen Kulturstaaten, für die Jagd und im Kriegsfall Schwert, Speer, 
und Schild, ferner pfeil und Bogen benutzt. Heute betreibt der Iapaner 
das Bogenschießen, Kyudo genaont, nur noch als Sport. Zur größten Uber
raschungder siegesbewußten Relterscharen verteidigten sich die Samura1"s 
nach dem Verlust ihrer Waffen im Nahkampf mit einer geradezu ,vollen
deten Geschiddichkeit und ausgewogenen Körperkraft. Der Iapaner nennt 
diese Art der Verteidigung Kumiuchi. Diese entwickelte Pausttechnik war 
damals smon weit verbreitet und hat viel zur Entwidclung des Jujitsu bei
getragen. Seit zwei Jahrhunderten waren es die Japaner gewöhnt, zwei 
Sdlwerter zu tragen, ein langes und ein kurzes. Doch während des Feudal
zeitalters wurde im Jahre 1871 das Schwerttrllgen allgemein verboten, und 
nur wenige Adelsklassen blieben von dem kaiserlidIen Erlaß ausgenom 
men. Was für die so geachtete Kriegerkaste ein Leben ohne St;hwert be
deutet, läßI sich deutlich aus dem nachstehenden Lcitsprudl erkennen: 
_Da8 SdJwert ist die Seele und die Treue ist die Ehre des Sumura!.· 

Red!t interessant für den heutigen Strafvollzugsbeamten ist die Uber
lieferung, daß die derzeitigen Cefängnisbewacher ebenfalls von diesem 
Verbotserlaß betroffen wurden. Ihre Berufsgruppe traf dieses Verbot be-' 
sonders hart, denn ohne Waflen den Dienst in dieser turbulenten Zelt 
zu versehen, war nicht ganz einfach und ungefährlich. In der Uberliefe
rung wird nun besonders herausgestellt, daß es die Gefängniswiirter wa-

164 



ren. welme sim aus der gebotenen Dringlimkeit in aller Bile zusammen
smlossen und eine Spezialkllnst der Selbstverteidigung ohne Waffen smu
fen. Dieses Vorgehen erscheint durmaus verständlich und glaubhaft. wenn 
man berüdtsimtigt, daß die Gefängniswärter &im einmal gegen ihre Feinde 
zu verteidigen hatten und zum anderen. die ihnen zur Bewachung über
lassenen Gefangenen unter Kontrolle hallen mußten, ohne sie zu töten. 

Aber nimt nur allein dieGefängniswärler erdachten und entwickelten Ver
teicligungsmethoden. sondern Bürger. Krieger und all" cinfadlen Bea mten . 
Methoden wie Schlagen. Stoßen oder Hacken mit der 1·land. finger. Ellen
bogen und Füusten. Stoß(!n mit d~m Kni~, AbsAtz oder Fußballen. Beugen 
und Verdrehen der Gelenke-. wurden sOrgsam entwickelt und kamen sehr 
sdmeU zur Blüte. Diese Umstände sind es wohl hauptsämlim. die das Ju
jitsu zu einer viel verbreiteten und rasmen Aufwärtsentwidc1ung führten. 
Die japanismen Jiu-Jitsu Historiker betramten die vorstehend geschilder
ten gesmichtlichen Ereignisse aus den Niedersmriften und Aufzeimnungen 
der einzelnen Perioden mit einiger Skepsis und vermuten, daß dIe Berimte 
mit zu viel Glanz und Glimmer ausgeschmückt wurden. um das Prestige 
der einzelnen Meister und Schulen wesentlim zu erhöhen. 

Dennoch nimmt man mit großer Wahrsdleinlichkelt an, daß Jujitsu in 
der 7.wciten Hälfte des 16. Jahrhunderts in systelllltlisdlCr Form begann. In 
diesc Zl-it fällt audl die rJl>erlicferung, daß ein aus Ch ina gefluchteter An
gehöriger der minesisdlen Ming-Dynaslie D1I1IlCns Tshin Gemhin nach Jedo. 
dem heutigen Tokio, kam und dort die seit Jahrhunderlen in China ge
heimgehaltene Kunst, durdl weldle ein körperlich schwächerer sich ohne 
Waffen einem stärkeren und bewaffneten Gegner gegenüber mit Erfolg 
zur Wehr setzen oder ihn gar töten kann, drei herrenlosen japanismen 
S8murai-Kriegern zeigte. Diese drei Samurai-Krieger Fukeo, Isome und Mlnra 
waren es dann, die diese Griffe weiter ausbauten. Sie nannten ihr neues 
System einfach lujitsu. Der Name Ju (jiul stammt aus dem Chinesischen 
und bedeutet 88nft, milde oder geschmeidig. Dagegen kommt Htsu aus dem 
japanismen Wortsdlatz und man versteht darunter die Kunst oder Wissen
schaft. 

Ebenso sdlcnkt lIlan in Iapan einer anderen Version größere Beam
tung. Hier soll ein iapanischer An;t aus Nagasaki, der gerade in China 
weilte, bei einem dlinesisrnen Nahkampflehrer die Kunst des Zweikamp
fes studiert haben. In seine Heimat zurückgekehrt, mußte ce feststellen. 
daß man für die vollendete Durchführung der gelernten Kniffe eine große 
Körperkraft benötigte. An einem stürmischen Herbst1ag beobachtete der 
Arzt das Kräftespiel der Natur vom Fenster aus. Hier viel sein Blick im
mer wieder auf einen Kirsch- und einen Weidenbaum. Während die Äste 
des Kirschbaumes durch den hefligen Sturm ständig abbramen, bogen sich 
die Weiden äste bei jedem Windstoß und schnellten unbeschädigt wieder 
in ihre alte Lage zurück. Durch diese ßeobamtuDg kam Akayama Shiro-
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bei·Yoshitoki, 80 hieß der japanisme Arzt, auf die Idee, ein Verteidi
gungssystem zu entwickeln. bei dem durch Nachgeben der Schwame 
siegen konnte. Um seine Idee zu verwirkUchen. soll der japanisme Arzt 
für hundert Tage in den Tennango·Tempel nach Tsukushi gegangen sein. 
Diese Zeit benutzte er, um von den Kenntnissen der Anatomie und der 
Psychologie ausgehend, sein Griffsystem auszubauen und zu verbessern. 
Als er diese Arbeit abgeschlossen hatte, gründete er eine Sdtule und gab 
dieser den Namen .Yoshin·ryu·, d. h. Weidenherzsmule. Er wählte be
wußt diesen Namen, da es dom die biegsame Weide war, die ihn auf den 
Gedanken gebracht hatte, ein Verteidigungssystem mit dem Grundprinzip 
zu entwickeln , .Nachgeben, um zu siegen!" Wenige Zeit, nadldem der 
Arzt Akayama Shirobei·Yoshitoki seine Sdmle gegründet hatte, entstanden 
nom viele andere Sdlulen in Japan. 

Nun kommt das Sonderbare in der Geschimte des fujitsu. Nachdem die 
großen Meister fast alle gestorben waren, gerieten die versdliedenen Kampf
systeme sehr schnell wieder in Vergessenheit. Denn Japan mamte eine 
sonderbare Periode der Verachtung alles Einheimischen und Eigenen durm. 
Alles Fremde wurde blind bewundert und nachgeahmt, alles Japani8dte 
als Plunder betramleL Die 'apll.ner vereumlen in allen Dingen den Euro
pier zu imitieren. 

Der Deutsche Hofmt Dr. Erwin Baelz aus Stuttgart, der als Leibarzt des 
Tenno am Hofe lebte und von 1876 bis 1902 an der damals einzigen kai
serlichen Universität in Tokio als Medizin-Professor tätig war, begeislerte 
zuerst die Jugend und dann das ganze japanische Volk wieder für Ihre 
alten traditionsgemäßen körperlichen Ubungen, insbesondere für Jujitsu. Er 
selbst ging mit gutem Beispiel voran und nahm bei einem alten japani

·schen Meister, der die Polizisten seines Dorfes im Jujltsu ausbildete, selbst 
Jujitsu-Unterricht. Dersiebzigjihrige MeisterTotsuka reiste wenig später mit 
seinem besten Schüler Sato nadI Tokio und dankte dem Hofrat Dr. Baelz 
für seine Bemühungen, das Jujitsu den Japanern wieder in Erinnerung ge
rufen zu haben. Er sagte, .Es ist zwar beschämend für mim ab 'apaner, daß 
ein Ausländer meinen Landsleuten sagen mußte, was sie an Jujitsu haben, 
aber jetzt weiß kil doch, daß die geliebte Kunst wieder zu ·Ehren kommt 
und idl kann nun in Frieden in die Crube fahren'. 

Ein junger adltzehnjähriger Student des Hofrates, der Baron und spi
tere Professor Jigoro Kano, nahm sich dieser aussterbenden Kunst an. Als 
junger Edelmann von nimt besonderer Körperstärke war er zu stolz, nadI, 
zugeben und sich zu unterwerfen. Er litt sehr unter den bestehenden her
rischen und rohen Manieren der stärkeren und größeren Kollegen. So be
sdlloß er, auf irgend eine Art und Weise stark zu werden. Als er nun 
vom Jujltsu hörte, einer Obung, durch welche ein BmwächlidIer kleiner 
Mann einen Mann von der Stärke eines Herkules überwältigen könne, 
nahm er sidI sofort fest vor, Jujit9u zu erlernen. Er studierte alle über-
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haupt existierenden Systeme und drang tief in die Geheimnisse des Juiit~ 
su ein. Unaufhörlim untersumte und durmforsdtte er die Geheimnisse 
der anderen Smulen und verbesserte seine eigenen lJbungen ständig. Dann 
gründete er im Jahre 1882 eine eigene Schule unter dem Namen .KodO
kan" und begann, seine eigenen Obungen zu lehren, die er .Judo· 
nannte. Wenig später erklärte Kano in einem Vortrag vor Studenten , Wäh
rend ich Juiitsu studierte, fand im die Kunst nimt nur interessant, sondern 
ich begriff, daß sie außerordentlim erfolgreich im Trainieren von Geist 
und Körper war und es kllm mir der Gedanke, sie soweit wie möglich zu 
verbreiten. Zu dieser Verbreitung war es aber nötig, das alte )ujitsu bis 
zu einer bestimmten Höhe zu verbessern. Daher verband im alle guten 
Eigenschaften, die im in den versmiedenen Sdtulen gelernt hatte und 
fügte meine eigenen Begriffe und Erfindungen hinzu und gründete ein 
neues System. ,für körperliches und geistiges Training" unter dem Namen 
,Kodokan Judo" 

Jigoro Kuno gab seiner neu geIIchllflenen KUD8t bewußt keinen völlig 
neuen Namen, da er das Judo doch hauptsächlich aus dem Jujitsu fortent
wi&elt und aufgebaut hlltte. Er wollte mit seiner neuen Methode nicht 
nur jutsu oder jitsu- ,Kunst· oder .Praxis' lehren, nein, er woUle mehr, 
ja, viel mehr, und legte daher den größten Wert auf das ,do·, welches 
,Weg' Oller _Prinzip· bedeutet. Und .Kodokan ' .Sd-Jule zum Studium des 
Wegcs', war die einzige Schule, die diesen Weg zeigte. Mit dicser klaren 
Konzeption schuf Kano eine der kühnsten Sportarten, die den Weg zeigt, 
welcher zum Gebruurn der körperlichen und geistigen Energien oder Höchst
leililungen führt, die eigene Persönlidtkeit zu steigern, während man zu 
gleicher Zeit ein wertvolles Mitglied der menschlichen Gesellsmaft sein 
sollte. Vom ethischen Standpunkt aus betrachtet ist das Judo weit höher 
zu bewerten als das 'u jitsu, da es eine Bereimerung nicht nur der körper~ 
lichen, sondern auch der geistigen Mittel zur Erziehung aufweisl Judo er
zieht den Ausübenden im gleichen Maße zur GeIstesgegenwart und zur 
Selbstzumt. Das sind Eigensmaften, die jeder Strafvollzugsbeamte neben 
dem vielseitigen theoretischen Wissen tür die Ausübung seines Berufes 
unbedingt benötigt. 

Das KOllndan Judo hat in den Jahren seit der Gründung smon viele 
Proben erfolgreich bestanden und der Name ist für die sporttreibenden 
Völker ein Begriff geworden. Audl bei uns in Deutsdlland wird das Ko
dokan Judo mit Erfolg gelehrt, während die Selbstverteidigung nur noch 
ein Bestandteil oder eine Gruppe des Judo ist. Um den Schülern des Judo 
ein festes und erstrebenswertes Ziel zu sdJ.affen, wurden die Kyu-Grade 
(Sdlüler-Gradel und die Dan-Grade (Meister-Gradel eingeführt Jeder Schü
ler, der sich ernsthaft mit dem Judo befaßt, unterwirft sich einem Studium. 
Dieses ist sowohl in der Zeiteinteilung als aum im Fachlichen mit einer 
Hochsdllllausbildung zu vergleimen. Immer nach sedls Monaten, gleich 
einem Semester, kann der Judoka eine Prüfung ablegen, wen er dazu von 
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seinem Meister aufgefordert wird. Hat er die an ihn geslellten Anforde
rungen erfüllt und ist seine Lebenshaltung (innere Haltung) entsprernend, 
so wird ihm der nächst-höhere Kyu- oder Dan-Grad verliehen. Den jewei
ligen Stand seines Könnens erkennt man an dem Obi (Gürtel! des Judoka. 

Die Gürtellarben bei den Kyu-Graden (Smülergraden) sind, 6. Kyu
Grad = Gürtel weiß, 5. Kyu-Grad = Gürtel gelb, 4. Kyu-Grad = Gürtel 
orange, 3. Kyu-Grad = Gürtel grün, 2. Kyu-Grad = Gürtel blau, 1. Kyu
Grad = Güne1 braun. Bei den Meister-Graden (Dan-Graden) lindet eine 
entgegengesetzte Einteilung statt, I. bis 5. Dan. Grad = Gürtel schwarz, 
6. bis 9. Dan-Grad = Gürtel rot /weiß abgesetzt, 10. Dan-Grad = Gürtel 
rosarot. 

In Deutsdlland wurde Jujitsu, die KUßs.t der waflenlosen Selbstvertei
digung, um die lahrhundertwende bekannt. Aus dem Jujitsu ist inzwischen 
das Jiu-Jitsu entstanden. Dieselbe Methode wie einst in Japan, nur dem 
Sprachgebraudl der Europäer angepaßt. 

Im Jahre 1903 ist es dann soweit, daß Herr Erlch Rahn die .Erste Jiu
Jitsu-SdlUle- in Berlin eröffnet. Herr Rahn veranstaltete überall in Deutsch
land öffent11die Herausiorderungskämpfe und verbreitete somit das Jiu-Jitsu 
recht schnell. Im lahre 1922 gründeten einige ehemaligen Schüler von 
Herrn Rahn de n .Ersten Rerliner Jiu-Jitsu Club". Etwa um die KleidlE~ Zeit 
wurde auch in Frankfurt am Main der "Dcutsrne Jiu-litsu-Club" gegründet. 
Heide Vereine bestehen nom heute und sind die ält{.'Slen Vereine dieser 
Art in Deutsmland , Sie haben erheblidt zur Verbreitung und Bntwiddung 
des Jiu-Jitsu und des heutigen Judo in Europa beigetragen. Deutsdtland 
stand vor dem Kriege an erster Stelle der sporttreibenden ludo-Länder in 
Europa, Heute ist Deutsdlland auf den dritten Platz zurückgefallen. 

Inzwisdten ist ludo zu einer weltweiten Kunst herangereift und wird 
von jung und alt beiderlei Gesdllemts mit Begeisterung geübt. Audt für 
den heutigen Strafvollzu8sbeamten ist Judo zu einem festen Begriff und 
Bestandteil der Ausbildung und Fortbildung geworden. Judo zählt zu den 
Hilfsmitteln der Anwendung körperlidter Gewalt und hilf!, .den I!leist 
unbew"ffneten Strafvollzugsbeamten. lliren schweren Dienst zu erlekhtern. 

Literatur, E. Billz. Dlls Lcben eines deutschen Antes im erwamendenJapan(1931), 
M. Filla, Grundlagen und Wesen der altjapanismen Sportküoste (1939) I 
A. Glucker, Jiu-Jitsu und Judo. Selbstverteidigung ohne Wallen t1951), 
E. J. Harrison, Theorie und Pruis des Judo (1 951). 
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Heinrich Balthasar Wagnitz*) 
Von Prof. Dr. Albert Krebs. Wiesbaden 

Heinrim Balthasar Wagnitz lebte von 1755-1838 in Halle a.lSasle, er 
besuchte die SdJule der Frandte'scben Stiftungen, studierte an der dortigen 
Universität und wirkte ausschlleßlidt in seiner Vaterstadt als Bürger und· 
Prediger. 

1784 übernahm er das Ami des Predigers sm Zuchthaus und behielt es 
bis 1817 bei, obwohl er zum Professor der Theologie an der Hallenser 
Universität und 8piiter auen zum Superintendenten des Saale-Kreises 
ernannt wurde. Während seiner beruflichen Tätigkeit veröffentIidlte er 
eine Reihe theologischer Schrillen. Weiter war er über dreißig Jahre lang 
der Herausgeber des Halle'sehen Patriotismen Woch~nblatte9 . 

Für den Strafvollzug seiner Zeit und auch der Gegenwart erhielt und 
erhält er noch heUle Bedeutung durch seine Forderungen. die er in den 
Veröffentlidmngen üher .die moralisdle, Verbesserung der Gefangenen" 
(787), .Histori9rne Namrialten und Bemerkungen über die merkwürdlg~ 
sten Zuchthäuser in Deutsdlland' (1792) und .Ideen und Pläne zur Ver, 
besserung der Polizey, und Kriminalll.nataltcn 11801 - 18031 niederleg1e, Diese 
VerijITcntJidmngen lassen erkennen, wie sehr sein Wirken während der 
Zeit der Erneuerung des gesamten geseilschafUidlen Lebens in Europa eng 
verbunden war mit den Hefonnen auf dem Gebiete des Gefängniswesens 
und so bilden diese drei Publikationen auch die wichtigsten Unlerlagen 
zu der vorliegenden Darstellung. 

Der Hintergrund, von dem sim das Einzelschkbal des I feinrich Balthasar 
Wagnilz abhebt, ist die geistige, religiöse und politische Situation um 1800, 
bestimmt dunn die Aufklärung und die Wirkungen, die von der Franzö· 
sischen Revolution ausgingen. Diese Periode der Aufklärung hat für Straf
voDzugsangelegenheiten ihre besondere, bisher aber nod} nicht ausreimend 
ausgeschöpfte Bedeutung. 

Wie war die Lage auf dem Gebiet des Strafvollzuges lener Zelt'? 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts kam außer der .Zudlthaus. · oder 
,Spinnhausstrafe' Rodl dAS ,Arbeitshaus· auf, wobei zu beadlten isl. daß 
sidl der ursprünglidle Sin n dieser Einridllungen, insbesondere beim Zudl!· 
haus, gewandelt haUe und auch heute noch, etwa in bezug auf das Zucht· 
haus zu Amsterd.am (1595) gewandelt ist. 1m damaligen .Deutschen, 
Vaterland" 7.ählte man rund 60 Elnriddungen unter .buntscheckiger· 
Kennzeichnung wie Zuchthaus, Spinnhaus, Zucht· und Arbeitshaus, Zudlt· 

0) V,I. duu, Alben K~b., OIe Vnroo::hLi,<, von IJelnrldlll<olth"Mr Wt8 nltz l1li. Au.blld .. " , d .... 
St..ft .... tAl!.I>f:dI~n_n In Ihrer s.deutun, fUr dl~ c. ..... w"r1. In, FalKbriA fII. F~ard 
Sdlmldt "um 70. c.burl'IDB, (; ft \llnsen, V ... denhoedr. und Ruprecht 119611 , 
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und Leihhaus, Zucht- und Waisenhaus, Zumt- und Tollhaus, Korrektions
haus, Sclavenhaus (in Kopenhagen), Stodc- und Sdiindehaus (in Prag) 
und Raspelhaus. 

Da die Aufgaben des Vollzuges der Freiheitsstrafe noch nicht aWirei
chend geklärt waren, wenn auch der Gedanke der Besserung vieHach 
betont wurde, so wurden Methoden angewandt, die unlereinander sich 
stark widerstritten. Der .Willkomm- und _Absmied" 80wie Leibesstrafen 
soUten z. B. der Abschreckung dienen. Aurn der Alltag in der Anstalt war 
nom keineswegs, wie etwa in der Gegenwart, klar untertcilt in die drei 
großcn Perioden : Arbeitszeit, Freizeit und Ruhezeit. 

Wagnitz begann im dreißigsten Lebensjahre seine Tätigkeit auf dem 
Gebiet des Strafvollzuges und widmete ihr vierzig Jahre seiner Schaffens
kraft. Bereits in seiner Predigt beim Antritt des Pastorats am Zuchthaus in 
Halle am Sonntag Judica 1784 über den Text: .Lasset euch versöhnen 
mit Gott' (2. Kor. 5, Vers 20) sprach Wagnitz auch die bei dem Gottes
dienst der Gefangenen anwesenden Officianten an .• Dom ich wende mich 
nun zu euch, die ihr nirnt Gefangene seid, aber zu diesem Hause gehört. 
Ihr seid zur Aufsimt über diese Gefangene bestellt, ihr seid um sie, sollt 
sie mit regieren und mit verbessern helfen, denn dazu sind sie in dieses 
Haus gebracht, . um besser zu werden, und audl von euch wird Gott in 
dieser Riicksidlt einst Hernenschaft fordern und wenn ihr nun durdl 
eure Worle und euer Beispiel meine Worte und mein Beispiel fruchtlos 
macht. und das durch eure Werke und euer Verhalten wieder einreisscl, 
was gebauet worden ist, und eben den Lastern, nur nimt so offenbar 
dient, die diese Elenden ins Verderben gebramt haben, ach, was 8011 man 
da sagen, und wie wirds dann einmal am großen Wiedersehenstage aus
sehen. Und darum rufe im euch zu, lasset euch versöhnen mit Gott und 
denket und wandelt als Freunde Gottes und gebet denen, die eurer Auf
sicht anvertraut sind, ein gutes Beyspiel und zeiget ihnen durm euer Ver
halten, wie ein Mensch gesinnet sein und handeln müsse, der mit Gott 
ausgesöhnt ist. ' 

Auf Grund welcher Tatsachen Wagnitz dlese ErJrenntntsse von der 
Bedeutung des Aufsimtsbeamtenstandes gewonnen hat, läßt sich nicht im 
ein7..elnen nachweisen. Fest steht aber, daß er von Anfang seiner Tätig
keit als Zuchthaus prediger an die Beamten{rage in den Mittelpunkt seiner 
Ileformbestrebungen steIlI. Bei Durdlsidll der Dokumente von und über 
Wagnitz, seiner VeröffentlidlUngen und der Außerungen seiner Zeitgenossen 
über ihn, läßt sich feststellen, daß er die gleichen Probleme zU bewältigen 
versucht, die auch heute nom im Strafvollzug wichtig sind. Der .Zucht
hausprediger· konnte nicht umhin, Fragen, die mit den Vollzugsbauten, 
mit der Ernährung und der Arbeit zusammenbängen, psychologische Pro
bleme der Gefangenenbehandlung sowie alle Möglirnkeiten der Wirksam
keit der Beamten zu durchdenken und geeignete Vorschläge zur Verbes-
serung auf den verschiedensten Gebieten zu machen. . 
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Seine Ratschläge für die Gefangenenhehandlung und sein Programm 
für die Ausbildung der Beamtenschaft sind so zeitgemäß, daß eine nähere 
Beschreibung vollauf gerechtfertigt erscheüit. 

Seine Berichte über die Strafanstalten seiner Zeit, die er zum Teil aus 
persönlicher Anschauung kannte, wie die von Bremen, Frankfurt (Main), 
Hamburg, Weimar - auch von' Bem und Zürich - , lassen erkennen, wie 
lebensnsh er über die Baulkhkeiten, die Gefangenenbehandlung und die 
Beamtenschaft denkt. Zu diesen Beobachtungen und Untersuchungen wurde 
er mit angeregt durch den Engländer lohn Howard, der im Jahre 1777 
über den .Zustand der Gefängnisse in England und Wales und in einigen 
europäischen Ländern" berichtet hatte. Wagnitz folgte dabei der von Howard 
eingeführten Methode der Erhebungen lnsofem, als er zunächst ohne 
Wertung Tatsamen zusammenstellte und daraus gewisse Folgerungen zog, 
wenn er es aum ganz bewußt vermied, Parallelen zwischen den einzelnen 
Einrichtungen zu ziehen. Es ist verständlich, daß Wagnitz die Hallenser 
Anstaltseinrimtungen besonders beobachtete und deren I3ntwiddung zu 
fördern bestrebt war. 

Ober die Gefangenenbehandlung konnte er erst spremen, -nachdem 
er sich über die Aufgabe des Freiheitsentzuges klar geworden war. Er "nannte 
die Freiheitsstrafe "ein wirksames Mittel zur Erreichung mehrerer Zwed:e 
zugleida" , I. Ils wird ein unniit2'.t.'S Glied aus der IIIcnschlimen Gesellsdlafl 
entfernt, 2:. der Staat in Sidlerheit gestellt; 3. andere werden gewarnt und 
4. nirnt zuletzt wird dem Verbrecher auf manmerlci Art Gelegenheit und 
Ermunterung zur Besserung gegeben". Wagnilz folgert daraus, "Mag dodJ 
immerhin die Sirnerheit des Staates Strafzwedc bleiben, indem der Ver
brecher gebessert wird, wird dadurdJ zugleich die Sicherheit des Staates 
gefördert und Andere nldJt nur gewarnt, sondern aurn erbaut". 

Bevor mit der "moralisdJen Verbesserung" begonnen werden sollte, miisse, 
so lautete seine Forderung, mit dem Gefangenen ein " psychologische.q Ver
hör" angestellt werden und verschiedene Einzelfragen in der ansdJließend 
erwähnten Reihenfolge geklärt werden, "tiber 

l. die sinliche Besmaffenheit der Eltern und Gesdtwister, 
2:. Erziehung, physisdle, psydlOlogisdJe und moralisme 
3. Begriffe von Re<:ht und Unrecht, von Religion 
4. Gesellsdlofi und Umgang und Verbindungen, 
5. Art der Beschäftigung, 
6. Aufsurnung der PrinZipien und Vorurteile . 
7. Motive und Reizungen zur Besdiließung der gesetzwidrigen Tat, 
8. Reihe der VorStellungen bis zum letzten Entsmluß, 
9. Konkurrenz der Umstände zur Vollendung derselhen, 

10. Gedanken und Empfindungen der Seele vor, bei und nadl 
der Tat, 

11. frühere und jetzige Urteile über dieselbe." 
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Damit sind nur die ~mtigsten Einzelfragen genannt, deren Beantwor
tungeinen .moralischen Barometer· ennöglichen, d.h. mit den Worten unse
rer Zeit, die Voraussetzung einer .Persönlichkeitserforschung' bilden sollen. 

Wagnitz befaßt sich dann weiter mit den Problemen der Arbeitszeit, 
FreiZeit und Ruhezeit. Auch hier läßt seine nüchterne Binstellung immer 
wieder den geschulten Strafvollzugspraktiker erkennen. Schließlidt beobach
tete er auch die Mängel der Mitarbeiter, bemühte sich, diese abzustellen, 
war aber andererseits erfahren genug. um zu wissen, daß dies ein Vorha
ben auf lange Sicht sei. Für den Augenblick galt es, neue Wege zu finden 
und so entschied er z. B. bei der Frage der Klassifikation, daß nicht ein 
einzelner, sondern ein Collegium über die. Translokati!Jn vor oder rück
wärts von einer in die andere Klasse· mit entscheiden solle. Insbesondere 
mahnte er aum zu großer Vorsicht bei der Ausfertigung von einem ,Zeug
nis', aus dem entnommen werden könne, ,was skn. für den Gefangenen 
hoffen läßt oder was zu fürmten sei' . 

Diese und ähnlime Reformvorschläge finden sim in der zeitgenössischen 
Uteratur, wenn aum bei den verschiedensten Verfassern verstreut mehr 
oder weniger deutlich formuliert. In der 8eamtenfrage aber zeigt sldl der 
einmalige unabhängige und fortschrittliche Geist von Wagnitz. Bereits um 
1780 hatte auch 101m Howard die Bedeutun g der geeigneten Beamten er
kannt. auf ausreichende Zahl von Arbeitskräften und angemessene Besol
dung hingewiesen, aber die Forderung auf systematisme Ausbildungdieser 
Beamtenschafi zu stellen, blieb dem Praktiker und Gelehrten, der folge

. richtig zu denken verstand und aue Erfahrungen Folgerungen ziehen konnte, 
eben Heinrich Balthllsllr Wagnitz,' vorbehalten. Aus einem längeren Ab_ 
sdmitt in den . Historischen Nllmrimten", der dem Thema ,Zuchthausbe
diente, Zudlthaus-Oflicianten' gewidmet ist, geht hervor, welche Erfah
rungen Wagnilz in Halle hierzu gemadlt hatte, wie er die Beobachtungen 
bei BesudIen anderer Anstalten auswertete und dle Berimte • über die 
merkwürdigsten Zuchthäuser', die er von den persönlich nicht aufgesum
ten Anstalten erhalten hatte verwendete. Zunämst emildert Wagnitz in 
pädagogisch geschickter Weise das Idealbild eines Officianten an dem Mu
ster des Zuchthausvaters am Zumthaus zu Wien, fährt aber dann fort: • Wie 
ganz anders wllr die Gestalt der mehresten Haus-Väter, die idl kennen zu 
lernen Gelegenheit haUe und gerade das Gegenteil waren, von dem, was 
der Name" anzudeuten smeint und was jener in Wien wirklim war"" Mit 
allem Freimut nannte er von ihm beobamteten Hauptfehler der Zucht
hausbedlenten, wie .das wenige Gefühl und die Unempfindlichkeit ge
genüber den Gefangenen (11), ein gewisser unedler bäurismer Stolz und 
brutales Wesen, dlls slm durch die Verachtung, mit der sie auf ihre un
tergebenen Züchtlingen herabsehen. durm die anhaltend-unfreundliche und 
schnöde Begegnung , .. äußert (b), ein schmutziger Eigennutz, der sie öf
ters ve.rleitet, die gröbsten Betrügereien ungesmeut zu begehen und da-
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durm den armen Gefangenen lästig zu werden; der diesen z.B. die be
stimmte Quantität Brot verkleinert (cl, das Laster der Trunkenheit smeint 
fast allen Officianten eigen zu sein. Was für Zerrüttung und nachtheilige 
Folgen für die Anstalt daraus entstehen müssen, kann man sich leicht 
denken. Da werden die armen Zümtlinge bald tyrannisirt, bald können 
sie die größten Unordnungen ungestraft begehen (d), auch findet man off, daß 
diese Officianten gegen Gottesverehrung und Religionsübungen sehr 
gleirngültig sind und nidJI mit einem guten ßeyspiel vora ngehen' (c). Mit 
soldlcr Klarheit halte bisher niemand Sdlwächcn und Mängel .Bedienter' 
an Zudlthäusern aufgezeigt. 

Wagnitz wandte sidt dann der Frage zu, worin die Ursache der so Dam
lässigen Besetzung der Stellen liege, insbesondere, ob Invalide zu Zumt
haus-OfJicianten tauglich seien oder nimt und äuSert Bedenken,die Ober
nahme von Invaliden in den Zivildienst aum auf die Besetzung der Stellen 
in den Cefangenenanstalten auszudehnen. Bei aller Dringlichkeit der Ver
sorgung ehemaliger Militärpersonen mödtte er gerne bei ,Zuchthaus-Vätern" 
von der Pilirnt zur Einstellung Invalider eine Awnahme mamen. Er be
grundet dies mit der Tatsadle, daß .die Auswahl für diese Amter unter 
den Invaliden zu gering' sei. außerdem ,habe Alter und Lage diese Art 
von Mensmen fast immer grämlidl, hart und rauh gemacht und die ihnen 
bi~ dahin ei1;enfiillllidl gewesene Piinktlidlkeit und Akk uratesse in Be
folgung der Befehle dl'T Vorgesetzten sei insoweit hinderlidl, als sie hödl
stens d{~ 111 Budlst<lben der ihn~n zugcfel1igten Instruktionen nachkommen, 
aber ihren Geist verkennen'. Seine Bedenken über t!i~ bisherige Auswahl 
und Bum die Ilorm der Ausbildung der Invalide Cewordenen für das Amt 
des Aufsehers. die jn nur darin bestand, den Neueingestellten unter An· 
leitung eines älteren Offkianten sim einarbeiten zu lassen, sind erheblidl. 
Hier sei völliger Wandel nötig: ,Weil wirksamer würde den Klagen über 
sdllechfe Officianten abgeholfen werden, wenn man für Zumthausver
walter, I..aZllrethviiter und Gefangenenwärter, in jeder Provinz und an dem 
Orte, wo ein Zurnthaus und La7,areth ist, ein Seminarium anlegte, in dem 
nirnt nur welches wohl diE! Hauptsaene wäre, ihr moralischer Charakter 
und ihre GeistE'Skräfte geprüft, sondern in welmem sie aum zu ihrem künf
tigen Dienste vorbereitet wmden könnten. soweit eine soldle Vorberei
tung im Allgellleil1~n mö,didl ist. In dieses SeminariUI11 kiinnten sowohl 
tauglidle Invillilll~n , 111s audl Bürger, dic sdiOn ~ineTl guten Ruf für sien 
haben, aufgenommen, und die DirectiOIl desselben und die Bildung dieser 
leute dem Zuchthaus- und Hospital prediger, dem irgend ein Mitglied aus 
der Rathsversammlung beygefügt würde, übertragen werden. In diesem Se
minarium würden sie nidlt nur mit den Rechnungen, wie sie hey diesen 
Anstalten geführt werd~n müssen, bekanntgemarnt, sondern es würde 
ihnen !lum ein zweckmäßiger und faßlimer Unterridt! von der Behand
lung ihrer Untergebenen theoretisdl erteilt, und, indem sie selbst die An
stalt öfters besudlcn müßten, Gelegenheit gegeben, mit dem Geist, der 
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daselbst herrsmt, mit den nom etwa daseyenden Mängeln, mit der etwa 
möglichen Art, sie allmählig durch ihre Mitwirkung zu verbessern u. 8. w. 
bekannt und vertraut zu werden. Mit solmen Seminaristen würden dann 
jedes Mal die erledigten Stellen besetzt, und, indem ihnen die Obrigkeit 
ein hinlängliches und nicht gar zu karg zugemessenes Salarium gäbe, theils 
ein Verlangen nach diesen erweckt, theils den Unordnungen vorgebeugt, 
die Mangel und gar zu kärgliches Einkommen verursamen muß". Zu die
sen PesteIlungen und Anderungsvorsdllögen kommen noch andere. wie 
z. B. das Hervorheben der Notwendigkeit, die .Bedienten' nadl Verlauf ei
niger Zeit den Arbeilsplat"J: wechseln zu lassen und sie auf andere Poslen 
zu versetzen, weiter ein ,Collegium" einzuberufen, das die Aufgabe hätte, 
Unordnungen, die .so leicht durch Oflicianten bei solchen Anstalten ver, . 
ursacht werden, vorzubeugen oder wenn sie srnon da sind, wieder In ge
wisse Ordnung zu bringen', Dieses ,Collegium' soille sich aus dem Ober
vorsteher oder einer anderen obrigkeitUchen Person, dem Prediger, dem 
Hausverwalter und dem Werkmeister, dazu einem unparteiischen aber 
erfahrenen Manne als Protokollführer zusammensetzen, Es sollte .sich ge
wöhnlich alle vierzehn Tage versammeln" und alle Fragen, die die Organi, 
8ation des Hau~es, die ZU88.mmenarbeit der Officianlen und die Behand
lung der Gefangenen betreffen, erörtern. 

Diese Thesen stellen einmal die Bedeutung der ßeamtenfmgc im Straf
vollzug ols soldIe klar heraus, weisen fur die Auswahl, die Aus- und 
I~ortbildung neue Wege und ordnen sie dem {~rstt'n Problem, der Ikhand
lung der Gefa.ngenen als Menschen, 'Zu. Die Wahrheit dieser Sätze mit 
Ihrem überzeitlichen Inhalt konnte vor Wagnitz kaum in dieser Form aus
gesagt werden. - Wie wirkten sich diese Forderungen aus? 

Alle Beobarntungen von Wagnitz, seien es die bezüg!irn der Bauten, der 
Beamten oder der Belegschaft, werden in gewissem Sinne durch Ausfüh~ 
rungen des höchsten Vorgesetzten des Zuchlhauspredigers bestätigt. Der 
seit 1798 im Amt befindliche Preußische 'ustizminister VOn Amim, dem 
seIbstvenltänd.1irn auch die Oberwachung des Zuchthauses zu Ha.lle oblag, 
befaßte sich in seinem 1803 erschienenem Burne .Bruchstüdce über Ver
bremen und Strafen" als Jurist IIml Verwaltullgsfachmann mit den gleirnen 
Problemen wie sie dcn Theologen uml Zudltlllluspre<liger bewegten . Von 
Amim ging freilidl von anderen IdL"Cn alls wie \VngniIZ. Er war ein libc
ral-re<ht!iStaatlich eingestellter Denker, währelld Wagnitz, wie wiederholt 
angedeutet, stark vom Religiösen, und zwar von der Idee des praktischen 
Christentums, wie es ein A. H. Fram:!,e gelehrt und praktiziert hatte, er
füllt war. Diese verschiedenen geistigen Ausgangspunkte werden besonders 
deutlich in der Forderung Arnims, eine ,physische Besserung' sei die 
wirntigste Aufgabe des Freiheitsentzuges, während W agnitz den Haupt
wert auf die .moralische Besserung' legt. Damit wird das Spannungs
verhältnis zwischen RedJtsstrafe und Ernehungshilfe als angebotene Hilfe 
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zur Selbsthilfe offenkundig. Mit eine Folgerung aus diesen ldeen war 
dann die Tatsadte, daß von Amim den Sidterheitsgedanken und die 
Träger des Sirnerheilsgedankens besonders hervorhob, während Wagnitz 
den .Besserungsgedanken· und alle in diesem Aufgabenhereim täUgen 
Personen ~efördert wissen wollte. 

Während wir heute bei allem Wissen um dieses Spannungsverhältnis 
ein Gegeneinander \'on .Aufsidttsbeamten· und .Erziehungsbeamten· für 
unheilvoll bielten, heide sind Mitarbeiter am gemeinsamen Ziel, so dauerte 
es dodl über ISO Jahre, bis sich dieses Prinzip durchsetzte. Wirntig ist, 
in diesem Zusammenhang zu erwähnen, daß gelegentlidl des Zweiten 
Internationalen GefiinRniskongresses in Brüssel im Jahre 1847 folgender 
Besmluß gefaßt wurde: 

Es ist unabweisbar, daß der innere Dienst an den Zellenstrafanstalten 
von zwei verscbiedenen Gruppen von Mitarbeitern, den .agent moraux· 
und den .agenls materiels· geleistet werden muß. Wie wenig trotz man
cherlei ideeler und materieller Ansätze die Beamtenfragt> gewürdigt wurde, 
zeigt auch das Scheitern der Bestrebungen von Wichern, fadllich geeig_ 
nete K~ijfte Ho- den Aufstchtsdtenst auszubilden. Selbst Miinner, die von 
einer notwendigen Gefiinl!nisreform in Preußen überzeugt waren, lehnten 
die Mitwirkung der von Wienern im Itauhen Haus in Hamburg vorge
bilclclen Aufsidllskräfte HIs Vertreter eines _l'rotestantisrnen Ordens im 
Strafvollzug· uh. Hierbei entschieden letzten Endes rechtsstaatlidie Ideen, 
wie sie in gewissem Sinne ähnlich von dem Justizminister von Amim 
gegenüber den vorwiE'gend religiös bestimmten Bestrebungen von Wagnitz 
vertreten worden waren. 

Die Geschirnte der beruffirnen Vor· und AusbUdung der deutschen 
Strafvollzussbeamten kann im vorliegenden Zusammenhang nicht er
schöpfend dllrgestellt werden. Festgehalten sei nur, daß erst die Zeit nam 
1945 die Erfüllung der von Heinrich Balthasar Wagnitz gestellten forde
rungen bezüglich der systematisenen Beamtenausbildung hrarnte. Aus den 
Berienten über diese Fragen in der .Zeitschrift für Strafvollzug" geht deut
!im hervor, welche Bedeutung der Ausbildung der StrsfvoUzugsbeamten 
aJler Sparten heute wieder beigemessen wird. 

Diese Entwiddung kann nur begrüßt werden, und sollte allen in ange
messener Form zum Ausdruck gebracht werden. Der Herr Juslizminister 
des Landes Hessen ist einventanden, daß in Würdigung dieser Tatsache 
dlls Beamtenseminar, die Ausbildungsslätle der Hessischen Vollzugsbeamten 
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benannt wird. 
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Nochmals zum Problem einer übersichtlichen und wirt
schaf!licher gestalteten Belriebsbucbführung 

Von ap!. Verw. Inspektor Gernard Klahoudl, Ll;lndesRefängnis Mannheim 

AngesidllS der kritisdlen Betrachtung von Regierungsaffilmann Srnausten 
in HeR I (1961) S. 54 ff. dieser Zcitsduill, die darin gipfelt, dal; zwar die 
AI/Ilösllng der Betriebshüdlcr in KarteibläUer zweckmäßig wäre und die 
Ohcrsimt fördern könnte. dagegen die Einführung eines Durchschreibe
verfahrens in die Kameralistik nimt ohne weileres zu einer wesentlichen 
Arheitserleichterung führen würde, ersmeint es mir nötig, ergänzend auf 
gewisse Umstände hinzuweisen, die bei der Erörterung dieser Frage Dirn! 
außer Amt gelassen werden dürfen. 

Wenngleidl die Nützlichkeit einer Kartei auch von Schausten bejaht 
wird, seien die Nachteile des bisherigen Buchführungssystems noch eio
mll] hervorgehoben. 

Zunädtst sind die bisherigen Betriebsbücher für den finanziellen Ver~ 
kehr mil Unternehmern der freien Wirtsdlaft ungeeignet und führen sehr 
oß zu Mißverstiindniss('n, was wiederum die Kontinuität der Geschäfisbe
ziehu ngen sowie den Arbeitsablauf stört. Oas zeigt sidl vor allem, wenn 
Finnen an uns mit der Bitte herantreten, ihnen etwa zur l1berprüfung 
ihrer ßudlhaltullg Kontoauaziige zuzusenden oder den augenbliddidlen 
Kontostand mitzuteilen. Weil die BetriebsbüCher eine Gliederung nadt 
Konten nidtt zulassen, ist die Beantwortung solcher Anfragen erheblidt 
ersdlwert. E.~ bleibt dann nirnts anderes übrig, als sidl von Fall zu Fall 
ein soldtes Konto zu rekonstruieren, wobei bel der Fülle der Burnungen 
leidtt der eine oder andere Posten übersehen werden kann. 

Darüber hinaus ist auch - wie dies bereits in lieft 611960 S. 358 H. dar
gelegt wurde - die Kontrolle der Mahnungen sehr umständlldll und gar 
zu oR wird der Huc.hhalter ins Schwimmen geraten, wenn die Burnungs-
nummern nidll ordnungsgemäß angegeben wurden. Nirnt zuletzt birgt die 
dllonologischc Eintragung erheblic.hc Gefahrenmomenle in sidl. So wird 
es bei b'fÖßert'1lI UudlUngsanfall kaum möglidl ~ei ll, mit Sidlerheit prüfen 
zu können, ob l-icferanlenredlnungen bereits bezahlt sind. Wie die Praxis 
lehrt, kommt es aber durtnaus vor, daß Rechnungen zweimal zur Zah
lung fIngewiesen wt!rden. Die Ubersimt einer Ka.rtei dürfle es gerade in die~ 
sem Fall wesentlich erleirnlem, einen solchen Fehler festzustellen und eine 
wirksame Kontrolle auszuüben. 

Aber audl andere Schwierigkeiten treten bei der fortlaufenden Eintra
. gung in den Büchern auf. Einmal sei darauf hingewiesen, daß bei der Be
zahlung von Kundenredmungen - etwa bei ratenweiser Begleirnung-ofi. 
zwei oder mehr Hurnungen in eine Zeile geschrieben werden müssen i 
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- ein Umstand, der für eine Buchhaltung kaum gut geheißen werden kann. 
Zum anderen muß ~rwähnt werden, doß es vorkommen kann, daß die 
Zahl der eingebundenen BläUer etwa durdt falsche Schätzung oder An
derung der BuchgliedNltng nicht ausreicht und Zusatzbnnde angelegt oder 
einzelne Blätter eingefügt werden müssen. Ein Nachteil, der bei losen 
Blättern wegfällt, (wobei nom darauf hingewiesen sei, daß in solmen 
Fällen das Prinzip eiN gebundenen Bümer notgedrungen durchbrochen 
wird). 

Andcrer.;eits muß angeführt werden, daß nuf dem Gebiete der Kartei
und Huchhaltungsfedlllik gerade in den letzten lahren erstaunliche Forl
schritte erzielt wurden, ohne daß die Enlwiddung abgeschlossen sein dürfle. 
Eine Angleidmng der Betriebsbuchhaltung an ein neuzeitliches Bum
haltungssystem smWsse dllher den Vorteil ein, daß Verbesserungen ohne 
weiteres übernommen werden können. Unsinnig wäre es; eigene Wege 
zu gehen oder das Leistungsvermögen einer ArbeitBverwaltung etwa ei
nes unzureichenden ßudlhaltungssystems wegen einzuengen. Ich möchte 
fasl meinen, doß die Forderung, Arbeitsbetriebe einzuridllen und zu un
terhalten, in denen die Gefangenen möglichst den glek+um Arbeitsbedin
gungen unterworfen werden sollen wie freie Werktätige, zwangsläufig zu 
~iner fl("xihleren, sidl auf das Notwendige heschränkenden Verwaltungs
arheil fUhren muß. nahe; dürfle es olme besondere Schwierigkeit möglich 
sein, auf der Grundlage einer einflIdIen Rudlfülltllllg die bish~rigen An
gaben der Büdler beizubl'halten. Dl.'nkbar wäre es, die Ergeb/lisse der 
Karteikarten monatlich oder vierteljährlich in die Hetriebsbücher zu über
fragen, wodurdL den Büdlern die llunktion sogenannter _Personenkonto
bücher" 7.ukäme. 

Ich bin duhN <k'r Meinung, daß die Fr~ge der Aufl ösung der Betriebs~ 
bücher in eine Kartei von den Justizverwaltungen ernsthaft geprüft wer~ 
den sollte. 

11. 

Eine undere Frage, die zweifellos eingehend untersuebt werden muß, 
ist die BE'!Ichlcunigung des Geschäftsablaufes etwa durcll die Einführung 
eines DurchsdlTcibe\'crfllhrcns. 

Wcnnglcidl 1.."S /tuf den ersten Blick erscheinen mödlte, daß ein Durdl
schreihcverfahrcn - spi es lllillllLell oder maschinell - keinen besonderen 
Sinn haben kann, dürRe eine prltXisnuhe Kenntnis der Bumhaltertätigkeit 
zu einer anderen Auffassung führen. 

Ganz allgemein, und auch bei der BctriebsbuchhaltuLlg der Arbeitsver
wahung, Iiißt sidl die Tätigkeit eines Bumhalters in folgende Gruppen 
zergliedern: 

a) budLhalterische Vorarbeiten tz. B. Vorordnen und Prüfen der Belege, 
Aufsurnen der Verbuchungsstelle bzw. Heraussuchen der Karteikarte), 
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Sinn haben kann, dürRe eine prltXisnuhe Kenntnis der Bumhaltertätigkeit 
zu einer anderen Auffassung führen. 

Ganz allgemein, und auch bei der BctriebsbuchhaltuLlg der Arbeitsver
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a) budLhalterische Vorarbeiten tz. B. Vorordnen und Prüfen der Belege, 
Aufsurnen der Verbuchungsstelle bzw. Heraussuchen der Karteikarte), 
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b) dlls eigentliche Buchen sowie dlls Anbringen der Buchungsvennerke und 

c) dllS Auswerfen der BualUngstTgebnisse, wozu vor allem Abschlüsse und 
stlltistisdle Resultate zu rechnen sein werden. Aber auch Arbeiten, wie 
die Mahnübenvadmng und die Kontrolle, ob sim etwaige Fehler beim 
Budmngsvorgnng eingeschlichen haben, gehören dazu. 

Wf!r cimal RüdlN geführt hat, wird bestätigen können, daß gerade die 
Feststellung, ob ridltig gebudlt ist, erheblidle Arbeit bereiten kann. und 
ZWIU oft mehr als bei vielen amieren Tätigkeiten. ZumBI, - wovon selbst 
erfahrene Buchhalter zu beriroten wissen -, der Fehlerteufel recht argli
sligsein und mit immer neuen Uberrasdlllngen aufwarten kann, und bei 
einer Buchhaltung letzten Endes eben alles stimmen muS. Gerade die Fehler
surne bietet dnher einen der Ansatzpunkte für eine 8es<hleunigung des 
Gesrnäftsablau[s. Ganz instinktiv wird zwar jeder Buchhalter bestrebt sein, 
sidl bietende Kontrollmöglichkeiten aufzugreifen und das Fehlerfeld ein
zuschränken. Viel wirksamer kann jedoch geholfen werden, wenn es ge
lingt, häufige Fehler ganz auszusmalten und die Buchführung einfach und 
unkompliziert 7.U gestalten. 

Wie die Jlrfuhrung lehrt, kommen - nehen Hcdlcnfehlern - bei der 
I1hertrllgIIDg:smethod(', imf der auch die ßetriebshudlführung der Arbeits
verwaltung beruht, Absdueibfehler am häufigsten vor. Während lllan sidl 
hei Rernenfehlern mit der Redlenmasminen helfen kann, bleibt bei falsmen 
Obertragungen nidlls anderes übrig, als Buchung für Humung zu verglei
chen, wobei trotzclem - etwa bei nachlassender Konzentration - Fehler 
übersehen werden können, was bei größeren Fehlerfeldern zu einem er
heblidlen Zeitverlust führen kann. Solche Fehler sind ausgesroaltet, wenn 
die Budmng durchgeschrieben wird. 

Darüber hinaus ist gerade das Abstimmen der bisherigen Betriebsbürner 
umständliro. Sehr oft wird man eine einigermaßen sichere Gewähr für die 
rimlige Burnung nur dadurdl erzielen, wenn man sim die in dem jewei-· 
ligen l'.citah~dmitt gphudlten ßcträge Ileraussdlreiht, notiert und durch 
Vcrgleirn mit den Ergehnissen der KasscnbüdlCr kontrolliert. Weil beim 
HerausSl.hrcihc n "ber wiederum .rehier entstehen können, führt ein sol
dIes Abstimmen on zu langwierigen SudJarheiten. Werden dagegen die 
täglichen Bumungen an Hand der Durchschrift (JoumalblatO verglichen, 
dann ist dfts Fehlerfeld noch klein und Differenzen sind schnell aufge
spürt, wobei außerdem Abschreihfehler .in etwaigen AbstimmliBtep fOl·tfal
Ien. Neben der Gewißheit des BudJhalters, daß die Buchhaltung .uP to 
date- ist, hat die rührung von /ournalblättern auch den Vorteil, daß in 
Verlust geratene Karteiblii.tter rekonstruiert werden können, was wieder
um zur Kassensirnerheit beiträgt. 
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Es kann also kaum Zweifel darüber bestehen, daß ein Durmsmreibe
verfahren 'Zu wesentlichen Vereinfamungen führt und eine fühlbare Be
smleunigung des Geschäfisablaufs ermöglicht. Ganz abgesehen davon wird 
ein ganzer Arbeitsgllng, nähmlich das Obertragen, eingespart. 

111. 

Wenn meine Anregung in Heft 611960 davon ausging, daß das man
uelle Durdlsdlreibc verla.hren im aUgemeinen für die Belange der Vollzugs
ansllllten 8usreil:nen dürfte und möglidlCrweise die im Gebrauch befind
lidlen Budmngsmasdl in en für gewi~e Aufgaben verwendet werden könn
ten, so waren hierfür vor allem wirtsmafilicne Gesichtspunkte maßgebend. 
Im übrigen sollte dargetan werden, daß diese technische Neuerung der 
Kameralrechnung nidlt entgegensteht. Viele Kommunalbetriebe haben sich 
das Durmschreibeverfllhren bereils 'Zu Nutzen gemilcht und aum dort 
wird nidlt mehr - etwa nach der Art unserer VorfIIhren - mit dem Fe
derkiel in Schweinslederbände gekritzelt. 

Wie bereits Sdl8usten ausführt, wird sich nur bei ganz bedeutenden 
Arbeitsverwaltungen der Einsatz von Buchungsmaschinen, und zwar etwa 
der von Walzcnbucnungsmaschinen, lohnen. Schon die Tatsame, daß nur 
ein geringer Teil der Buchhaltertiiligkeil auf dlls eigentlidie Budlen ent
fällt. läßt jcdodl erwarten, daß ein wesentlicher Rat jnnalisierungseffekt bei 
Masdlineneinsalz nur bei einem großen Anfall von Budmngcn 'Zu erzie
len sein wird. Icll mödltc aber meinen. daß soidie Massenbuchungen bei 
8ctriebsbudlhaltungen der Arbeitsverwaltungen von Vollzugsanstalten nidlt 
zu verzeichnen sein werden, wobei audl auf die Störungen hingewiesen 
sei, die eintreten, wenn etwa die Stromversorgung ausfällt oder aber der 
komplizierte Mechanismus versagt. Außerdem sind den Buchhaltungsma
sminen - wenn nicht gerade elektronisme Geräte gewä.hlt werden - in 
ihrer Verwendungsmöglidlkeit von Seiten der Technik Grenzen gesetzt. 
Die Aufgaben einer Betriebsbmhhaltung sind aber so vieUiiltig, daß sie 
kaum auf mechanischem Wege gelöst werden können. Im übrigen tritt 
hier eine Fehlerquelle ouf, die es bei der manuellen ßmhhaltung nicht 
gibtl nämlim der falsdle Saldovortrag.*) 

F.s ersdleint mir daher sinnvoller, eine etw.lige Neuorganisation der ße
triebsbudIhaltung zunädlst all der in der Anschaffung relativ billigeren und 
dunn tcdmisdle Hindern isse in der Vcrwcndungsmöglicbkeit nidlt einge
schränkten Halld-Durt.hsdueibebuchführung zu erproben, zumal eine da
durdl erzielte Rationalisierung in weit breiterem Maße den einzelnen Ju
stizverwaltungen zugute kommen würde, als dies bei einer Maschinenbuch-
haltung der Fall sein kann. . 

") Man Lot :<war Mmllhl. puf nl~dtphl.mem Weee lvoran"m durdl nnd,maUa'" Eintaookm d.,. s..1· 
d"" am SdlLu_ <tel Bud>u"8 ' \'0I"8'"a,,"1 od".m1twscnonnleJl _!,,"~nden' Budo.uns .... utomalen. 
bel den,," man ,id> d". ""I<"I7.1'ne un!! M.gn"tochrUI bedteUl.lolme f ehl". GU01usdJaltcn. Dlcle 
MöglLdlkeitcn .lml ,,",weder ncdl .ehr unvtjllkomm"" oder ote,xen Ln d"n AnQ.na"n. 
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Natürlich muß dabei eine geeignete Auswahl unter den von der Büro
minelindustrie auf den Markt gebrachten Fabrikaten getroffen werden. An
gesichts der TiteleinsteUung dürften sich. Buchungsplatten eignen, die eine 
lournalteilung (sogenn .• Einspaltensystem -) erlauben, zumal die verschieden
artigen Anforderungen, die zu berücksimtigen sein werden, nur mit Hilfe 
von Noenspalten lösbar ersmeinen. Die hierfür verwendbaren, von der 
Industrie angebotenen BudmngstlPparate lassen zwei Systeme erkennen, 
entweder sie liest ehen aus einer Heihe von Budmngsplattcn, die an der 
Seite durdl Versdlr,1ubung zusammengehalten werden, oder sie sind so kon
struiert, daß die einzelnen Platten mittels einer Ringmcdlanik wie ein 
Sudl umsmillghar sind. 

IV. 

Neben diesen Kernproblemen tauchen jedoen auch Einzelfragen auf, die 
es wegen ihrer allgemeinen Art verdienen, sich mit ihnen auseinander
zusetzen. 

Wie gleidlfalls von Schausten andedeutet, sollen die zu verwendenden 
KlirteikGrlen so gestllltet werden, daß eine V crwech~lung oder falsches Ab
stellen ausgeschlossen wird. Neben der unterschiedlichen Farbe Heße sien 
llieses Ziel meines Hradltens audl in begrenztem Maße duren untersmicd
lid\(~ Größe einzelner Karleigrul'pen erreidlen. Ebenso künnen Schräg
sidlt-Lcitkartcn, Kerbungen, Sidlt7.ungen ulld iihnlid lc Dinge widltige Hilfs
miltel sein, wobei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen sei, daß 
sidl dura. Aufstmen bestimmter Reiter der Zeitpunkt des Zahlungsziels 
markieren lä ßt. Der bisherige Zeitaufwand für die Durchsicht der Bücher 
zur Mahnüberwachung fällt damit weg. 

Ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der Rationalisierung wäre auch "Zu 
prüfen, ob es unerliißlich isl, Karteikarten saldiert zu führen. 

Einmal ist hierzu zu sagen, daß die bisherigen Belriebsbücher eine Sal
dierung nidlt zulassen. Diese Frage taumt erst jetzt bei der Einführung 
einer Kartei auf. kh mödlte daher meinen, daß das Bedürfnis nam einer 
laufenden SiJldieru!lg nidlt vorliegt und mlln auf sie zu Gunsten einer etwa 
monatlidlcn Ucrechnung elt.'S Kllntostandes verzidlten kann. Ebenso wird 
elle fortlaufende Saldierung audl bei führenden Buchhllitungssystcmen ab
gelehnt und sehr treffend mit der Arbeit eines Mtlurers verglidien, der nach 
jedem Ziegelstein berechnen wollte, um wieviel Kubikmeter das Bauwerk 
gröBer geworden ist und wieviel er daran verdient hat. 

Eine andere hage dürfte es sein, die Rohstoff- und Fertigwarenbestände 
fortlaufend zu ermitteln. Hier kann eine soidie Saldierung durmaus sinn
voll sein, zumal die Anzahl solmer Buchungen relativ gering ist. ~Wie man 
überhaupt bestrebt sein sollte, etwaige Neuerungen aum nödl ökonomi
schen Gesichtspunkten in den Tätigkeitskomplex einzufügen). 
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Absmließend zu diesem Thema sei gesagt, daß der angedeutete Weg 
nimt für sich beansprumen möchte, der allein_ richtige zu sein. Es ist viel
mehr versucht worden, gewisse Gesimtspunkte, die meines; Bramtens für 
die praktische Arbeit nicht unbedeutend sind, herauszustellen. Auch würde 
es zu weit führen, wenn an dieser Stelle die Spalteneinteilung der Kartei
karten und loumalblätter (auf die allerdings besonderer Wert gelegt wer
den müßte), die personelle Besetzung der Buchhalterei sowie die Tren
nung der ßetriebsbuchhaltung von der Kasse oder Zahlsfcile erörtert würde. 
Dennoch sei in diesem Zusammenhang auf die Neuordnung in Nordrhein
Westfalen hingewiesen *}, wobei die Pausmalierung der Umsatzsteuer, Ober
tragung gewisser Bumhaltergesmäfl:e an den Werkdienst und die Sdlaffung 
neuer Vordrucke und Verzeimnisse nachahmenswert ersmeinen. Ebenso 
läßt die von Schausten vorgeschlagene Verwendung von Fakturiermaschi
nen wesentliche Vorteile erwarten, die genutzt werden sollten. 

Evangelisme Gefangenenhilfe e. V. zum Fernsehproblem 

Aulfallenderweisc wurden im letzten halhen lahr im Fernsehen sehr 
viele Kriminal.'lpiele von mehr oder weniger minderer Qualität gesendet. 
Das Berliner Sonntagsblatt .Die Kinne- hatte schon am 23. 4. redlt 
deutlim gegen 23 Kriminalsendungen im Monat März Stellung genommen. 
Diese Vielzahl der Kriminalspiele erwed;e geradezu den Eindruck, als sei 
der Lebensbereim des Kriminellen die normale Umwelt, so führte das 
Berliner Blatt aus. 

Die Konferenz für Straffälligenpflege <Evangelisdle Cefangenenhilfe e. V.) 
ha.t sich unter dem 27. 4. über den Beauftragten der Evangelischen Kirche 
Deutschlands, pfarrer Ceisendörfer, Münmen, ebenso gegen dieses Ober
maß solcher Sendungen, die zum Tell aus Amerika übernommen und 
synduonisiert lVaren, gewandt. Die Mitgliederversammlung dieser Orga.
nisation, die sidl lI.u~ Vertretern von Verhlinden zusammensetzt, sofern 
!;ie auf Bundes- und Landesebene fiirsorgl.. ... idlen Dienst an Straffiilligen 
leisten, hat das Vorgehen des Vorsitzenden, wie es in dem namfolgen
gen Sduei!Jen zum Ausdruck kommt, gutgeheißen und gebeten, die An
gelegenheit weiter zu verfolgen. Man darf gespannt sein, ob sidl die 
Programmkonferenz des Deutsmen Fernsehens am 30. Mai in Baden-Baden 
diese Argumente zu eigen gemamt hat und die entsprechenden Maßnah
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An 

das Deutsdle Fernsehen 
z. Hd. von Herrn Pfarrer Geisendärfer 
Beauftragter der EKD 

Münmen 

Betr.: Deutsche Fernsehsendungen 

Nadl sorgfältiger Beoblldltung der Sendungen im letzten halben lahr 
haben wir festgestellt, daß beim Fernsehen - wie auch bei Hörspielen 
im Rundfunk, im Film und in der Uteratur - Kriminalstücke einen unver
hältnismäßig großen Prozentsatz des Programms aUSffiadten. Nidtt nur 
deutsdle. sondern auch synchronisierte amerikanisdte 90wie andere 8.U5-

ländisme Krlminnlspiele, oft sogar in mehrfachen Fortsetzungen, werden 
der Offentlichkeit geboten. Wir sind uns darüber im klaren, daß es nicht 
einfach ist, Mensdlcn auf die Dauer mit einem zugkräftigen Programm 
an den Bildschirm zu locken, aber es gibt simerlidt andere Wege, den 
ZUlJmauer zu fesseln, ala ihn mit einer endlosen Reihe von kriminalisti
schen Madl\verken zu berieseln. In vielen dieser Stücke wird die primi
tive Sensalionsgier elcr Masse aogcsprodlen. Die Dramatik baut sid. oft 
folgeridltig uml brutal auf, dic Gewalttat blcibt uoallswcidllidl. Alles 
wird effektvoll, interesS<1Ot und anreizend geboten, liefert al>cr im Grunde 
genommen nur ei ne prickelnde, recht unkünstlerische Dramatik, die 
schließlich durch grobe Reize ihre Wirkung nicht verfehlt. A1s der für 
die Straffiilligenhilfe und die damit 'Zusammenhängenden Fragen zustän
dige Pochverband der Inneren Mission innerholb der EKD erheben wir 
aU8 präventiven Gründen gegen eine solche Praxis, die sich an die 
niederen Instinkte des Menschen wendet, schärfsten Einspruch. 

Als Vorsitzender dieses Fachverbandes kann ich auf Grund einer mehr 
als zwam':igjährigen Erfahrung als Strafanstaltspfarrer, die mir täglimen 
Umgang mit Gesetzesbremern bramte, zur Begründung folgendes an
führen. Wie mir viele Gefangene immer wieder erldären, hat sich der 
Täler allzuoft von der Literotur, von Filmen und in neuerer Zeit '100 

Fernsehspielen anregen lassen. Von hier kam der Anstoß, der einer la
bilen Vcranillgling zum Ausbruch verhalf. Er hat sich dazu inspirieren 
lassen, auf die heobamtete Weise sein Verbrechen zu begehen und zu 
tarnen. Man muß angesichts solcher immer wieder festgestellten Tatsachen 
die Sendung dieser raffiniert aufgemachten Krlminalstüdce als eine Ge
dankenlosigkeit großen Ausmaßes empfinden, weil sie gerade bei Jugend
lichen und Heranwachsenden üble Früchte zeitigt. Wo in den Gefängnissen 
Rundfunkempfang möglich ist, werden bei der Programmauswahl solche 
Kriminalsendungen selbstverständlich gestrichen. Man hat eben entspre
chende Erfahrungen gemamt und möchte keine weiteren Anregungen 
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geben. Es wäre verantwortungsbewußter gehandelt, wenn beim nichtge~ 
steuerten Empfang soldler Sendungen ähnlich ausgewählt würde, damit 
keine Anregungen denen gegehen werden, die noch nicht mit dem Ge~ 
setz in Konflikt geraten sind. 

Moderne kriminologische Erkenntnisse, auf die hier zur Vermeidung 
der Straffälligkeit aufmerksa m gemacht werden muß, haben nämlich er
geben, daß der Geselzeshrechcr oft klein beginnt und allmiihlim eine 
progressive Steigerung seiner Straftaten einsetzt. Je mehr ihm Winke für 
sein verbremerismes Vorgehen gegeben werden, umso mehr fühlt er sim 
angeregt, ähnliche Taten zu begehen. Es besteht bei ihm ein starker Trieb 
zur Nachahmung des Negativen. Sein Unterbewußtsein wird unaufhör
lich mit den slJ/mnungsgeladenen Situationen des negativen Helden ge
füttert. Das Verbredlen wird dem Unterbewußtsein durch solche Sendun
gen vertraut gemamt, die natürliche SdJeu weicht der Gewöhnung an 
die kriminelle ' Situation. Er erreimt eine dem Laien unvorstellbare Ge~ 
fühl.skälte, sein Gemüt wird abgehärtet Bei dieser psychischen Haltung 
übernimmt er gierig Material zur Durmführung seiner Pläne. Br greih 
dabei auf die vorgelebten Bilder zurück die er in seine Wirldichkeit 
umzusetzen versumt. Bel der Durdlführung seiner Taten will er sich 
vervollkommnen, das erprobte und gesehene Muster überbieten. Schließ
lich kOllllllt es bei dem big dabin erfolgreich Gebliebenen 'l.U einem ge
steigerten Ilt~gativcn Selbstwertgefühl, dem sogenallllten Verbrcd1crstolz. 
Es ist ein vcrhängnisvollcr Fehler, zu glauben, durdl soldle Sendungen, 
die eine solide Ermittlungstiitigkcit der zuständigen PolizeilItellen zeigen, 
würde der Täter abgesduedct. Im Gegenteil, er glll.ubt, sich gegen das 
Vorgehen der Kripo auf eine nur ihm eigene Weise geschützt zu haben. 
Aus seinem durch unentdedct gebliebene Taten gewachsenen Selbst~ 
wertgefühlt herau!! iibersmätzt er seine Möglimkeiten, die MaBstäbe 
gehen Ihm verloren, was nimt selten zur Folge hat, daß er sich an Taten 
heranwagt, die it.-dem nüchternen Beobadlter als tollkühn erscheinen 
und ein Rätsel aufgeben. Der Laie glaubt nun, dieser Mensch sei von 
Natur aus mit einem außerordentlichen Mut . belastet", während in Wirk. 
lichkeit diese Tat dom nur eine Komponente aus verschiedensten Er~ 
fahrungcn darstellt. I'lierbei fallen Beobachtungen aIß Bildsdlirm und 
iihnlidle Quellen stark ins Cewidlt. Die dargcsteUte Arbeit der Kripo ist 
nur eine weitere Sdmlung für den Gesetzesbredler, die er sidl bei 
seinem taktischen Vorgehen zu eigen macht. 

Wenn man jahrelang mit solchen Entgleisten zu tun hat und die phy~ 
sischen Voraussetzungen für das Begehen eines Verbrechens sieht und 
bespricht, kann man nur dringend davor warnen , um einer gewissen 
Spannung willen Krimin olstüa:e den noch nimt Straffälligen anzubieten. 
Als StrafanstaltspfaITer kann ich Ihnen, meine sehr geehrten Herren, aus 
langer Erfahrung nur sogen , der junge Mann, den Sie heute mit einem 
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spannunS9reienen Verbre<herspiel fesseln, ist der mögUme Mörder von 
morgenl Glauben Sie nicht, diese Formulierung sei übertrieben. Als Vor
sitzender der Evangf"lischen Gefangenenhilfe und im Namen der Kon
ferenz für Straffä!ligenhilfe mödlte ich anregen, weniger die raffinierte 
Tatausführung und die Arbeit der Kripo deutlich werden zu lassen, als 
vielmehr die Hintergrunde des Verbrechens aufzuroUen, die auch das 
Versagen der Gesellsenaft bloßstellen würden . Auch das ist spannend, 
aber es erfordert große Künstler. Nicht das Verbrechen ist zu zeigen, 
sondern die Umstände, die zur Gefährdung des einzelnen wie der Ce
seilschaft führen können. Die ' Prophylaxe ist wichtiger als die Therapie I 
Ein derart bedeutendes Instrument der Massenbeeinflussung wie das 
Pernsehen sollte sich dieser Aufgabe 'nicht auf die Dauer entziehen. Die 
Tragik des menschlichen Daseins, aus der immer wieder Anlässe zu ge
setzeswidrigem Handeln entstehen, ist viel schwieriger darlllstellen als 
das Verbrechen selbst und seine Aufspürung. Die großen Institutionen 
der Massenbeeinflussung sollten ihre Veröffentlichungen nicht auf die 
Lust am Sensationellen abstellen, sondern ein echtes Verantwortungsbe
wußtsein des einzelnen gegenüber seinem Mitmensmen aufzeigen. Die 
CeaelbduJI: hat Tetl an der Verantwortung des Verhrechens und der 
Redltsbremer iSI ein Teil dieser Gesellschaft. 

gcz. 0,. H. Kühler 

Vorsitzender und StrafanstaltspflUTer 

Gerichtliche Entscheidungen über Maßnahmen 
im Strafvollzug 

Von Regierungsrat RudolJ Dane. Hamm 

I. 

Seit dem J. April 1960 künnen Gefangelle gegen Anordnungen, Ver
fügungen oder sonstige Maßnahmen der Vollzugsbehörden im Vollzug der 
Preiheitsstrafen, der Maßregeln der Sicherung und Besserung, des Jugend
arrestes und der Untersuchungshaft einen Anfrag auf gerichtliche Entschei
dung stellen, für deren Erledigung der Strafsenat des Oberlandesgerichts 
zuständig ist, in dessen Bezirk die VoUzugsbehörde ihren Sitz hat. Grund
lage hierfür sind die Bestimmungen §§ 23 fI. des Einführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVGI, die durm § 179 der VerwaltunS9ge
richtsordnung vom 21. 1. 1960 <BGBl. I S. 11) neu eingefügt worden sind. 
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~ l3 H. EGGVG stellen sim dar al~ Ausführungsbestimmungen zu Art. 
19 (4) des Grundgesetzes (GGL Nam diesen Bestimmungen steht jedem, 
d€'( durdl die öffenllidle Gewalt .in seinen Remten" verletzt wird, der 
RE"mtsweg offen r soweit eine andere Zuständigkeit nicht b€'griindet ist, ist 
der ordentliche Redltsweg gegeben. 

Audl vor Inkmftl rctE"n tier neuen Bestimmungen §§ 23 H. EGGVG ha
ben Gefangene versucht, allein unter Berufung auf Art. 19 (GGl gegen 
Maßnahmen der Vollwgsbehörden die Entscheidung der Gcridltc anzu
rufen. DiE"S war miiglich, weil Art. 19 (4) GG unmittelhar geltendes und 
anwemlbares HedJl i~1. Es wllr aber sehr umstritten , weldH! Cerimtsbarkeit 
und welche Gerichte für soidIe Entsmeidungen zuständig waren. Diese 
R('(:nlsunsiclll"rheit ist nUllmehr beseitigt. 

11. 

Nadl S 24 Abs. 2 EGGVe kann, soweit Maßnahmen der 'ustiz- oder 
Volb:ugsbchörden der Bl"Sdlwerde oder einem anderen förmlichen Remts
behelf unterliegen, der Antrag auf gerkhtliche Entscheidung erst nnm 
vorausgegangeneJll Beschwerdeverfahren gestellt wC!Tden . . 

Mit der Frage, ob im Strafvollzug ein förlJllidleS Besdlwerdcverfahren 
besteht. das hiernad! als Vmsdlil1tvt~rfahren dein Anlr<lg <luf geridltliche 
EntsdlCithUIM vurher/.ugdlcn hilbe, hatten sidl die Oberlandesgeridlte in 
den Ländern der Bundesrepublik sogleidt bei Eintreffen der ersten Anträ
ge nildl §S 23 ff. t:GGve; zu beschiiftigen. Soweit die Gerichte zu dieser 
Frage in ihren Entscheidungen Stellung genommen haben, haben sie bis
her übereinstimmend die Auffassung vertreten, daß es sim bei den Be
smwerdebesthnmungrm der geltenden 'Strafvollzugsordnunge-n um förmliche 
Beschwerdeverfahren im Sinne von § 24 Aha. 2 EGGVG handelt. Die Ge
rimte hahen :;ic:h damit der Auffassung angesdllossen. die in der Uteratur 
bereits von ElJerhard SdUllidl IGVe, ~rlijuterungen zu § 24 EGGVGl und 
von Röhl {Der Redltsweg gt"gen Strll.fvollzugsmaBnahmen, NIW 1 %0 S. 413) 
v('rtrl'lcn worden ist. Eingehende AlIsfiihmngen zu dieser Frage (imlpn skh ' 
in der t:nlsdlcidung des OLG. Hnmm vom 14.11. 1% 0 (I Verw. $. 1/60), 
in welcher der Vorliiufige tl Strnfvo1l7,ugsordnung NIIW vom 11. B. 1948-
u. a. unter Berufung lIU( <lilS Gcwohnhdtsrccht - HechtsSil17.charakter zuer
kannt wird. 

III 

Soll ein Antrag gemäß ~§ 23 fI. EGGVG zum lirfolge führen, so ist in 
fonneller Hinsidlt - neben der vorstehend erörterten I::rschöpfung de-s 
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Antragsteller geltend mamt, durm eine bestimmte Maßnahme oder deren 
Ablehnung oder Unterlassung in seinen Remten verletzt ·zu sein. Fehlt es 
IIn einer solchen Darlegung, ist zum Beispiel die beanstandete Maßnahme 
nicllt hinreichend genau bezeichnet, so ist nach allgemeiner Auffassung 
der Antrag ohne weitere Nachprüfung als unzulässig zurümuweisen. 

Hat der Senat die Zulässigkeit des Antrags bejaht, so hat er zu prüfen, 
ob der Antragsteller durm die hcanstandete Maßnahme in seinen Rcdlten 
verletzt worden ist. Damit taumt sogleich die Frage auf, was unter den 
.Bechten" im Sinne yon § 24 EGGVG zu verstehen ist. Das Gesetz gibt 
hierüber keinen näheren Aufschluß. Ersichtlim ist nur, daß in § 42 der 
Verwoltungsgerich tsordnuDg für KJagen im Verwaltungsstreitverfahren ei
ne gleidlloutende Terminologie verwendet worden ist. Während sich aber 
die Vern'altungsgeridltsbarkeit bei der Beurteilung der Frage, was unlerden 
.Rl.'Chten· im Sinne des Verwaltungsrechts zu verstehen ist, auf eine jahr
zehntelange Tradition in literatur und Rechtsprechung atützen kann, stellt 
sidl diese Prage für den Berekh des Strafvollzugs jetzt zum ersten Mal. 
Es wird geraume Zeit vergehen, bis sich in soweit eine gefestigte Recht
spre<"hung gebildet hat. Folgendes wird aber wohl heute . lldolon gesagt 
w('rden können: 

IJ Zu unfersdwidcll ist zwisdlen (lcn . Redltcll' und den bloßen Inter
essen .eines Gefangenen, die zwar auch rechtlich getKhülzt sein 
können, ohne jedom unter § 24 EGGVG zu fallen. 

2) .Hedlte' im Sinne yon § 24 EGGVG sind unbestritten aUe Grund
rechte des Grundgcsetzes, und zwar in demjenigen Umfang, in welmem 
sie /ludi in dem bestehenden besonderen Gewaltverhältnis - der 
HaR - erhlllten bleiben. 

:1) Zu den .Hedlfcn· im vorbezeichneten Sinne zählen ~Udl solme 
Remte, dic sidl zwar nicht aus dem Grundgesetz, jerlodl aus anderen 
GC'l'ctzcn oder dem Gewohnheitsremt ergeben. Hierher gehört bei
spidswcise d!ls Redlt des Gcfiingnisgefllng<"'nen iluf Zuweisung von 
Arllcil ~cm. § 16 (2) StGB. Folgt lIlan der Auffassung dl'S OLG. in 
II,unm, daß der Vnrliiufigen Strafyollzugsordnung Ik-dltssatzmaraktcr 
zukommt, so wird mon zu dem F.rgebnis kommen müssen, daß auch 
die Vollzugsordnung unmittelbare Hernte des Gefangenen begründet. 

4) Redlle im \/orgenanntcn Sinne sind schließlich die sogenannten Re
f1exrechte, die dadurch entstehen, daß die Vollzugsbehördenbestimmte 
Vcrwaltungsonweisnngen erhalten, die dem Schutz des Gefangenen 
dienen. Durch Bestimmungen dieser Art können .Redlfe· der Ge
fangenen entstehen, müssen aber ~icht. 
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Daß eine Einsduänkung der Grundremte im Strafvollzug zulässig ist, 
wird ernstlidl von niemand in Zweifel gezogen i es stellt sim nur die 
Frage, in welchem Umfang die Grundrechte eingesmränkt werden dürfen. 
In EinzeHällen (z. B. §§ 15 - 18, 22StGB) gibt das Gesetz AusKunft; Im üb
rigen ergibt sich die Antwort auf diese Frage aus dem Wesen der Frei
heitsstrafe, ihrem Zwetk, ihrem Charakter und ihren Zielen oder, kurz 
gesagt, ,aus der Natur der Sadle'. Wenn hierfür die geltenden Vollzugs
ordnungen keine bindenden Nomlen darstellen, so sind sie aber doch 
jedenfalls Ridltsdmur. Diese .Auffassung ist in den bisher vorliegenden 
Entsdleidungen der Oberlandesgerichte mehr oder weniger deutlich zum 
Ausdruck gekolllmen. Man kann also im allgemeinen sagen, daß ein Ge
fangener nicht ,in seinen Hernten-, insbesondere in seinen Grundrechten 
verletzt wird, wenn sim eine Maßnahme der Vollzugsbehörde in dem 
Rahmen der geltenden Vollzugsordnung und der zu dieser erlassenen Aus
führungsbestimmungen hält. 

Die vonseilen des Strafvollzugs mancherorts gehegte Befürchtung, daß 
durdt praxisferne Entsdleidungen der Gerichte das Gefüge der im Straf
vollzug geltenden Verwaltungsbestimmungen erschüttert werden könnte, 
hai sich bisher nlt.fll bewahrheitet. Die bislang vorliegenden Entsdlei
dungf"n der Oberlandesgl'rimte sind von einem bellchtlichen Verständnis 
für die Belange des Stra(vollzugs getragen und kiinncn im Ergebnis durdl
weg befriedigen. Dies ist llmso bemerkellSwerler, ills die Gerimte in ihren 
Untsdleidungen redlt[irncs Neuland belrelen mußten und die Senate durm
weg mit Ridltern besetzt sind, denen eine praktische Vollzugs- und Ver
waltungserfahrung fehlt. 

Nadlstehend cine Auslese aus den hisher vorliegenden Entsmeidungen, 

In seinem BesdJluß vom 19. 12.60 (l Verw. S. 3/60> befaßt sim das OLG. 
in lIarnm u. a. mit der Anordnung besonderer Skherungsmoßnahmen, wie 
mit dem Herauslegen der Kleider während der Nachtzeit. Der Senat stellt 
hierzu fest, daß die Anordnung einer derartigen Sicherheitsmaßnahme eine 
Ermessensentsmeidung sei, deren Redltsgrundlage in den Nm. 175, 176, 
179 StrVollzO. NRW.liege und die nur dann rechtswidrig sein würde, wenn 
sie eine Enncssensübcrsdueilung oder einen ErmeSSenSilJif5braudi darstelle 
(§ 28 Abs. 3 EGGVC). In einer weiteren lintsdleidllng des OLe. Hamm 
(J Vcrw. S. 4/60) war u. u. die frage zu prüfen, ob und ggfs. mil wclmer 
Begründung die höhere Vollzugsbehörde einem Gefangenen die Geneh
migung zur Eheschließung versagen dürfe. Hierzu bemerkt das Gericht -
in Ubereinstimmung mit einer Entsmeidung des OLG. Celle (3WVs 5/601-, 
daß die Freiheitsentziehung als solche das Recht suf Eheschließung nimt 
allgemein zwangsläufig einschränke. Versagt werden könne die Genehmi
gung zur Eheschließung, wenn eine Namensehe (§ 19 Abs. I Ehegesetzl 
beabsichtigt sei, ein sonstiger Nimtigkeitsgrund oder ein Eheverbot vorläge. 
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Sie könne aber auch dann versagt werden, wenn konkrete Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, daß die beabsidltigte Eheschließung den Strafzwedc ver
eiteln oder ernstlich gefährden würde (z. B. durch Erhöhung der Rüddall
gefah r); hierzu ihre Hand zu bieten, sei die Vollzugsbehörde nicht ver
pflidltet. Das OLG. Celle hält in seiner vorgenannten Entscheidung die 
Versagunp; der Gt>nehmigung zur Eheschließung; darüber hinaus auch dann 
für zulii~sig, wenn - wie z. B. bei einem Zl\ lebenslänglichem Zuchthaus 
Verurteilten - dil' I INstellung einer dem V'/esen der Uhe entspcdlenden 
LebensgemcinsdHlft lq 1353 BGB) praktisch auf die Dauer ausgeschlossen 
ist. 

Das OLG. Saarbrücken (V As 4/60) bejaht die Zulässigkeit der Briefzen
sur bei Strafgefangenen und stellt fest, daß § 148 StPO (uneingesduänkter 
Briefverkehr mit dem Verteidiger) mit der Redltskrafl. des Urteils derjenigen 
SlrafslI.dle, in weldler der Verteidiger tätig war, unbeschadet einer etwai
gen Portdauer der Verteidigervollmacht nicht mehr angewendet werden 
kann. In einer weiteren Entscheidung (VAs 1/60), die in Heft 1/ 1961 der 
ZeitsdlTil1 für Strafvollzug S. 61 ff., auszugsweise veröffentlicht ist, hat das 
OLG. Saarbrül.:ken das Redlt des Gefäognisgefangenen auf Zuweisung ei
ner angemessene Beschäftigung gern. § 16 Abs. Z StGB beha.ndelt. 

Das O l.G. in Kiiln befaßt sidl in einem l3esrnluß vom 15. 11. 1960 
(2 Ws 3811CJO) mit flcm Ansprudl eines Geümgenen auf kostenfreie Zahn
hchandlll!lg. Das Gcridlt hält es fiir 'I.lIliissig. daß die Kosten für eine 
Zahnbchamllung. die von dem Anstaltsarzt öls ,wüoschenswert' und von 
dem Vertrogl''l.ohnarzt als , zweckmäßig ' bezeichnet worden ist, dem Ge
fangenen auferlegt werden. 

In seinem Besdlluß vom 8.8.60 (J WVs 1/60) steUt das OLG. in Celle 
fest, die ßcnulzun8 einer Schreibmasroine dürfe einem Gefangenen ver
sagt werden. Dcr Auffassung der Vollzugsbehörde, dll.ß die Benutzung von 
Sdueibmasrninen <l urch Gefangene die Ordnung in der Anstll.lt beein
Irädnige und die Sicherheit gefährde, wird zugestimmt. In der Führung 
seiner Rcdusangl.'lcgcnheiten werde der Gefangene dmdl die VeJ'llagung 
der Benutzung cinl'r Sch reihma!;tHne nirnt entscheidend beeinträchtigt. 
Es sei ihm zuzumuten. die erforderlidlen SduiRstücke hantlschrißlidi -
nolfilns in Blllcksdlriß - zu fertigen. 

No(;h einem Besdl luß des Hanseatischen OLG. in Bremen vom 14.6.1960 
(Ws lZttl60l kann ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung auch dann 
gestellt werden, wenn die beanstandete Maßnahme im Zeitpunkt der Ao
tragstellung bereit~ erledigt war, d. h. wenn sie vollzogen ist, nicht mehr 
rückgängig gemacht werden kann und keine Rechtswirkungen mehr äußert. 
Aucll in einem solchen Falle kann, so heißt es. der Gefangene ein Inter, 
esse dßran hahen, fest stellen zu lossen, daß die beanstandete Maßnahme 
re<htswidrig gewesen ist. 
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